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Allgemeine Bedingungen
fur den vorlaufigen Versicherungsschutz

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Aachen
Muinchener

©

mit den nachfolgenden Bedingungen wenden wir uns an Sie als Antragsteller und kiinftigen Versicherungsnehmer.

Inhaltsverzeichnis

Was ist vorlaufig versichert?

Unter welchen Voraussetzungen besteht vorlaufiger Versicherungsschutz?
Wann beginnt und endet der vorlaufige Versicherungsschutz?
In welchen Fallen ist der vorlaufige Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Was kostet Sie der vorlaufige Versicherungsschutz?

Wie ist das Verhaltnis zur beantragten Versicherung und wer erhélt die Leistungen

aus dem vorlaufigen Versicherungsschutz?
Was ist im Versicherungsfall zu beachten?

§1 Was ist vorléaufig versichert?
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Der vorlaufige Versicherungsschutz erstreckt sich auf
die beantragten Leistungen fiir den Todesfall sowie fiir
den Fall der Berufsunfahigkeit, Beeintrdchtigung von
korperlichen Fahigkeiten, Invaliditat oder Pflegebedirf-
tigkeit, soweit eine solche Leistung im Rahmen des be-
antragten Tarifs vorgesehen ist.

Haben Sie den Abschluss einer Berufsunfahigkeits-Ver-
sicherung (BUV), einer Grundféhigkeits-Versicherung
(GFV), einer Kinderinvaliditats-Versicherung (KIV) oder-
einer Pflegerentenversicherung (PRV), den Einschluss
einer Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung (BUZV),
einer Grundfahigkeits-Zusatzversicherung (GFzZV) oder
einer Kinderinvaliditats-Zusatzversicherung (KIZ) beantragt
und tritt eine Berufsunfahigkeit, Beeintrachtigung von
korperlichen Fahigkeiten, Invaliditat oder Pflegebedirf-
tigkeit im Sinne unserer jeweils mal3gebenden Versiche-
rungsbedingungen wahrend der Dauer des vorlaufigen
Versicherungsschutzes ein, erbringen wir die beantrag-
ten Leistungen nur, wenn

a) die Berufsunfahigkeit, Beeintrachtigung von korperli-
chen Fahigkeiten, Invaliditdt oder Pflegebedirftigkeit
durch einen Unfall, den die zu versichernde Person
erleidet, verursacht wird, der wahrend der Dauer des
vorlaufigen Versicherungsschutzes eingetreten ist,
und uns die Berufsunféhigkeit, Beeintrachtigung von
korperlichen Fahigkeiten, Invaliditat oder Pflegebe-
durftigkeit innerhalb von drei Monaten nach dem er-
littenen Unfall in Textform (z. B. Papierform oder
E-Mail) angezeigt worden ist. Ein Unfall liegt vor,
wenn die versicherte Person durch ein plétzlich von
auBen auf ihren Korper wirkendes Ereignis (Unfaller-
eignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschadigung er-
leidet. Nicht als Unfélle gelten Schlaganfalle und sol-
che Krampfanfélle, die den ganzen Kdorper der versi-
cherten Person ergreifen, sowie Gesundheitsschadi-
gungen durch medizinische Heilmanahmen und
Operationen. Ausgeschlossen sind Unfélle infolge
von Geistes- oder Bewusstseinsstorungen, und zwar
auch dann, wenn sie durch Trunkenheit verursacht
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worden sind, sowie Unfélle bei Beteiligung an Fahrt-
veranstaltungen mit Kraftfahrzeugen, bei denen es
auf die Erzielung einer Hochstgeschwindigkeit an-
kommt, und den dazugehdrigen Ubungsfahrten.

b) der Vertrag, gegebenenfalls einschlie3lich einer Zu-
satzversicherung, zustande gekommen ist und zum
Zeitpunkt der Anzeige der Berufsunfahigkeit, Beein-
trachtigung einer korperlichen Fahigkeit, Invaliditat
oder Pflegebedurftigkeit noch besteht. In jedem Fall
enden die Leistungen spatestens mit dem Ablauf der
fur den beantragten Versicherungsvertrag vereinbar-
ten Leistungsdauer.

Fur unsere Leistungen aufgrund des vorlaufigen Versi-
cherungsschutzes gelten einschlieilich eines eventuel-
len Kundenbonus sowie einer eventuellen Bonusrente
aus der Uberschussbeteiligung folgende Begrenzungen,
auch wenn Sie héhere Leistungen beantragt haben oder
wenn mehrere Antréage auf das Leben derselben Person
bei uns gestellt worden sind:

a) Als Todesfall-Leistung zahlen wir héchstens 150.000 €.

b) Die Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit oder Be-
eintrdchtigung einer koérperlichen Fahigkeit gilt
hdéchstens fir einen anfanglichen jahrlichen Beitrag
von 6.000 €; sind Versicherungsleistungen fiir einen
héheren Beitrag beantragt, ist von lhnen der Uber-
steigende Beitragsteil zu entrichten. Beitragsfreie Er-
héhungen der Versicherungsleistungen im Rahmen
des Dynamikplans als zuséatzliche Leistung des
BU(Z)V-Tarifs | oder W bzw. des GF(Z)V-Tarifs G
sind auf einen jahrlichen Dynamik-Prozentsatz von
6 % begrenzt.

c) Die monatliche Berufsunfahigkeits-, Grundféhigkeits-,
Invaliditats- oder Pflegerente betragt hochstens
1.500 €.
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Unter welchen Voraussetzungen besteht vorlaufiger
Versicherungsschutz?

Voraussetzung fur den vorlaufigen Versicherungsschutz
ist, dass

a) der beantragte Versicherungsbeginn nicht spéter als
zwei Monate nach der Unterzeichnung des Antrags
liegt;

b) uns ein SEPA-Lastschriftmandat zum Beitragseinzug
erteilt worden ist;

c) Sie das Zustandekommen der beantragten Versiche-
rung nicht von einer besonderen Bedingung abhén-
gig gemacht haben;

d) lhr Antrag nicht von den von uns gebotenen Tarifen
und Bedingungen abweicht;

e) die zu versichernde Person bei Unterzeichnung des
Antrags das 15. Lebensjahr (bei der Kinderinvalidi-
tats-Versicherung oder Kinderinvaliditats-Zusatzver-
sicherung den 4. Lebensmonat) bereits vollendet und
das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hat;

f) der Versicherungsnehmer und die zu versichernde
Person ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt
in Deutschland haben.

Wann beginnt und endet der vorlaufige Versiche-
rungsschutz?

Der vorlaufige Versicherungsschutz beginnt mit dem
3. Tag nach der Unterzeichnung des Antrags.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, endet der vorlaufige
Versicherungsschutz, wenn

a) der Versicherungsschutz aus der beantragten Versi-
cherung begonnen hat;

b) Sie lhren Antrag angefochten oder zurlickgenommen
haben;

c) Sie von lhrem Widerrufsrecht nach § 8 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) Gebrauch gemacht ha-
ben;

d) Sie einer lhnen geméaR § 5 Abs. 1 und 2 VVG mitge-
teilten Abweichung des Versicherungsscheins von
Ihrem Antrag widersprochen haben;

e) der Einzug des Erstbeitrags aus von lhnen zu vertre-
tenden Griinden nicht moglich war oder dem Einzug
widersprochen worden ist, sofern wir Sie durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auf-
falligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben.

Der vorlaufige Versicherungsschutz tritt rickwirkend au-
Rer Kraft, wenn

a) der Einzug des Erstbeitrags nicht méglich war und
der Versicherungsnehmer dies zu vertreten hat oder

b) der Versicherungsnehmer dem Einzug widerspro-
chen hat.

Jede Vertragspartei kann den Vertrag tber den vorlaufi-
gen Versicherungsschutz ohne Einhaltung einer Frist
kindigen. Unsere Kiundigungserklarung wird jedoch erst
nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang bei Ihnen
wirksam.

In welchen Fallen ist der vorlaufige Versicherungs-
schutz ausgeschlossen?

Unsere Leistungspflicht ist ausgeschlossen fir Versiche-
rungsfalle aufgrund von Ursachen, nach denen im An-
trag gefragt ist und von denen die versicherte Person vor
seiner Unterzeichnung Kenntnis hatte, auch wenn diese
im Antrag angegeben wurden. Dies gilt nicht fur Um-
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sténde, die fur den Eintritt des Versicherungsfalls nur
miturséchlich geworden sind.

Bei vorsatzlicher Selbsttétung der versicherten Person
oder wenn der Versicherungsfall aus einer beantragten
Berufsunféhigkeits-Versicherung, Grundfahigkeits-Versi-
cherung, Kinderinvaliditéts-Versicherung oder Pflegeren-
tenversicherung oder einer mitbeantragten Berufsunfa-
higkeits-, Grundfahigkeits-, Kinderinvaliditats- oder Pfle-
gerenten-Zusatzversicherung durch absichtliche Herbei-
fihrung des Unfalls im Sinne von § 1 Abs. 2 a), absicht-
liche Selbstverletzung oder versuchte Selbsttétung ver-
ursacht ist, besteht kein vorlaufiger Versicherungs-
schutz. Wenn uns jedoch nachgewiesen wird, dass die-
se Handlungen in einem Zustand krankhafter Stérung
der Geistestatigkeit begangen worden sind, der die freie
Willensbestimmung ausschlie3t und in den sich die ver-
sicherte Person nicht absichtlich versetzt hat, werden wir
eine fur den Todesfall nach § 1 versicherte Leistung er-
bringen.

Weitere Einschrankungen und Ausschliisse sind verein-
bart mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
(AVB) fur den beantragten Versicherungsvertrag und
— beim VERMOGENSAUFBAU & SICHERHEITSPLAN —
den jeweiligen Tarifbestimmungen der Komponenten zur
Risikoabsicherung, sowie gegebenenfalls den Besonde-
ren Bedingungen flir eine mitbeantragte Zusatzversiche-
rung (siehe § 6 Abs. 1).

Was kostet Sie der vorlaufige Versicherungsschutz?

Fur den vorlaufigen Versicherungsschutz erheben wir
zwar keinen besonderen Beitrag. Erbringen wir aber
Leistungen aufgrund des vorlaufigen Versicherungs-
schutzes, so behalten wir ein Entgelt ein. Das Entgelt
entspricht dem Beitrag fUr eine Versicherungsperiode.
Bei Einmalbeitragsversicherungen ist dies der einmalige
Beitrag, ansonsten der Beitrag entsprechend der verein-
barten Zahlungsweise. Wir berechnen lhnen jedoch
nicht mehr als den Tarifbeitrag fir die Hochstbetrage
gemar § 1 Abs. 3. Bereits gezahlte Beitrdge rechnen wir
an.

Wie ist das Verhéltnis zur beantragten Versicherung
und wer erhélt die Leistungen aus dem vorlaufigen
Versicherungsschutz?

Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt
ist, finden auf den vorlaufigen Versicherungsschutz die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) fir den
beantragten Versicherungsvertrag und — beim VER-
MOGENSAUFBAU & SICHERHEITSPLAN — die jeweili-
gen Tarifbestimmungen der Komponenten zur Risikoab-
sicherung, sowie gegebenenfalls die Besonderen Bedin-
gungen fir eine mitbeantragte Berufsunfahigkeits-
Zusatzversicherung (BUZVB), Grundfahigkeits-Zusatz-
versicherung (GFzZVB), Kinderinvaliditats-Zusatzver-
sicherung (KIZB) oder Todesfall-Zusatzversicherung
(TZvB) Anwendung. Dies gilt insbesondere fiir die dort
enthaltenen Einschrankungen und Ausschlusse (siehe
8 4 Abs. 3). Eine Uberschussbeteiligung erfolgt jedoch
nicht — mit Ausnahme eines eventuellen Kundenbonus
oder einer eventuellen Bonusrente aus der Uberschuss-
beteiligung.

Haben Sie im Antrag ein Bezugsrecht festgelegt, gilt
dieses auch fur die Leistungen aus dem vorlaufigen Ver-
sicherungsschutz.

Was ist im Versicherungsfall zu beachten?

Der Tod der versicherten Person ist uns unverzuglich —
moglichst innerhalb von 48 Stunden — mitzuteilen.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen
far die Grundfahigkeits-Versicherung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner; flr unser Vertragsverhaltnis gelten die nach-
folgenden Bedingungen.

Inhaltsverzeichnis

Leistung

Welche Leistungen erbringen wir bei Beeintrachtigung von korperlichen Fahigkeiten
(Verlust einer Grundfahigkeit)?

Was ist eine Beeintrachtigung von korperlichen Fahigkeiten im Sinne dieser Bedingungen
(Verlust einer Grundfahigkeit)?

Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?

Wann beginnt lhr Versicherungsschutz?

Wann beginnt und wann endet unsere Leistungspflicht?

In welchen Fallen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht, und welche Folgen hat ihre Verletzung?
Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?

Wann geben wir eine Erklarung Uber unsere Leistungspflicht ab?

Was gilt fur die Nachprufung der Beeintrachtigung einer korperlichen Fahigkeit?

Wann stellen wir unsere Leistungen ein, und welche Mitteilungspflichten sind wahrend
des Leistungsbezugs zu beachten?

Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten nach Anerkennung unserer
Leistungspflicht?

Wer erhalt die Leistung?

Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

Zu welchen Anlassen kénnen Sie die Leistungen lhrer Grundfahigkeits-Versicherung ohne § 15
Gesundheitspriufung anpassen?
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Beitrag
Was missen Sie bei der Beitragszahlung beachten? § 16
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? §17

Kindigung und Beitragsfreistellung
Wann kénnen Sie Ihren Vertrag ganz oder teilweise kiindigen oder beitragsfrei stellen? §18
Wie werden die Kosten lhres Vertrages verrechnet?

Sonstige Vertragsbestimmungen

Was gilt bei einer Anderung lhrer Postanschrift und lhres Namens? § 20
Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie? § 21
Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten? § 22
Welche Kosten stellen wir lhnen gesondert in Rechnung? § 23
Koénnen Steuern und 6ffentliche Abgaben anfallen? §24

5. AVB GFV (10.18) / 1
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Welches Recht findet auf lhren Vertrag Anwendung? § 25
Wo ist der Gerichtsstand? § 26
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Welche Leistungen erbringen wir bei Beeintréachti-
gung von korperlichen Fahigkeiten (Verlust einer
Grundfahigkeit)?

Tritt bei der versicherten Person wahrend der vereinbar-
ten Versicherungsdauer eine Beeintrachtigung einer
korperlichen Fahigkeit im Sinne von § 2 dieser Bedin-
gungen ein, so erbringen wir folgende Versicherungs-
leistungen:

a) Zahlung der jeweils versicherten Grundfahigkeitsren-
te, und zwar monatlich im Voraus;

b) volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht.

Wenn Sie es wuinschen, beraten wir Sie Gber Mdglich-
keiten zur medizinischen Rehabilitation. Zusatzlich pru-
fen wir auf lhren Wunsch, ob wir uns an den Kosten von
Rehabilitationsmalinahmen beteiligen, sofern diese aus
medizinischer Sicht sinnvoll erscheinen.

Die Versicherungsleistungen erbringen wir, solange die
Beeintrachtigung einer korperlichen Fahigkeit geman
§ 2 besteht und die versicherte Person lebt, l1angstens
jedoch bis zum Ablauf der Versicherung. Bei Versiche-
rungen mit gegenlber der Leistungsdauer abgekuirzter
Versicherungsdauer werden Leistungen aus der Grund-
fahigkeits-Versicherung nur bei Eintritt der Beeintrachti-
gung einer korperlichen Fahigkeit vor Ende der Versi-
cherungsdauer erbracht, dann jedoch bis zum Ablauf
der Leistungsdauer, sofern die Anspruchsvoraussetzun-
gen weiter bestehen.

Bestehen fiir die versicherte Person mehrere Beein-
trachtigungen von korperlichen Fahigkeiten nebenei-
nander, erbringen wir die Versicherungsleistung aber
nur in einfacher Héhe.

Was ist eine Beeintrachtigung von koérperlichen
Fahigkeiten im Sinne dieser Bedingungen (Verlust
einer Grundfahigkeit)?

Wenn bei der versicherten Person infolge Krankheit,
Kérperverletzung oder mehr als altersentsprechenden
Krafteverfalls, die fachérztlich nachzuweisen sind, vo-
raussichtlich sechs Monate ununterbrochen eine Beein-
trachtigung einer der nachstehenden acht kérperlichen
Fahigkeiten im beschriebenen Umfang bestehen wird
oder bereits sechs Monate ununterbrochen bestand, so
liegt von Beginn dieses Zustands an eine Beeintrachti-
gung einer korperlichen Fahigkeit im Sinne dieser Versi-
cherungsbedingungen vor. Die Beeintrachtigung einer
der beschriebenen korperlichen Fahigkeiten gilt als Ver-
lust einer Grundfahigkeit.

Versicherte Grundféhigkeiten

a) Sehen

Ein Verlust liegt vor, wenn das Sehvermdgen der
versicherten Person auch nach Einsatz von Hilfsmit-
teln oder therapeutischen Malinahmen so stark ein-
geschrankt ist, dass auf jedem Auge nur noch ein
Restsehvermégen von hochstens 5 % oder eine
Einschrankung des Gesichtsfeldes auf hochstens
15 Grad Abstand vom Zentrum besteht.

b) Sprechen

Ein Verlust liegt vor, wenn die Sprechfahigkeit oder
die sprachliche Ausdrucksfahigkeit der versicherten
Person nach abgeschlossenem Spracherwerb auch
bei Verwendung geeigneter Hilfsmittel (z. B. Kehl-
kopfmikrofon) so weit eingeschrankt ist, dass die
versicherte Person nicht mehr in der Lage ist mittels
Sprache mit der Umwelt zu kommunizieren, weil sie
keine verstandlichen Worte mehr formen kann.

Nicht geleistet wird bei Verlust der Sprachfahigkeit
durch nicht organische Ursachen.
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c) Horen

Ein Verlust liegt vor, wenn bei der versicherten Per-
son auch unter Nutzung von Hilfsgeraten (z. B. Hor-
gerate) auf beiden Ohren jeweils ein Resthorvermo-
gen von hochstens 20 % besteht.

d) Gehen

Ein Verlust liegt vor, wenn die versicherte Person
auch bei Verwendung geeigneter Hilfsmittel (z. B.
Rollator) nicht mehr selbststandig in der Lage ist, in-
nerhalb von 20 Minuten eine Strecke von
400 Metern Uber einen ebenen Boden gehend zu-
rickzulegen.

e) Eine Hand gebrauchen

Ein Verlust liegt vor, wenn die versicherte Person
nicht mehr in der Lage ist,

e die rechte oder linke Hand zu einer Faust zu
schlieRen und dabei ein Gewicht von
250 Gramm zu halten oder

o mit der rechten oder der linken Hand einen intak-
ten Wasserhahn auf- und wieder zuzudrehen.

f) Einen Arm gebrauchen

Ein Verlust liegt vor, wenn es der versicherten Per-
son nicht mehr moglich ist, beide Hande gleichzeitig
hinter den Kopf zu bewegen und den Nacken zu be-
rihren (Nackengriff) und beide Hande gleichzeitig
am Rucken zusammenzufiihren (Schurzengriff).

g) Knien/Blcken

Ein Verlust liegt vor, wenn die versicherte Person
nicht mehr in der Lage ist, sich aus eigener Kraft zu
bicken oder hinzuknien, um mit den Fingern den
Boden zu beriihren, und sich danach wieder aufzu-
richten.

h) Heben/Tragen

Ein Verlust liegt vor, wenn die versicherte Person
weder mit dem rechten noch mit dem linken Arm ei-
nen 2 Kilogramm schweren Gegenstand von einem
Tisch heben und 5 Meter weit tragen kann.

Nachweis der Beeintrachtigung

Der Verlust einer Grundfahigkeit ist durch einen Fach-
arzt der entsprechenden Fachrichtung mit den nach ak-
tuellem medizinischen Wissensstand Ublichen Befund-
erhebungen nachzuweisen.

Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?
Worauf basiert die Uberschussbeteiligung?

Sie erhalten gemaR § 153 des Versicherungsvertrags-
gesetzes (VVG) in der jeweils geltenden Fassung eine
Uberschussbeteiligung. Diese umfasst eine Beteiligung
an den Uberschissen und ggf. an den Bewertungsre-
serven. Die Uberschiisse und die Bewertungsreserven
ermitteln wir nach den Vorschriften des Handelsgesetz-
buches und stellen sie jahrlich im Rahmen unseres Jah-
resabschlusses fest. Die zu diesem Zeitpunkt vorhan-
denen Bewertungsreserven weisen wir dabei im Anhang
des Geschéaftsberichtes aus. Der Jahresabschluss wird
von einem unabhéangigen Wirtschaftspriifer geprift und
ist unserer Aufsichtsbehérde einzureichen. Nachfolgend
erlautern wir lhnen,

e wie wir die Uberschussbeteiligung fiir die Versiche-
rungsnehmer in ihrer Gesamtheit ermitteln (Ab-
satz 2),

¢ wie die Uberschussbeteiligung Ihres konkreten Ver-
trags erfolgt (Absatz 3),

e wie die Uberschussanteile ermittelt und verwendet
werden (Absatz 4),

AVB GFV (10.18)/ 3
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a)

e wann eine Beteiligung an den Bewertungsreserven
fallig werden kann (Absatz 5),

e warum wir die Héhe der Uberschussbeteiligung nicht
garantieren kénnen (Absatz 6).

Wie ermitteln wir die Uberschussbeteiligung fir die
Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit?

Dazu erklaren wir Thnen
e aus welchen Quellen die Uberschiisse stammen (a),
e wie wir mit diesen Uberschiissen verfahren (b) und

e wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir die-
se zuordnen (c).

Anspriiche auf eine bestimmte H6he der Beteiligung Ih-
res Vertrages an den Uberschissen und den Bewer-
tungsreserven ergeben sich hieraus noch nicht.

Uberschisse kénnen aus drei verschiedenen Quellen
entstehen:

¢ den Kapitalertragen (aa),
¢ dem Risikoergebnis (bb) und
e dem Ubrigen Ergebnis (cc).

Wir beteiligen unsere Versicherungsnehmer in ihrer Ge-
samtheit an diesen Uberschiissen; dabei beachten wir
die Verordnung uber die Mindestbeitragsriickerstattung
in der Lebensversicherung (Mindestzufiihrungsverord-
nung) in der jeweils geltenden Fassung.

(aa) Kapitalertrage

Von den Nettoertragen der nach der Mindestzufiih-
rungsverordnung mafigeblichen Kapitalanlagen erhalten
die Versicherungsnehmer in Ihrer Gesamtheit mindes-
tens den dort genannten Anteil. In der derzeitigen Fas-
sung der Mindestzufiihrungsverordnung ist grundsatz-
lich vorgeschrieben, dass den Versicherungsnehmern in
ihrer Gesamtheit mindestens 90 % der Nettoertrage zu-
gutekommen. Aus dem Betrag, der den Versicherungs-
nehmern in ihrer Gesamtheit zugutekommt, werden zu-
nachst die Betrage finanziert, die fir die garantierten
Leistungen bendtigt werden. Den restlichen Teil des Be-
trags, der den Versicherungsnehmern in_ihrer Gesamt-
heit zugutekommt, verwenden wir fir die Uberschussbe-
teiligung der Versicherungsnehmer. Die Beitrage einer
Grundfahigkeits-Versicherung sind allerdings so kalku-
liert, wie sie zur Deckung der Leistungsfalle und der
Kosten bendtigt werden. Es stehen daher vor Eintritt der
Beeintrachtigung einer kdrperlichen Fahigkeit keine oder
allenfalls geringfligige Betrage zur Verfiigung, um Kapi-
tal zu bilden, aus dem Kapitalertrage entstehen kénnen.

(bb) Risikoergebnis

In der Grundféhigkeits-Versicherung ist der wichtigste
Einflussfaktor auf die Uberschisse vor Eintritt der Be-
eintrachtigung einer korperlichen Fahigkeit die Entwick-
lung des versicherten Risikos (Beeintrachtigung einer
korperlichen Fahigkeit). Uberschiisse entstehen, wenn
die Aufwendungen fir das Risiko sich glinstiger entwi-
ckeln als bei der Tarifkalkulation zugrunde gelegt. In
diesem Fall mussen wir weniger Renten als urspringlich
angenommen zahlen und kénnen daher die Versiche-
rungsnehmer an dem entstehenden Risikoergebnis be-
teiligen. An diesen Uberschussen werden die Versiche-
rungsnehmer nach der derzeitigen Fassung der Min-
destzufiihrungsverordnung grundsatzlich zu mindestens
90 % beteiligt.

(cc) Ubriges Ergebnis

Am Ubrigen Ergebnis werden die Versicherungsnehmer
nach der derzeitigen Fassung der Mindestzufiihrungs-
verordnung grundsatzlich zu mindestens 50 % beteiligt.
Uberschiisse aus dem Ubrigen Ergebnis kénnen bei-
spielsweise entstehen, wenn

o die Kosten niedriger sind als bei der Tarifkalkulation
angenommen,

e wir andere Einnahmen als aus dem Versicherungs-
geschaft haben, z. B. Ertrage aus Dienstleistungen,
die wir fir andere Unternehmen erbringen.

b) Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Uber-

®)

schusse fuhren wir der Ruckstellung fir Beitragsricker-
stattung (RfB) zu oder schreiben sie unmittelbar den
Uberschussberechtigten  Versicherungsvertrdgen gut
(Direktgutschrift). Die RfB dient dazu, Schwankungen
der Uberschiisse auszugleichen. Sie darf grundséatzlich
nur fir die Uberschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur in Ausnahmeféllen und
mit Zustimmung der Aufsichtsbehdrde kdnnen wir hier-
von nach § 140 Abs. 1 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes (VAG) abweichen. Dies dirfen wir, soweit die
RfB nicht auf bereits festgelegte Uberschussanteile ent-
fallt. Nach der derzeitigen Fassung des § 140 Abs. 1
VAG kénnen wir im Interesse der Versicherungsnehmer
die RfB heranziehen, um

e einen drohenden Notstand abzuwehren,

e unvorhersehbare Verluste aus den uberschussbe-
rechtigten Vertrdgen auszugleichen, die auf allge-
meine Anderungen der Verhaltnisse zurlickzufiihren
sind, oder

o die Deckungsriickstellung®) zu erhéhen, wenn die
Rechnungsgrundlagen aufgrund einer unvorherseh-
baren und nicht nur voribergehenden Anderung der
Verhaltnisse angepasst werden miissen.

Wenn wir die RfB zum Verlustausgleich oder zur Erho-
hung der Deckungsrickstellung heranziehen, belasten
wir die Versichertenbestande verursachungsorientiert.

In einzelnen Versicherungsjahren**) kann eine Zuteilung
von Uberschiissen entfallen, sofern dies sachlich ge-
rechtfertigt ist.

Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der
Kapitalanlagen tber dem Wert liegt, mit dem die Kapi-
talanlagen in der Bilanz gemaR Handelsgesetzbuch
(HGB) auszuweisen waren. Da vor der Beeintrachtigung
einer korperlichen Fahigkeit keine oder allenfalls gering-
fugige Betrage zur Verfigung stehen, um Kapital zu bil-
den, entstehen fir diese Versicherung keine oder nur
geringe Bewertungsreserven. Soweit Bewertungsreser-
ven, die nach gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen
Vorschriften fir die Beteiligung der Vertrage zu bertick-
sichtigen sind, Uberhaupt entstehen, ermitteln wir diese
monatlich neu und ordnen sie den Vertrdgen nach ei-
nem verursachungsorientierten Verfahren (Absatz 5) an-
teilig rechnerisch zu.

Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung Ihres Vertrags

Wir haben gleichartige Versicherungen (z. B. kapitalbil-
dende Lebensversicherungen, Rentenversicherungen,
Risiko-Lebensversicherungen, Berufsunfahigkeits-Versi-
cherungen, Grundfahigkeits-Versicherungen) zu Be-
standsgruppen zusammengefasst. Innerhalb der Be-
standsgruppen bilden wir Gewinnverbande, um die Un-
terschiede bei den versicherten Risiken zu bertcksichti-
gen. Die Uberschisse verteilen wir auf die einzelnen
Bestandsgruppen bzw. Gewinnverbdnde nach einem
verursachungsorientierten Verfahren, und zwar in dem
Maf, wie die Bestandsgruppen bzw. Gewinnverbande
zur Entstehung von Uberschissen beigetragen haben.
Hat ein Gewinnverband nicht zur Entstehung von Uber-
schussen beigetragen, bekommt er keine Uberschisse

")
**)

Eine Deckungsrickstellung missen wir bilden, um zu jedem
Zeitpunkt den Versicherungsschutz gewahrleisten zu kénnen.

Ein Versicherungsjahr umfasst — unabhangig von der Versiche-
rungsperiode — den Zeitraum eines Jahres. Das erste Versiche-
rungsjahr beginnt zu dem im Versicherungsschein dokumentier-
ten Beginn der Versicherung. Die folgenden Versicherungsjahre
beginnen jeweils zum Jahrestag des Versicherungsbeginns.
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zugewiesen. lhr Versicherungsvertrag erhalt Anteile an
den Uberschiissen desjenigen Gewinnverbandes, der in
lhrem Versicherungsschein genannt ist. Die Mittel fiir
die Uberschussanteile werden bei der Direktgutschrift zu
Lasten des Ergebnisses des Geschéftsjahres finanziert,
ansonsten der Rickstellung fur Beitragsriickerstattung
entnommen. Die Hohe der Uberschussanteilsatze legen
wir jedes Jahr fest. Wir veroffentlichen die Uberschus-
santeilsatze in unserem Geschéaftsbericht. Diesen kon-
nen Sie bei uns anfordern. Sie finden ihn auch auf unse-
rer Internetseite: www.amv.de.

Wie werden die Uberschussanteile ermittelt und
verwendet?

Laufende Uberschussanteile vor Eintritt der Beeintréach-
tigung einer korperlichen Fahigkeit

Mit jeder Beitragszahlung werden laufende Uberschuss-
anteile zugeteilt, die im Verhaltnis zum Tarifbeitrag be-
messen und direkt auf die Beitragszahlung angerechnet
werden. Dadurch haben Sie statt des Tarifbeitrags nur
den grundsétzlich niedrigeren Zahlbeitrag zu entrichten.

Stattdessen kann auch die Zuteilung von laufenden
Uberschussanteilen am Ende jedes Versicherungsjah-
res vereinbart werden, die wir — je nach Vereinbarung —
entweder verzinslich ansammeln oder in Investment-
fonds anlegen (fondsgebundene Uberschussbeteili-
gung). In diesem Fall entspricht der Zahlbeitrag dem Ta-
rifbeitrag.

Ist die Beitragszahlungsdauer gegenuber der Versiche-
rungsdauer abgekirzt, werden in der tariflich beitrags-
freien Anwartschaftszeit ebenfalls laufende Uberschuss-
anteile gewahrt. Sie werden dann nach dem letzten Bei-
trag bemessen und am Ende eines jeden Versiche-
rungsjahres zugeteilt. War in der beitragspflichtigen Zeit
die Beitragsanrechnung der Uberschussanteile verein-
bart, werden diese Uberschussanteile in der planmaRig
beitragsfreien Zeit verzinslich angesammelt. Durch vor-
zeitige Einstellung der Beitragszahlung beitragsfreie
Versicherungen erhalten in der beitragsfreien Anwart-
schaftszeit keine weiteren laufenden Uberschussanteile.

Verzinslich angesammelte Uberschussguthaben bzw.
der Geldwert eines in Investmentfonds gefiihrten Uber-
schussguthabens (Fondsguthaben) werden bei Beendi-
gung der Versicherung ausgezahlt. Der Versicherungs-
nehmer kann auch vorher, insbesondere bei Eintritt ei-
ner Beeintrachtigung einer koérperlichen Fahigkeit, die
Auszahlung des erreichten Guthabens verlangen.

Schluss-Uberschussanteil

Bei Ablauf der Versicherungsdauer sowie bei vorzeitiger
Beendigung der Versicherung durch Tod der versicher-
ten Person oder Riickkauf nach Beginn des dritten Ver-
sicherungsjahres kann — sofern die Versicherung nach
§ 18 Abs. 10 vorzeitig beitragsfrei gestellt wurde — ein
Schluss-Uberschussanteil féllig werden. Dieser Schluss-
Uberschussanteil wird dann fir jedes volle vorzeitig bei-
tragsfreie Versicherungsjahr, in dem keine Leistungen
aus der Grundfahigkeits-Versicherung gewahrt wurden,
im Verhaltnis zur beitragsfreien Rente ermittelt. Bei vor-
zeitiger Beendigung durch Tod der versicherten Person
oder Rickkauf wird der ggf. fallige Schluss-Uberschuss-
anteil fur die verbleibenden Jahre bis zum vereinbarten
Ablauf der Versicherungsdauer mit 7,5 % p. a. diskon-
tiert.

Laufende Grundfahigkeitsrente

Wird eine Grundfahigkeitsrente gezahlt, werden jahrli-
che Uberschussanteile jeweils zu Beginn eines Versi-
cherungsjahres zugeteilt, erstmals, nachdem die Grund-
fahigkeitsrente fir ein volles Versicherungsjahr geleistet
wurde. Die Zuteilung erfolgt im Verhaltnis zu der am
Ende des jeweils abgelaufenen Versicherungsjahres
vorhandenen Deckungsriickstellung der gesamten
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Grundfahigkeitsrente. Aus den Zuteilungen werden je-
weils sofort beginnende zuséatzliche Grundféahigkeitsren-
ten gebildet.

Wann kann eine Beteiligung an den Bewertungsre-
serven fallig werden?

Bei Beendigung der Grundfahigkeits-Versicherung gilt
Folgendes: Wir teilen Ihrem Vertrag dann den fiir diesen
Zeitpunkt zugeordneten Anteil an den Bewertungsreser-
ven gemall der jeweils geltenden gesetzlichen Rege-
lung zu; derzeit sieht § 153 Absatz 3 VVG eine Beteili-
gung in Hohe der Halfte der zugeordneten Bewertungs-
reserven vor. Der auf Ihren Versicherungsvertrag entfal-
lende Teilbetrag wird ausgezahlt. Voraussetzung ist,
dass sich fur unsere Kapitalanlagen am mal3gebenden
Stichtag nach Berlicksichtigung der aufsichtsrechtlichen
Regelungen zur Kapitalausstattung unseres Unterneh-
mens positive Bewertungsreserven ergeben; der maf-
gebende Stichtag ist in unserem Geschaftsbericht ge-
nannt. Aufgrund aufsichtsrechtlicher Regelungen kann
die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz oder
teilweise entfallen.

Warum kénnen wir die Héhe der Uberschussbeteili-
gung nicht garantieren?

Die Héhe der Uberschussbeteiligung hangt von vielen
Einflissen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur
begrenzt beeinflussbar sind. Wichtigster Einflussfaktor
ist dabei die Entwicklung des versicherten Risikos und
der Kosten. Aber auch die Zinsentwicklung des Kapital-
marktes ist insbesondere bei laufenden Grundféhigkeits-
renten von Bedeutung. Die HOhe der kinftigen Uber-
schussbeteiligung kann also nicht garantiert werden. Sie
kann auch null Euro betragen.

Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag
mit uns abgeschlossen haben. Jedoch besteht vor dem
im Versicherungsschein angegebenen Versicherungs-
beginn kein Versicherungsschutz. Allerdings kann unse-
re Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht
rechtzeitig zahlen (§ 16 Abs. 2 und § 17).

Wann beginnt und wann endet unsere Leistungs-
pflicht?

Der Anspruch auf die Leistungen gemaR § 1 entsteht
mit Beginn des Monats, der auf den Eintritt der Beein-
trachtigung einer korperlichen Fahigkeit (§ 2) folgt, es
sei denn, aus dem nachstehenden Absatz 2 ergibt sich
ein spaterer Beginn.

Wird uns die Beeintrachtigung einer kérperlichen Fahig-
keit spater als drei Jahre nach ihrem Eintritt in Textform
(z. B. Papierform oder E-Mail) mitgeteilt, so entsteht der
Anspruch auf die Leistungen grundsatzlich erst mit Be-
ginn des Monats der Mitteilung. Wir leisten aber fir ei-
nen Zeitraum von bis zu drei Jahren ruckwirkend — ge-
rechnet ab dem Monat der Meldung — fiir die nachge-
wiesene Zeit der Beeintrachtigung einer kérperlichen
Fahigkeit. Wird uns nachgewiesen, dass die rechtzeitige
Mitteilung ohne Verschulden unterblieben ist, werden
wir rickwirkend ab Beginn des auf den Eintritt der Be-
eintrachtigung einer korperlichen Fahigkeit folgenden
Monats leisten.

Bis zur Entscheidung Uber die Leistungspflicht missen
Sie die Beitrage in voller Hohe weiter entrichten; wir
werden diese jedoch fur den Zeitraum, fir den Anspruch
auf die Leistungen bestanden hat, zurtickzahlen. Auf Ih-
ren Antrag werden wir die kinftig falligen Beitrage bis
zur endgultigen Entscheidung Uber die Leistungspflicht
zinslos stunden. Wird ein Antrag auf Leistungen von uns
abgelehnt oder besteht fur uns keine Leistungspflicht,
sind die gestundeten Beitrdge von lhnen in einem Be-
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trag unverzinst nachzuzahlen. Wir sind jedoch auf Ihren
Antrag hin bereit, eine ratierliche Nachzahlung des ge-
stundeten Beitrags mit lhnen zu vereinbaren. Die Nach-
zahlung kann (ber einen Zeitraum von bis zu 36 Mona-
ten in halbjahrlichen, vierteljahrlichen oder monatlichen
Raten erfolgen.

Der Anspruch auf die Leistungen erlischt, wenn die Be-
eintrachtigung einer korperlichen Fahigkeit gemaR § 2
nicht mehr vorliegt, mit Ablauf der Anerkennungsdauer
(§ 9 Abs. 2), wenn die versicherte Person stirbt oder die
vertragliche Leistungsdauer endet.

In welchen Féllen ist der Versicherungsschutz
ausgeschlossen?

Grundsatzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhan-
gig davon, wie es zu der Beeintrachtigung einer korper-
lichen Fahigkeit gekommen ist.

Wir leisten jedoch nicht, wenn die Beeintrachtigung ei-
ner korperlichen Fahigkeit verursacht ist

a) unmittelbar oder mittelbar durch innere Unruhen, so-
fern die versicherte Person auf Seiten der Unruhe-
stifter teilgenommen hat;

b) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Biir-
gerkriegsereignisse. Diese Einschrankung unserer
Leistungspflicht gilt jedoch nicht fir solche Ereignis-
se, denen die versicherte Person wahrend eines
Aufenthaltes  auflerhalb  der  Bundesrepublik
Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv
beteiligt war. Unsere Leistungspflicht bleibt insbe-
sondere dann bestehen, wenn die Beeintrachtigung
einer korperlichen Fahigkeit wahrend eines Aufent-
haltes auflerhalb der territorialen Grenzen der
NATO-Mitgliedstaaten verursacht wurde und die
versicherte Person als Mitglied der deutschen Bun-
deswehr, Polizei oder Bundespolizei mit Mandat der
NATO oder UNO an der Erbringung humanitarer Hil-
feleistungen oder an friedenssichernden MafRnah-
men teilgenommen hat.

c) durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben
oder die Gesundheit zahlreicher Menschen in so un-
gewohnlichem Male gefahrden oder schéadigen,
dass es zur Abwehr und Bekampfung dieser Strah-
len des Einsatzes der Katastrophenschutzbehérde
der Bundesrepublik Deutschland oder vergleichbarer
Einrichtungen anderer Lander bedarf;

d) durch vorsatzliche Ausflihrung oder den strafbaren
Versuch eines Verbrechens oder Vergehens durch
die versicherte Person; fahrlassige und grob fahrlas-
sige Verstolle (z. B. im StrafRenverkehr) sind von
diesem Ausschluss nicht betroffen;

e) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als
Versicherungsnehmer vorsatzlich die Beeintrachti-
gung einer korperlichen Fahigkeit der versicherten
Person herbeigefiihrt haben;

f) durch absichtliche Herbeifihrung von Krankheit,
mehr als altersentsprechenden Krafteverfall oder
Pflegebedurftigkeit, absichtliche Selbstverletzung
oder versuchte Selbsttdtung. Wenn uns jedoch
nachgewiesen wird, dass diese Handlungen in ei-
nem Zustand krankhafter Stérung der Geistestatig-
keit begangen worden sind, der die freie Willensbe-
stimmung ausschlief3t und in den sich die versicherte
Person nicht absichtlich versetzt hat, werden wir leis-
ten;

g) unmittelbar oder mittelbar durch den vorsatzlichen
Einsatz von atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen oder den vorsatzlichen Einsatz oder
die vorsatzliche Freisetzung von radioaktiven, biolo-
gischen oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz
oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen zu
gefahrden und zu einer nicht vorhersehbaren Veran-
derung des Leistungsbedarfs gegenlber den techni-

schen Berechnungsgrundlagen fiihrt, so dass die Er-
fullbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen
nicht mehr gewabhrleistet ist und dies von einem un-
abhangigen Treuhander bestétigt wird.

§ 7 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht,

)
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und welche Folgen hat ihre Verletzung?
Vorvertragliche Anzeigepflicht

Sie sind bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung ver-
pflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Um-
stdnde, nach denen wir in Textform (z. B. Papierform
oder E-Mail) gefragt haben, wahrheitsgema und voll-
sténdig anzuzeigen. Gefahrerheblich sind die Umstan-
de, die fiir unsere Entscheidung, den Vertrag Gberhaupt
oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schlielen, erheblich
sind. Diese Anzeigepflicht gilt auch fir Fragen nach ge-
fahrerheblichen Umsténden, die wir lhnen nach lhrer
Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme, in Text-
form stellen.

Soll eine andere Person versichert werden, ist auch die-
se — neben Ihnen — zu wahrheitsgemafer und vollstan-
diger Beantwortung der Fragen verpflichtet.

Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrer-
heblichen Umstanden fur Sie beantwortet und wenn
diese Person den gefahrerheblichen Umstand kennt
oder arglistig handelt, werden Sie behandelt, als hatten
Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder arglistig gehan-
delt.

Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung

Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Voraus-
setzungen wir bei einer Verletzung der Anzeigepflicht

e vom Vertrag zurlicktreten,
e den Vertrag kiindigen,
e den Vertrag andern oder

e den Vertrag wegen arglistiger Tauschung anfechten
kénnen.

Ricktritt

Wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird,
kénnen wir vom Vertrag zurlcktreten. Das Rucktritts-
recht besteht nicht, wenn weder eine vorsatzliche noch
eine grob fahrlassige Anzeigepflichtverletzung vorliegt.
Selbst wenn die Anzeigepflicht grob fahrlassig verletzt
wird, haben wir trotzdem kein Rucktrittsrecht, falls wir
den Vertrag — mdglicherweise zu anderen Bedingungen
(z. B. hoherer Beitrag oder eingeschrankter Versiche-
rungsschutz) — auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
gefahrerheblichen Umsténde geschlossen hatten.

Im Fall des Ricktritts haben Sie keinen Versicherungs-
schutz. Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurucktreten, bleibt unsere Leistungspflicht unter fol-
gender Voraussetzung trotzdem bestehen: Die Verlet-
zung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen gefahrer-
heblichen Umstand, der

e weder fiir den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles

e noch fur die Feststellung oder den Umfang unserer
Leistungspflicht

ursachlich war.

Unsere Leistungspflicht entfallt jedoch auch im vorste-
hend genannten Fall, wenn die Anzeigepflicht arglistig
verletzt worden ist.

Wenn der Vertrag durch Ricktritt aufgehoben wird, zah-
len wir den Rickkaufswert gemaf § 18 Absatze 3 bis 6;
die Regelung des § 18 Absatz 3 Satz 2 bis 3 gilt nicht.
Die Ruckzahlung der Beitrage kénnen Sie nicht verlan-
gen.
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Kundigung

Wenn unser Rucktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil die
Verletzung der Anzeigepflicht weder vorsatzlich noch
grob fahrlassig erfolgt ist, kbnnen wir den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Unser Kundigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir
den Vertrag — mdglicherweise zu anderen Bedingungen
(z. B. hoherer Beitrag oder eingeschrankter Versiche-
rungsschutz) — auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
gefahrerheblichen Umstande geschlossen hatten.

Wenn wir den Vertrag kindigen, wandelt er sich nach
Mafgabe des § 18 Abs. 10 bis 12 in einen beitrags-
freien Vertrag um.

Vertragsanderung

Kdénnen wir nicht zurlcktreten oder kindigen, weil wir
den Vertrag — mdglicherweise zu anderen Bedingungen
(z. B. hoherer Beitrag oder eingeschrankter Versiche-
rungsschutz) — auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
gefahrerheblichen Umstdnde geschlossen héatten (Ab-
satz 5 Satz 3 und Absatz 9), werden die anderen Bedin-
gungen auf unser Verlangen riickwirkend Vertragsbe-
standteil. Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht
zu vertreten, werden die anderen Bedingungen erst ab
der laufenden Versicherungsperiode (siehe § 16 Ab-
satz 2) Vertragsbestandteil.

Sie kénnen den Vertrag innerhalb eines Monats, nach-
dem Sie unsere Mitteilung Uber die Vertragsdnderung
erhalten haben, fristlos kiindigen, wenn

e wir im Rahmen einer Vertragsanderung den Beitrag
um mehr als 10 % erhéhen oder

e wir die Gefahrabsicherung fir einen nicht angezeig-
ten Umstand ausschlieRen.

Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung tber
die Vertragsanderung hinweisen.

Voraussetzungen fur die Ausiibung unserer Rechte

Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur
Vertragsanderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie
durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. Papier-
form oder E-Mail) auf die Folgen einer Anzeigepflicht-
verletzung hingewiesen haben.

Wir haben kein Recht zum Rucktritt, zur Kiindigung oder
zur Vertragsanderung, wenn wir den nicht angezeigten
Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Ferner verzichten wir auf unser Rucktritts-, Kiindigungs-
und Vertragsanderungsrecht, wenn uns nachgewiesen
wird, dass die falschen oder unvollstandigen Angaben
nicht schuldhaft gemacht worden sind. Dies gilt insbe-
sondere auch dann, wenn uns bei SchlieBung des Ver-
trages ein fur die Ubernahme der Gefahr erheblicher
Umstand nicht angezeigt worden ist, weil er lhnen und
der versicherten Person nicht bekannt war. In diesen
Fallen wird der Vertrag unverandert fortgefihrt.

Wir kénnen unsere Rechte zum Ricktritt, zur Kiindigung
oder zur Vertragsanderung nur innerhalb eines Monats
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu
dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das
von uns geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis
erlangen. Bei Ausiibung unserer Rechte miissen wir die
Umsténde angeben, auf die wir unsere Erklarung stut-
zen. Zur Begrindung kdénnen wir nachtraglich weitere
Umsténde angeben, wenn fiir diese die Frist nach
Satz 1 nicht verstrichen ist.

Nach Ablauf von fiinf Jahren seit Vertragsschluss erl6-
schen unsere Rechte zum Riickiritt, zur Kiindigung oder
zur Vertragsanderung. Ist der Versicherungsfall vor Ab-
lauf dieser Frist eingetreten, kdnnen wir die Rechte auch
nach Ablauf der Frist geltend machen. Ist die Anzeige-
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pflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt worden, betragt
die Frist zehn Jahre.

Anfechtung

Wir kdnnen den Vertrag auch anfechten, falls unsere
Entscheidung zur Annahme des Vertrags durch unrich-
tige oder unvollstdndige Angaben bewusst und gewollt
beeinflusst worden ist. Handelt es sich um Angaben der
versicherten Person, kénnen wir Ihnen gegenlber die
Anfechtung erklaren, auch wenn Sie von der Verletzung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht keine Kenntnis hat-
ten. Absatz 7 gilt entsprechend.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versi-
cherung

Die Absatze 1 bis 17 gelten entsprechend, wenn der
Versicherungsschutz nachtraglich erweitert oder wie-
derhergestellt wird und deshalb eine erneute Risikopru-
fung vorgenommen wird. Die Fristen nach Absatz 16
beginnen mit der Anderung oder Wiederherstellung des
Vertrags bezlglich des geanderten oder wiederherge-
stellten Teils neu.

Erklarungsempfanger

Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kindigung, zur Ver-
tragsanderung sowie zur Anfechtung Gben wir durch ei-
ne schriftliche Erklarung aus, die wir Ihnen gegeniber
abgeben. Sofern Sie uns keine andere Person als Be-
vollmachtigten benannt haben, gilt nach Ihrem Tod ein
Bezugsberechtigter als bevollméachtigt, diese Erklarung
entgegenzunehmen. Ist kein Bezugsberechtigter vor-
handen oder kann sein Aufenthalt nicht ermittelt werden,
kénnen wir den Inhaber des Versicherungsscheins als
bevollmachtigt ansehen, die Erklarung entgegenzuneh-
men.

Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt
wird?

Wird eine Leistung aus der Grundféhigkeits-Versiche-
rung beansprucht, kénnen wir verlangen, dass uns auf
Kosten des Ansprucherhebenden insbesondere folgen-
de Auskiinfte, die zur Feststellung unserer Leistungs-
pflicht erforderlich sind, gegeben und Nachweise vorge-
legt werden:

a) ausflihrliche Berichte der Fachéarzte, die die versi-
cherte Person gegenwartig behandeln bzw. behan-
delt oder untersucht haben, Uber Ursache, Beginn,
Art, Verlauf (Anamnese) und voraussichtliche Dauer
des Leidens der versicherten Person sowie Uber
dessen Auswirkungen auf die in § 2 beschriebenen
Fahigkeiten;

b) eine Aufstellung

e der Arzte, Krankenhiuser, Krankenanstalten,
Pflegeeinrichtungen oder Pflegepersonen, bei
denen die versicherte Person in Behandlung war,
ist oder — sofern bekannt — sein wird,

e der Versicherungsgesellschaften, Sozialversiche-
rungstrager und sonstiger Versorgungstrager, bei
denen die versicherte Person ebenfalls Leistun-
gen wegen der Beeintrachtigung einer kérperli-
chen Fahigkeit geltend machen kdnnte.

Wir kénnen aulerdem — dann allerdings auf unsere
Kosten — weitere &arztliche Untersuchungen durch von
uns beauftragte Arzte sowie notwendige Nachweise ver-
langen, insbesondere zusatzliche Auskiinfte und Aufkla-
rungen.

Ferner kénnen wir verlangen, dass uns die Auskunft
nach § 21 vorgelegt wird.

Die versicherte Person ist dazu verpflichtet, geeignete
Hilfsmittel (z. B. Sehhilfe, Prothese) zu verwenden und
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§10
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)

§11

(1

zumutbare Heilbehandlungen vorzunehmen, die eine
wesentliche Besserung ihrer gesundheitlichen Beein-
trachtigung erwarten lassen. Zumutbar sind Heilbehand-
lungen, die gefahrlos und nicht mit besonderen Schmer-
zen verbunden sind. Heilbehandlungen, die mit einem
operativen Eingriff verbunden sind, sehen wir in diesem
Zusammenhang als nicht zumutbar an.

Wann geben wir eine Erklarung tber unsere
Leistungspflicht ab?

Nach Priifung der uns eingereichten sowie der von uns
beigezogenen Unterlagen erklaren wir in Textform (z. B.
Papierform oder E-Mail), ob und fiir welchen Zeitraum
wir eine Leistungspflicht anerkennen. Unsere Erklarung
geben wir innerhalb von zwei Wochen nach dem Zeit-
punkt ab, zu dem uns die fur die Leistungsprifung rele-
vanten und gemafl § 8 von uns angeforderten Unterla-
gen vorliegen. Solange Unterlagen noch ausstehen, in-
formieren wir Sie spéatestens alle vier Wochen Uber den
aktuellen Bearbeitungsstand.

Bis auf die nachstehenden Ausnahmeféalle werden wir
keine zeitliche Befristung unserer Leistungspflicht aus-
sprechen. Wir kénnen unsere Leistungspflicht einmalig
— langstens jedoch fiir einen Zeitraum von 18 Monaten —
befristen, wenn

e sich Umstande, die fir die Beurteilung der Frage, ob
eine Beeintrachtigung einer korperlichen Fahigkeit
im Sinne dieser Bedingungen besteht, voraussicht-
lich andern werden,

¢ die medizinischen Gegebenheiten im Zeitpunkt un-
serer Leistungsentscheidung noch nicht endgiiltig
beurteilt werden kdnnen,

e die versicherte Person eine Rehabilitationsmal3nah-
me absolviert oder eine solche Maflnahme vorgese-
hen oder beabsichtigt ist.

In unserer Erklédrung Uber unsere Leistungspflicht wer-
den wir lThnen die maRgeblichen Griinde fur ein zeitlich
begrenztes Anerkenntnis mitteilen. Bis zum Ablauf der
Frist ist das zeitlich begrenzte Anerkenntnis firr uns bin-
dend.

Was gilt fur die Nachprifung der Beeintrachtigung
einer korperlichen Féhigkeit?

Wir sind berechtigt, das Fortbestehen der Beeintrachti-
gung einer korperlichen Fahigkeit nach § 2 nachzupri-
fen; dies gilt nicht bei einem zeitlich begrenzten Aner-
kenntnis nach § 9 Abs. 2. Die Mitwirkungspflichten des
§ 8 Abs. 2 gelten entsprechend mit der MaRRgabe, dass
die Uber die Befragung der versicherten Person hinaus
entstehenden Kosten von uns zu tragen sind.

Zur Nachprifung kénnen wir auf unsere Kosten jeder-
zeit weitere notwendige Nachweise, insbesondere zu-
satzliche Auskinfte und Aufklarungen, einholen und
einmal jahrlich Untersuchungen der versicherten Person
durch von uns zu beauftragende Arzte verlangen.

Wann stellen wir unsere Leistungen ein, und welche
Mitteilungspflichten sind wahrend des Leistungsbe-
zugs zu beachten?

Liegt eine Beeintrachtigung einer korperlichen Fahigkeit
im Sinne von § 2 dieser Bedingungen nicht mehr vor,
werden wir von der Leistung frei. In diesem Fall legen
wir lhnen die Veranderung in Textform (z. B. Papierform
oder E-Mail) dar und teilen die Einstellung unserer Leis-
tungen dem Anspruchsberechtigten in Textform mit. Die
Einstellung unserer Leistungen wird friihestens mit dem
Ablauf des dritten Monats nach Zugang unserer Erkla-
rung bei lhnen wirksam. Zu diesem Zeitpunkt muss
auch die Beitragszahlung wieder aufgenommen werden,

)

@)

sofern die vereinbarte Beitragszahlungsdauer noch nicht
abgelaufen ist.

Bei einem befristeten Anerkenntnis stellen wir die Leis-
tungen zum Ende des Befristungszeitraums ein. Nach
Ablauf des Leistungszeitraumes prifen wir die Voraus-
setzungen des Anspruchs auf lhren Antrag hin neu. Als
Voraussetzung fur eine weitere Leistungspflicht ist uns
nachzuweisen, dass nach den zu diesem Zeitpunkt ak-
tuellen medizinischen Verhéltnissen der versicherten
Person eine Beeintrachtigung einer korperlichen Fahig-
keit im Sinne von § 2 besteht. Hierbei gelten die Mitwir-
kungspflichten nach § 8.

Eine Besserung des Gesundheitszustandes muss uns
unverziglich (d. h. ohne schuldhaftes Zdgern) mitgeteilt
werden.

§ 12 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflich-

ten nach Anerkennung unserer Leistungspflicht?

Solange eine Mitwirkungspflicht nach §§ 8, 10 oder 11
von lhnen, der versicherten Person oder dem Anspruch-
erhebenden vorsatzlich nicht erfillt wird, sind wir von
der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlassiger
Verletzung einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt,
unsere Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhéltnis zu kirzen. Dies gilt
nicht, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die Mitwir-
kungspflicht nicht grob fahrldssig verletzt haben. Die
Anspriiche aus der Versicherung bleiben jedoch inso-
weit bestehen, als die Verletzung ohne Einfluss auf die
Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ist. Wenn die Mitwirkungspflicht spater erfillt wird, sind
wir ab Beginn des laufenden Monats nach MaRgabe
dieser Bedingungen zur Leistung verpflichtet. Die voll-
standige oder teilweise Leistungsfreiheit tritt nur ein,
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform
(z. B. Papierform oder E-Mail) auf diese Rechtsfolge
hingewiesen haben.

§ 13 Wer erhalt die Leistung?

@)

@)

®)
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Leistungsempféanger

Als unser Versicherungsnehmer kénnen Sie bestimmen,
wer die Leistung erhédlt. Wenn Sie keine Bestimmung
treffen, leisten wir an Sie.

Bezugsberechtigung

Sie konnen uns widerruflich oder unwiderruflich eine
andere Person benennen, die die Leistung erhalten soll
(Bezugsberechtigter). Wenn Sie ein Bezugsrecht wider-
ruflich bestimmen, erwirbt der Bezugsberechtigte das
Recht auf die Leistung erst mit dem Eintritt des jeweili-
gen Versicherungsfalls. Deshalb kénnen Sie |hre Be-
stimmung bis zum Eintritt des jeweiligen Versicherungs-
falls jederzeit widerrufen. Wenn wir Renten zahlen, tritt
mit jeder Falligkeit einer Rente ein eigener Versiche-
rungsfall ein. Sie kdnnen ausdriicklich bestimmen, dass
der Bezugsberechtigte sofort und unwiderruflich das
Recht auf die Leistung erhalt. Sobald uns Ihre Erklarung
zugegangen ist, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit
Zustimmung des unwiderruflich Bezugsberechtigten ge-
andert werden.

Abtretung und Verpfandung

Sie kénnen das Recht auf die Leistung bis zum Eintritt
des jeweiligen Versicherungsfalls grundsatzlich ganz
oder teilweise an Dritte abtreten und verpfanden, soweit
derartige Verfligungen rechtlich méglich sind.

Anzeige

Die Einrdumung und der Widerruf eines Bezugsrechts

(Absatz 2) sowie die Abtretung und die Verpfandung
(Absatz 3) sind uns gegeniber nur und erst dann wirk-
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sam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Text-
form (z. B. Papierform oder E-Mail) angezeigt worden
sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie als
unser Versicherungsnehmer. Es kénnen aber auch an-
dere Personen sein, sofern Sie zuvor Verfugungen
(z. B. unwiderrufliche Bezugsberechtigung, Abtretung,
Verpfandung) getroffen haben.

§ 14 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

(1M

)

Wir Gbermitteln lhnen den Versicherungsschein in Pa-
pierform. Damit liegt dann eine Urkunde vor.

Den Inhaber der Urkunde kdnnen wir als berechtigt an-
sehen, Uber die Rechte aus dem Vertrag zu verfligen,
insbesondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir
konnen aber verlangen, dass uns der Inhaber der Ur-
kunde seine Berechtigung nachweist.

§ 15 Zu welchen Anlassen kénnen Sie die Leistungen Ih-

(1

)

rer Grundfahigkeits-Versicherung ohne Gesund-
heitsprifung anpassen?

Anpassungsgarantie fur natirliche Personen als
Versicherungsnehmer

Sofern nach Vertragsbeginn eines der nachfolgend be-
schriebenen Ereignisse fur die versicherte Person ein-
tritt und keiner der Ausschlussgrinde nach Absatz 3
vorliegt, haben Sie das Recht, die bei Vertragsab-
schluss vereinbarten Versicherungsleistungen ohne (er-
neute) Gesundheitspriifung gegen entsprechende Bei-
tragszahlung zu erhéhen:

e Erreichen der Volljahrigkeit

e Erstmalige Aufnahme einer Berufstatigkeit
(einschlieBlich Beginn einer Berufsausbildung)

e Abschluss der Berufsausbildung (einschlief3lich
abgelegtem Hochschulexamen oder abgelegter
Meisterprufung)

¢ Aufnahme einer selbststandigen hauptberuflichen
Tatigkeit

e Reduzierung oder Wegfall einer betrieblichen Alters-
versorgung zu Gunsten der versicherten Person

e Gehaltssteigerung um mindestens 10 % gegenuber
dem Vorjahr

e Heirat oder Begriindung einer Lebenspartnerschaft
nach dem Gesetz Uber die Eingetragene Lebens-
partnerschaft

e Ehescheidung oder Aufhebung einer Lebenspart-
nerschaft nach dem Gesetz Uber die Eingetragene
Lebenspartnerschaft

e Tod des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspart-
ners

e Geburt eines Kindes
e Adoption eines Kindes

e Baubeginn oder Kauf einer Wohnimmobilie durch die
versicherte Person oder ihren Ehegatten bzw. einge-
tragenen Lebenspartner

Das Erhdhungsrecht steht Ihnen innerhalb von sechs
Monaten ab dem jeweiligen Zeitpunkt zu.

Gleichzeitig eintretende Ereignisse zahlen jeweils sepa-
rat. Das Vorliegen der Voraussetzungen missen Sie
uns durch einen geeigneten Nachweis belegen.

Unabhangig von den oben beschriebenen Ereignissen
haben Sie — sofern kein Ausschlussgrund nach Absatz 3
vorliegt — alle funf Jahre ab dem Versicherungsbeginn
das Recht, zum jeweiligen Versicherungsjahreswechsel
die bei Vertragsabschluss vereinbarten Versicherungs-
leistungen ohne (erneute) Gesundheitsprifung gegen
entsprechende Beitragszahlung zu erhéhen.

@)

(4)

®)
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Hierbei muss |hr Erhéhungswunsch vor dem oben ge-
nannten Versicherungsjahreswechsel bei uns, der
AachenMinchener Lebensversicherung AG, eingegan-
gen sein.

Keine Anpassungsgarantie

Die Anpassungsgarantie besteht nicht bzw. erlischt,
wenn

o die versicherte Person das 50. Lebensjahr vollendet
hat oder

e die Versicherung vor dem vereinbarten Ablauf der
Beitragszahlungsdauer beitragsfrei gestellt wird oder

e bei der versicherten Person eine Beeintrachtigung
einer versicherten korperlichen Fahigkeit im Sinne
dieser Bedingungen vorliegt oder wenn aus diesem
Vertrag oder anderen Vertrédgen bei unserer Gesell-
schaft Leistungen wegen Pflegebedirftigkeit, Invali-
ditat, Berufs- oder Erwerbsunfahigkeit, einer schwe-
ren Krankheit oder Beeintrachtigung einer korperli-
chen Fahigkeit der versicherten Person beantragt
oder erbracht werden bzw. wurden oder

o die jeweilige jahrliche Rente zur Arbeitskraftabsiche-
rung mehr als 24.000 € betragt. Bei dieser Grenze
werden Berufsunfahigkeits-, Erwerbsunfahigkeits-
sowie Grundfahigkeitsrenten aus allen bestehenden
und gleichzeitig beantragten Versicherungen bei un-
serer Gesellschaft sowie eine evtl. Bonusrente aus
der Uberschussbeteiligung angerechnet. Bei mehre-
ren gleichzeitig beantragten Erhéhungen sind Leis-
tungserhéhungen nur solange mdglich, bis die Gren-
ze von 24.000 € durch eine Erhdhung erstmals
Uberschritten wird. Weitere gleichzeitig beantragte
und kiinftige Erhéhungen sind dann nicht mehr mog-
lich.

Voraussetzung flr eine Leistungsanpassung ist ferner,
dass wir den betreffenden Tarif zum Zeitpunkt der An-
passung fir neu abzuschlieBende Vertrage anbieten.

Gegenstand und Umfang der Leistungsanpassung

Die Leistungsanpassung erfolgt durch Abschluss einer
zusatzlichen Versicherung im Rahmen unserer tarifli-
chen Moglichkeiten. Hierbei handelt es sich um eine
neue Versicherung mit eigenen Versicherungsbedin-
gungen nach Mafigabe eines zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Tarifs. Die neue Versicherung wird fiir dieselbe
versicherte Person wie bei der urspringlichen Versiche-
rung abgeschlossen, wobei die Versicherungsdauer
bzw. — bei Rentenversicherungen — die Dauer bis zum
Beginn der Rentenzahlung sowie die Beitragszahlungs-
dauer spatestens zu den entsprechenden Terminen wie
bei der urspringlichen Versicherung enden. Fur die
Leistungsanpassung gelten die gleichen Feststellungen
der Gesundheitsprifung wie bei Abschluss der ur-
sprunglichen Versicherung. Die Regelungen bei Verlet-
zung der vorvertraglichen Anzeigepflicht in den Versi-
cherungsbedingungen der ursprunglichen Versicherung
(§ 7) finden auch auf die neue Versicherung Anwen-
dung. Solange wir wegen Verletzung der vorvertragli-
chen Anzeigepflicht vom urspriinglichen Vertrag zuriick-
treten, diesen kuindigen oder dndern oder den urspriing-
lichen Vertrag wegen Anfechtung aufheben kénnen, ha-
ben wir diese Rechte auch fir die Leistungsanpassung.

Erh6hung des Versicherungsschutzes

Bei jedem der in Absatz 1 genannten Ereignisse sowie
im Rahmen lhres Erhéhungsrechtes gemall Absatz 2
kann — vorbehaltlich von Absatz 3 — die bestehende
Grundfahigkeitsrente erhoht werden bzw. eine Grundfa-
higkeitsrente im Rahmen einer Grundfahigkeits-Zusatz-
versicherung (mit)versichert werden. Die Erhéhung der
jahrlichen Versicherungsleistung darf dabei maximal
3.600 €, innerhalb von finf Jahren jedoch insgesamt
maximal 12.000 € betragen. Hierbei werden die hinzu-
kommenden Versicherungsleistungen aus allen bei un-
serer Gesellschaft bestehenden Vertrdgen mit Versiche-
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rungsschutz fiir den Fall der Beeintrachtigung einer kor-
perlichen Fahigkeit, der Berufsunfahigkeit oder Er-
werbsunfahigkeit beriicksichtigt. Bei den vorgenannten
Hochstsummen werden als Versicherungsleistung ange-
rechnet

e die jahrliche Grundfahigkeits- oder Berufsunfahig-
keits- bzw. Erwerbsunfahigkeitsrente einschlieRlich
einer evtl. Bonusrente und eines evtl. Kundenbonus
aus der Uberschussbeteiligung sowie

o der auf kapitalbildende Versicherungen entfallende
Beitrag fir ein Jahr, sofern hierfir die Beitragsbe-
freiung bei einer Beeintrachtigung einer kérperlichen
Fahigkeit, Berufsunfahigkeit bzw. Erwerbsunfahig-
keit der versicherten Person versichert ist.

Versicherung einer Todesfall-Leistung

Bei jedem der in Absatz 1 genannten Ereignisse sowie
im Rahmen lhres Erhdhungsrechtes gemal Absatz 2 —
vorbehaltlich von Absatz 3 — eine Todesfall-Leistung in
Hohe von bis zu 25.000 € versichert werden. Die an-
fanglich versicherte Todesfallsumme samtlicher nicht
planmaRiger Erhdéhungsversicherungen (einschlief3lich
solcher zu anderen Tarifen), die innerhalb von fiinf Jah-
ren bei unserer Gesellschaft fiur dieselbe versicherte
Person ohne Gesundheitsprifung abgeschlossen wer-
den, ist auf 75.000 € begrenzt. Bei den vorgenannten
Hochstsummen werden ein evtl. Todesfallbonus aus der
Uberschussbeteiligung  bei  Risiko-Lebensversiche-
rungen sowie evtl. Hinterbliebenenrenten angerechnet.
25.000 € Todesfallschutz entsprechen hierbei einer jahr-
lichen Hinterbliebenenrente von 1.000€. Bei den
Hoéchstsummen ebenfalls angerechnet werden Versi-
cherungssummen von Schwere-Krankheiten-(Zusatz-)
Versicherungen, die fiir dieselbe versicherte Person bei
unserer Gesellschaft abgeschlossen werden bzw. wur-
den.

Umtausch der Grundféahigkeits-Versicherung in eine
Berufsunfahigkeitsabsicherung

Unabhéangig von den in Absatz 1 beschriebenen Ereig-
nissen und unabhangig von lhrem Erhéhungsrecht ge-
maR Absatz 2 haben Sie — vorbehaltlich von Absatz 3 —
als besondere Form der Anpassungsgarantie die Mog-
lichkeit, Ihre Grundfahigkeits-Versicherung ohne erneute
Gesundheitsprufung in eine Berufsunfahigkeitsabsiche-
rung umzutauschen. Voraussetzung fir einen solchen
Umtausch ist, dass

e wir der versicherten Person bei Vertragsabschluss
der Grundfahigkeits-Versicherung aufgrund der Ge-
sundheitspriifung auch Versicherungsschutz fir den
Fall der Berufsunfahigkeit bieten konnten und das
Umtauschrecht deshalb nicht ausschlief3en,

¢ das Umtauschrecht von lhnen nicht bereits bei der
Antragstellung ausgeschlossen wird,

o die versicherte Person zum vorgesehenen Um-
tauschzeitpunkt einen im Rahmen unserer Berufsun-
fahigkeitsabsicherung versicherbaren Beruf ausibt
und

o die versicherte Person zum Umtauschzeitpunkt nicht
berufsunfahig ist.

Das Recht auf Umtausch kénnen Sie zum flnften Jah-
restag des Versicherungsbeginns sowie bei erstmaliger
Aufnahme einer beruflichen Tatigkeit oder eines Studi-
ums durch die versicherte Person ausliben. Dabei kon-
nen Sie lhre Grundfahigkeits-Versicherung gegen ent-
sprechende Beitragszahlung in eine im Rahmen unserer
Produktpalette verfligbare Berufsunfahigkeitsabsiche-
rung fir die versicherte Person mit gleicher oder gerin-
gerer kunftiger Rente (einschliel3lich einer evtl. Bei-
tragsbefreiungsrente fir die Versicherung) und gleicher
oder geringerer restlicher Versicherungs- und Leis-
tungsdauer umtauschen.

Bei einer Versicherung mit erhdhter Grundfahigkeitsren-
te bei Eintritt einer Beeintréachtigung einer versicherten

korperlichen Grundfahigkeit in den ersten funf Jahren
(Startervariante) kann bei Umtausch innerhalb dieser
ersten funf Jahre die Berufsunfahigkeitsrente hochstens
die Halfte der zu diesem Zeitpunkt versicherten Grund-
fahigkeitsrente betragen. Bei Umtausch ab Beginn des
sechsten Jahres kann die Berufsunfahigkeitsrente
hoéchstens so hoch sein wie die dann tatsachlich versi-
cherte Grundfahigkeitsrente (ggf. einschlieRlich jener,
die sich aus der Beitragserhdhung fir die Grundfahig-
keitsrente zu Beginn des sechsten Jahres ergibt). Fir
die Berufsunfahigkeitsabsicherung gelten die gleichen
Feststellungen der Gesundheitsprifung wie bei Ab-
schluss der Grundfahigkeits-Versicherung. Den Um-
tausch koénnen Sie spatestens einen Monat vor dem
finften Jahrestag des Versicherungsbeginns bzw. spa-
testens innerhalb von sechs Monaten nach der erstma-
ligen Aufnahme einer beruflichen Tatigkeit oder eines
Studiums durch die versicherte Person beantragen. Als
Voraussetzung fir den Umtausch bei erstmaliger Auf-
nahme einer beruflichen Tatigkeit ist zusammen mit
dem Antrag auf Umtausch ein geeigneter Nachweis vor-
zulegen. Der Beitrag fir die Berufsunfahigkeitsabsiche-
rung richtet sich u. a. nach dem zum Umtauschzeitpunkt
ausgetbten Beruf. Mit dem Umtausch erlischt die bishe-
rige Grundfahigkeits-Versicherung. MaRgebend ist der
zum Umtauschzeitpunkt fiir Neuabschlisse geltende
Tarif der Berufsunféhigkeitsabsicherung einschlieRlich
der dazugehdrigen Versicherungsbedingungen. Als be-
rufliche Tatigkeit im Sinne von Satz 1 gelten auch eine
Berufsausbildung sowie eine selbststandige Tatigkeit.
Nicht als berufliche Tatigkeit gelten Tatigkeiten, die Be-
hinderte in eigens dafir eingerichteten Werkstatten oder
Heimen ausfiihren.

§ 16 Was missen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

@)

@)

®)
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Zahlungsweise

Die Beitrage zu lhrem Vertrag kénnen Sie je nach Ver-
einbarung monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich oder
jahrlich zahlen.

Beitragsfalligkeit

Den ersten Beitrag (Erstbeitrag) missen Sie unverziig-
lich (d. h. ohne schuldhaftes Zogern) nach Abschluss
des Vertrags zahlen, jedoch nicht vor dem mit lhnen
vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen
Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beitrage (Folgebei-
trage) werden zu Beginn der vereinbarten Versiche-
rungsperiode fallig. Die Versicherungsperiode umfasst
entsprechend der Zahlungsweise einen Monat, ein Vier-
teljahr, ein halbes Jahr bzw. ein Jahr.

Dauer der Beitragszahlung

Die Beitrage sind bis zum vereinbarten Ablauf der Bei-
tragszahlungsdauer zu entrichten, langstens jedoch bis
zum Schluss der Versicherungsperiode, in der die versi-
cherte Person stirbt. Wahrend einer bedingungsgema-
Ren Beeintrachtigung einer kérperlichen Fahigkeit ent-
fallt die Verpflichtung zu einer Beitragszahlung (siehe
§ 1 Abs. 1).

Ubermittlung des Beitrags

Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis
zum Falligkeitstag (Absatz 2) alles getan haben, damit
der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung des
Beitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die Zah-
lung in folgendem Fall als rechtzeitig:

o Der Beitrag konnte am Falligkeitstag eingezogen
werden und

e Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht wi-
dersprochen.

Konnten wir den falligen Beitrag ohne Ihr Verschulden
nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch recht-
zeitig, wenn sie unverziglich (d. h. ohne schuldhaftes
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(5)

Zdgern) nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt.
Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt
nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, kiinf-
tig die Zahlung auRerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Sie missen die Beitrage auf lhre Gefahr und
lhre Kosten zahlen.

Verrechnung von Beitragsrickstanden

Bei Falligkeit einer Leistung werden wir etwaige Bei-
tragsriickstande verrechnen.

§ 17 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht recht-

(1

)

®)

4)

®)

(6)

zeitig zahlen?
Erstbeitrag

Wenn Sie den Erstbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kon-
nen wir — sofern Sie den Versicherungsvertrag nicht
fristgerecht widerrufen haben und solange die Zahlung
nicht bewirkt ist — vom Versicherungsvertrag zuriicktre-
ten. In diesem Fall kénnen wir von lhnen die Kosten fir
arztliche Untersuchungen im Rahmen einer Gesund-
heitsprifung verlangen. Wir sind nicht zum Rucktritt be-
rechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die
nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

Ist der Erstbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles
noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflich-
tet. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform (z. B. Papierform, E-Mail) oder durch
einen auffalligen Hinweis im Versicherungsschein auf
diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere
Leistungspflicht bleibt jedoch bestehen, wenn Sie uns
nachweisen, dass Sie das Ausbleiben der Zahlung nicht
zu vertreten haben.

Folgebeitrag

Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, konnen
wir [hnen auf lhre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist
setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wo-
chen betragen.

Fur einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der gesetz-
ten Zahlungsfrist eintritt, entfallt oder vermindert sich der
Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles noch mit der Zahlung in Verzug befin-
den. Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der
Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist kdnnen wir den
Vertrag ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist kindi-
gen, wenn Sie sich noch immer mit den Beitragen, Zin-
sen oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist,
dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese
Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir kdnnen die Kiindi-
gung bereits mit der Fristsetzung erklaren. Sie wird
dann automatisch mit Ablauf der Frist wirksam, wenn
Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der Zahlung in
Verzug sind. Auf diese Rechtsfolge missen wir Sie
ebenfalls hinweisen.

Sie kénnen den angeforderten Betrag auch dann noch
nachzahlen, wenn unsere Kindigung wirksam gewor-
den ist. Nachzahlen kénnen Sie nur

¢ innerhalb eines Monats nach der Kiindigung oder,

e wenn die Kindigung bereits mit der Fristsetzung
verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach
Fristablauf.

Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraums, wird die Kindi-
gung unwirksam, und der Vertrag besteht fort. Fur Ver-
sicherungsfalle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungs-
frist und der Zahlung eintreten, besteht kein oder nur ein
verminderter Versicherungsschutz.

§ 18 Wann kdnnen Sie lhren Vertrag ganz oder teilweise

1)

)

®)

(4)

-15-

kiindigen oder beitragsfrei stellen?
Kindigung

Sie kénnen lhren Vertrag jederzeit in Textform (z. B.
Papierform oder E-Mail) kiindigen

e bei beitragspflichtigen Versicherungen zum Schluss
einer Versicherungsperiode (siehe § 16 Absatz 2)
und

e bei beitragsfreien Versicherungen zum Schluss ei-
nes jeden Monats.

Sie kénnen lhren Vertrag auch teilweise kiindigen, wenn
die verbleibende beitragspflichtige Berufsunfahigkeits-
rente, gerechnet auf das Jahr, mindestens 300 € (bei-
tragspflichtige Mindestrente) und der verbleibende Ta-
rifbeitrag pro Versicherungsperiode mindestens 5€
(Mindestbeitrag) betragt. Bei teilweiser Kindigung gel-
ten die folgenden Regelungen nur fir den gekindigten
Vertragsteil.

Auszahlungsbetrag

Wir zahlen nach Kindigung, sofern wir keine Leistung
aus der Berufsunfahigkeits-Versicherung erbringen, den

o Riuickkaufswert (Absatz 3 und 5),
e vermindert um den Abzug (Absatz 4),
¢ erhoht um die Uberschussbeteiligung (Absatz 6).

Beitragsriickstdnde werden von dem Auszahlungsbe-
trag abgezogen.

Rickkaufswert

Der Ruckkaufswert ist nach § 169 des Versicherungs-
vertragsgesetzes (VVG) das nach anerkannten Regeln
der Versicherungsmathematik mit den Rechnungs-
grundlagen der Beitragskalkulation fir den mafgeben-
den Kundigungstermin berechnete Deckungskapital der
Versicherung. Der Rickkaufswert entspricht mindestens
dem Betrag des Deckungskapitals, das sich bei gleich-
maRiger Verteilung der angesetzten Abschlusskosten
auf die ersten fUnf Vertragsjahre ergibt. Ist die verein-
barte Versicherungsdauer kiirzer als flinf Jahre, vertei-
len wir diese Kosten auf die Versicherungsdauer. In je-
dem Fall beachten wir die aufsichtsrechtlichen HAchst-
zillmersatze (siehe § 19 Absatz 2 Satz 4).

Abzug

Wir vereinbaren mit lhnen einen Abzug von dem gemaf
Absatz 3 ermittelten Wert. Der Abzug betragt 60 €. So-
fern es sich nicht um eine durch vorzeitige Einstellung
der Beitragszahlung beitragsfreie Versicherung handelt,
erhoht sich dieser Abzug um einen Betrag im Verhaltnis
zur jeweils versicherten Grundfahigkeitsrente; seine Ho-
he finden Sie im Antrag fur eine GrundféahigkeitsPolice
(nachstehend ,Antrag“ genannt). Der Abzug ist zulassig,
wenn er angemessen ist. Das ist im Zweifel von uns
nachzuweisen. Wir halten den Abzug fir angemessen,
weil mit ihm der mit der Kiindigung verbundene zusatzli-
che Verwaltungsaufwand ausgeglichen wird. Zudem
werden damit ein Ausgleich fur kollektiv gestelltes Risi-
kokapital vorgenommen und die Veranderung der Risi-
kolage des verbleibenden Versichertenbestandes aus-
geglichen. Wenn Sie uns nachweisen, dass der auf-
grund lhrer Kiindigung von uns vorgenommene Abzug
wesentlich niedriger liegen muss, wird er entsprechend
herabgesetzt. Wenn Sie uns nachweisen, dass der Ab-
zug Uberhaupt nicht gerechtfertigt ist, entfallt er. Weitere
Erlauterungen sowie versicherungsmathematische Hin-
weise zum Abzug und seiner Hoéhe finden Sie im An-
hang zu den Versicherungsbedingungen.

AVB GFV (10.18) / 11



(®)

(6)

()

(8)

9)

(10)

Herabsetzung des Ruckkaufswerts im Ausnahmefall

Wir sind nach § 169 Abs. 6 VVG berechtigt, den nach
Absatz 3 berechneten Betrag angemessen herabzuset-
zen, soweit dies erforderlich ist, um eine Gefahrdung
der Belange der Versicherungsnehmer, insbesondere
durch eine Gefahrdung der dauernden Erflllbarkeit der
sich aus den Versicherungsvertragen ergebenden Ver-
pflichtungen, auszuschlielen. Die Herabsetzung ist je-
weils auf ein Jahr befristet.

Uberschussbeteiligung

Far die Ermittlung des Auszahlungsbetrags setzt sich
die Uberschussbeteiligung zusammen aus

e den lhrem Vertrag eventuell bereits zugeteilten, nach
§ 3 Abs. 4a verzinslich angesammelten oder in In-
vestmentfonds angelegten Uberschussanteilen, so-
weit sie nicht bereits in dem nach den Absatzen 3
bis 5 berechneten Betrag enthalten sind,

e einem Schlussliberschussanteil, soweit ein solcher
nach § 3 Abs. 4b fir den Fall einer Kiindigung vor-
gesehen ist,

e den lhrem Vertrag gemafl § 3 Abs. 5 zuzuteilenden
Bewertungsreserven, soweit bei Kiindigung vorhan-
den.

Hinweis

Wenn Sie lhren Vertrag kiindigen, kann das fiir Sie
Nachteile haben. Da in der Anfangszeit die gezahlten
Beitrage fast ausschlieflich zur Deckung des versicher-
ten Risikos und der Kosten fir Abschluss sowie Verwal-
tung (siehe § 19) bendtigt werden, ist nur ein geringer
oder gar kein Ruckkaufswert vorhanden. Auch in den
Folgejahren sind wegen der bendétigten Risikobeitrage
gemessen an den gezahlten Beitrdgen nur geringe oder
keine Rickkaufswerte vorhanden. Nahere Informationen
zum Ruckkaufswert sowie zum Auszahlungsbetrag kon-
nen Sie der Tabelle in der Anlage zum Antrag entneh-
men.

Kindigung und Beeintrachtigung einer kdrperlichen
Fahigkeit

Besteht fiir die versicherte Person zum Zeitpunkt der
Kindigung eine Beeintrachtigung einer korperlichen Fa-
higkeit, bleiben Anspriiche aus der Versicherung auf-
grund einer bereits vor Kiindigung eingetretener Beein-
trachtigung einer kérperlichen Fahigkeit unberuhrt.

Keine Beitragsrickzahlung

Die Rilckzahlung der Beitrage konnen Sie nicht verlan-
gen.

Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung

Anstelle einer Kiindigung nach Absatz 1 kénnen Sie un-
ter Beachtung der dort genannten Termine — sofern wir
keine Leistung aus der Grundfahigkeits-Versicherung
erbringen — in Textform (z. B. Papierform oder E-Mail)
verlangen, ganz oder teilweise von lhrer Beitragszah-
lungspflicht befreit zu werden. In diesem Fall setzen wir
die vereinbarte Grundfahigkeitsrente ganz oder teilweise
auf eine beitragsfreie Rente herab. Diese wird nach fol-
genden Gesichtspunkten berechnet:

e nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik

e flir den Termin der Beitragsfreistellung und

e unter Zugrundelegung des um den Abzug nach Ab-
satz 11 verminderten Rickkaufswertes nach Ab-
satz 3.

Der fur die Bildung der beitragsfreien Grundfahigkeits-
rente zur Verfligung stehende Betrag mindert sich ge-
gebenenfalls um riicksténdige Beitrage.

(11

(12)

(13)

(14)

(15)
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Abzug

Wir vereinbaren mit lhnen einen Abzug von dem gemaf
Absatz 10 fiur die Bildung der beitragsfreien Grundfahig-
keitsrente zur Verfligung stehenden Betrag. Der Abzug
wird im Verhaltnis zur vereinbarten Grundfahigkeitsrente
bemessen; seine Héhe finden Sie in der Anlage zum
Antrag. Der Abzug ist zuldssig, wenn er angemessen
ist. Das ist im Zweifel von uns nachzuweisen. Wir halten
den Abzug fur angemessen, weil mit ihm die Verande-
rung der Risikolage des verbleibenden Versichertenbe-
standes ausgeglichen wird. Wenn Sie uns nachweisen,
dass der aufgrund lhrer Beitragsfreistellung von uns
vorgenommene Abzug wesentlich niedriger liegen
muss, wird er entsprechend herabgesetzt. Wenn Sie
uns nachweisen, dass der Abzug Uberhaupt nicht ge-
rechtfertigt ist, entfallt er. Weitere Erlauterungen sowie
versicherungsmathematische Hinweise zum Abzug und
seiner Hohe finden Sie im Anhang zu den Versiche-
rungsbedingungen.

Hinweis

Wenn Sie lhren Vertrag beitragsfrei stellen, kann das fir
Sie Nachteile haben. Da in der Anfangszeit die gezahl-
ten Beitrédge fast ausschliellich zur Deckung des versi-
cherten Risikos und der Kosten fir Abschluss sowie
Verwaltung (siehe § 19) bendtigt werden, ist nur der
Mindestwert gemafR Absatz 3 zur Bildung einer beitrags-
freien Grundfahigkeitsrente vorhanden. Auch in den
Folgejahren stehen wegen der bendtigten Risikobeitra-
ge gemessen an den gezahlten Beitrdgen keine oder
nur geringe Mittel fur die Bildung einer beitragsfreien
Grundfahigkeitsrente zur Verfigung. Nahere Informatio-
nen zur beitragsfreien Grundfahigkeitsrente kénnen Sie
der Tabelle in der Anlage zum Antrag entnehmen.

Beitragsfreistellung und Beeintrachtigung einer
korperlichen Fahigkeit

Besteht fiir die versicherte Person zum Zeitpunkt der
Kindigung eine Beeintrachtigung einer korperlichen Fa-
higkeit, bleiben Anspriiche aus der Versicherung auf-
grund einer bereits vor Beitragsfreistellung eingetretener
Beeintrachtigung einer korperlichen Fahigkeit unberihrt.

Mindestbetrag fir die beitragsfreie Grundfahigkeits-
rente

Haben Sie die vollstédndige Befreiung von der Beitrags-
zahlungspflicht beantragt und erreicht die nach Ab-
satz 10 zu berechnende beitragsfreie Grundfahigkeits-
rente nicht den Mindestbetrag von jahrlich 300 €, so er-
halten Sie den Auszahlungsbetrag (Absatz 2) und der
Vertrag endet. Haben Sie nur eine teilweise Befreiung
von der Beitragszahlungspflicht beantragt, so ist der An-
trag nur wirksam, wenn die herabgesetzte Grundfahig-
keitsrente die jahrliche Mindestrente von 300 € erreicht
und der Tarifbeitrag mindestens 5 € je Versicherungspe-
riode betragt.

Wiederaufnahme der Beitragszahlung

Sie koénnen innerhalb von sechs Monaten nach Bei-
tragsfreistellung lhrer Versicherung in Textform verlan-
gen, dass durch die Wiederaufnahme der entsprechen-
den Beitragszahlung die versicherten Leistungen bis zur
Hohe des vor der Beitragsfreistellung mafigebenden
Versicherungsschutzes ohne Gesundheitsprifung auf-
gestockt werden. Voraussetzung fur die Wiederinkrafts-
etzung ist, dass der Versicherungsfall noch nicht einge-
treten ist. Die beitragsfreie Zeit muss durch eine Nach-
zahlung der Beitrage (auf Wunsch auch in Raten) aus-
geglichen werden. Stattdessen kénnen mit lhrer Zu-
stimmung auch die versicherten Leistungen herabge-
setzt werden oder Sie kdnnen hdhere laufende Beitrage
zahlen. Die hoéheren laufenden Beitrdge bzw. die redu-
zierten Leistungen richten sich nach den bei Abschluss
Ihrer Versicherung maRRgebenden Tarifregelungen. Die
Auswirkungen teilen wir Ihnen auf Wunsch vorab mit.
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17

(18)

Beitragsfreistellung bei Arbeitslosigkeit, Bundes-
freiwilligendienst oder Jugendfreiwilligendienst

Sie haben das Recht, lhren Vertrag unabhangig von den
in Absatz 10 bzw. 1 sowie 15 genannten Terminen bis
zu zwolf Monate befristet beitragsfrei zu stellen, sofern
Sie als Versicherungsnehmer

e bei der Bundesagentur fiir Arbeit als arbeitslos ge-
meldet sind bzw. durch eine Umschulung oder Ar-
beitsbeschaffungsmaRnahme der Bundesagentur
geférdert werden (laut Bescheinigung der zustandi-
gen Arbeitsagentur) oder

e einen Bundesfreiwilligendienst ausuben (laut Be-
scheinigung des Bundesamtes fir Familie und zivil-
gesellschaftliche Angelegenheiten) oder

e einen Jugendfreiwilligendienst (freiwilliges soziales
Jahr oder freiwilliges 6kologisches Jahr) ausiiben
(laut Bescheinigung des zugelassenen Tragers).

Beitragsfreistellung wéhrend des Mutterschutzes
oder der Elternzeit

Sie haben das Recht, lhren Vertrag unabhangig von den
in Absatz 10 bzw. 1 sowie 15 genannten Terminen bis
zu 36 Monate befristet beitragsfrei zu stellen, sofern Sie
als Versicherungsnehmer sich im Mutterschutz befinden
oder eine gesetzliche Elternzeit in Anspruch nehmen
(laut Bescheinigung des Arbeitgebers).

Rahmenbedingungen fiir die Beitragsfreistellung
gemaf Abs. 16 und 17

e Abweichender Beitragszahler

Fur den Fall, dass eine andere Person fiir Sie die Bei-
tragszahlung Ubernommen hat, haben Sie das Recht
auf Beitragsfreistellung gemafR Absatz 16 und 17 auch
dann, wenn der Beitragszahler als arbeitslos gemeldet
ist, einen Bundesfreiwilligendienst austibt, sich in Mut-
terschutz befindet oder eine gesetzliche Elternzeit in
Anspruch nimmt.

o Verminderter Versicherungsschutz

Wahrend des Zeitraums der Beitragsfreistellung besteht
Versicherungsschutz nur in verminderter Hohe. Dauert
die Beeintrachtigung einer korperlichen Fahigkeit bei
Ablauf der befristeten Beitragsfreistellung an, wird eine
Grundfahigkeitsrente in der verminderten Hohe weiter
gezahilt.

e Beitragspflichtige Fortsetzung des Vertrags

Nach Ablauf der beitragsfreien Zeit wird der Vertrag
wieder automatisch beitragspflichtig fortgesetzt, sofern
der Versicherungsfall noch nicht eingetreten ist. Die
sonstigen Regelungen der Absatze 10 und 15 bleiben
unberihrt. Den Wegfall der Voraussetzungen fir die
Beitragsfreistellung muissen Sie uns unverzuglich (d. h.
ohne schuldhaftes Zégern) anzeigen.

§ 19 Wie werden die Kosten lhres Vertrages verrechnet?

(1M

Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in
lhrem Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Ab-
schlusskosten sowie Ubrige Kosten. Zu den Abschluss-
kosten gehoren insbesondere Abschlussprovisionen fiir
den Versicherungsvermittler. AuRerdem umfassen die
Abschlusskosten die Kosten fir die Antragsprifung und
Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendun-
gen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung
stehen, sowie Werbeaufwendungen. Die tbrigen Kosten
entfallen auf die laufende Verwaltung. Die Hohe der ein-
kalkulierten Abschlusskosten sowie der ubrigen Kosten
(Verwaltungskosten) kénnen Sie dem Produktinformati-
onsblatt entnehmen.

)

@)

(4)

§ 20

(1

§21
(1)

@)
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Wir wenden auf Ihren Vertrag das Verrechnungsverfah-
ren nach § 4 der Deckungsriickstellungsverordnung an.
Dies bedeutet, dass wir die ersten Beitrage zur Tilgung
der Abschlusskosten heranziehen. Dies gilt jedoch nicht
fir den Teil der ersten Beitrage, der fur Leistungen im
Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in
der jeweiligen Versicherungsperiode und aufgrund von
gesetzlichen Regelungen fiir die Bildung einer De-
ckungsrickstellung bestimmt ist. Der auf diese Weise zu
tilgende Betrag ist nach der Deckungsruickstellungsver-
ordnung auf 2,5 % der von Ihnen wahrend der Laufzeit
des Vertrages zu zahlenden Beitrdge beschrankt.

Die Verwaltungskosten werden Uber die gesamte Ver-
tragslaufzeit verteilt.

Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur Folge,
dass in der Anfangszeit Ihres Vertrages nur Mindestwer-
te fir einen Ruckkaufswert oder zur Bildung einer bei-
tragsfreien Grundfahigkeitsrente vorhanden sind (siehe
§ 18). Nahere Informationen zu den Rickkaufswerten
und beitragsfreien Grundfahigkeitsrenten konnen Sie
den jeweiligen Tabellen im Antrag entnehmen.

Was gilt bei einer Anderung Ihrer Postanschrift und
Ihres Namens?

Eine Anderung Ihrer Postanschrift miissen Sie uns un-
verziglich (d. h. ohne schuldhaftes Zdgern) mitteilen.
Anderenfalls kénnen fir Sie Nachteile entstehen. Wir
sind berechtigt, eine an Sie zu richtende Erklarung mit
eingeschriebenem Brief an lhre uns zuletzt bekannte
Anschrift zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklarung
drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen Brie-
fes als zugegangen. Dies gilt auch, wenn Sie den Ver-
trag fur lhren Gewerbebetrieb abgeschlossen und lhre
gewerbliche Niederlassung verlegt haben.

Bei Anderung lhres Namens gilt Absatz 1 entsprechend.

Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie?

Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhe-
bung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von In-
formationen und Daten zu lhrem Vertrag verpflichtet
sind, missen Sie uns die hierflir notwendigen Informati-
onen, Daten und Unterlagen

e bei Vertragsabschluss,
¢ bei Anderung nach Vertragsabschluss oder
o auf Nachfrage

unverzuglich (d. h. ohne schuldhaftes Zégern) zur Ver-
fugung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet,
soweit der Status dritter Personen, die Rechte an ihrem
Vertrag haben, fir Datenerhebungen und Meldungen
mafRgeblich ist.

Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind
beispielsweise Umstande, die fiir die Beurteilung

o lhrer personlichen steuerlichen Ansassigkeit,

o der steuerlichen Ansassigkeit dritter Personen, die
Rechte an Ihrem Vertrag haben und

o der steuerlichen Anséassigkeit des Leistungsempfan-
gers

mafigebend sein kdnnen.

Dazu z&hlen insbesondere die deutsche oder auslandi-
sche(n) Steueridentifikationsnummer(n), das Geburtsda-
tum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Details zu in
Deutschland geltenden Steuerregelungen koénnen Sie
den Informationen fiir den Versicherungsnehmer ent-
nehmen.

Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und

Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfigung
stellen, gilt Folgendes: Bei einer entsprechenden ge-
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(4)

§22
(1

)

§23

(1

setzlichen Verpflichtung melden wir lhre Vertragsdaten
an die zustandigen in- oder auslandischen Steuerbe-
horden. Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche
Ansassigkeit im Ausland besteht.

Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemaR den
Absatzen 1 und 2 kann dazu fihren, dass wir unsere
Leistung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die
fur die Erfillung unserer gesetzlichen Pflichten notwen-
digen Informationen zur Verfigung gestellt haben.

Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten?

Der Versicherungsschutz gilt weltweit. Wenn Sie sich fiur
langere Zeit aulRerhalb der Bundesrepublik Deutschland
aufhalten, bitten wir Sie, uns eine im Inland ansassige
Person zu benennen, die bevollmachtigt ist, unsere Mit-
teilungen fur Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbe-
vollm&chtigter).

Halt sich die versicherte Person im Ausland auf, kbnnen
wir verlangen, dass die erforderlichen arztlichen Unter-
suchungen in der Bundesrepublik Deutschland durch-
gefuihrt werden, sofern die versicherte Person transport-
fahig ist. In diesem Fall Gbernehmen wir die Untersu-
chungskosten sowie die vorher mit uns abgestimmten
Reise- und Aufenthaltskosten.

Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in
Rechnung?

In folgenden Fallen stellen wir Ihnen pauschal zusatzli-
che Kosten gesondert in Rechnung:

e Mahnung bei Nichtzahlung von Folgebeitragen

¢ Ricklaufern im Lastschriftverfahren

e Durchflihrung von Vertragsanderungen

e Bearbeitung von Abtretungen und Verpfandungen
e Anschriftermittlung

e Ausstellung eines Ersatz-Versicherungsscheins

e Versicherungsnehmerwechsel

e Wiederinkraftsetzung

§ 8 Abs. 1 und § 22 Abs. 2 bleiben unberihrt.

Die H6he der Kosten kann sich wahrend der Vertrags-
laufzeit andern. Eine Ubersicht lber die jeweils aktuel-
len Kosten kénnen Sie bei uns anfordern.

)

§24

§25

§26
1

(2)

@)
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Wir haben uns bei der Bemessung der Pauschale an
dem bei uns regelmafig entstehenden Aufwand orien-
tiert. Sofern Sie uns nachweisen, dass die der Bemes-
sung zugrunde liegenden Annahmen in lhrem Fall dem
Grunde nach nicht zutreffen, entfallt die Pauschale. So-
fern Sie uns nachweisen, dass die Pauschale der Hohe
nach wesentlich niedriger zu beziffern ist, wird sie ent-
sprechend herabgesetzt.

Konnen Steuern und 6ffentliche Abgaben anfallen?

Ihr Versicherungsvertrag unterliegt der Besteuerung und
der Abgabenordnung des Staates, in dem Sie lhren
Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt haben. Dies gilt
auch im Falle lhres Umzugs in einen anderen Staat
nach Abschluss lhres Versicherungsvertrags. Wir sind
berechtigt, Ihnen als Schuldner etwa anfallende Steuern
und Abgaben in vollem Umfang zu belasten.

Welches Recht findet auf lhren Vertrag Anwendung?

Auf lhren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

Wo ist der Gerichtsstand?

Fir Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht
zustandig, in dessen Bezirk unser Geschaftssitz in
Aachen liegt. Zustandig ist auch das Gericht, in dessen
Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung lhren Wohnsitz
haben. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort |h-
res gewOhnlichen Aufenthalts mafgeblich. Ist der Versi-
cherungsnehmer eine juristische Person, ist auch das
Gericht zustandig, in dessen Bezirk er seinen Sitz oder
seine Niederlassung hat.

Klagen aus dem Vertrag gegen Sie missen wir bei dem
Gericht erheben, das fir lhren Wohnsitz zusténdig ist.
Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort lhres ge-
wohnlichen Aufenthalts mafRgeblich. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, ist das Gericht zu-
standig, in dessen Bezirk er seinen Sitz oder seine Nie-
derlassung hat.

Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort lhres ge-
wohnlichen Aufenthalts in das Ausland, sind fir Klagen
aus dem Vertrag die Gerichte des Staates zustéandig, in
dem wir unseren Sitz haben.

AVB GFV (10.18) / 14



Anhang der AVB zur Kiindigung und Beitragsfreistellung lIhres Versicherungsvertrags

Bei lhrem Versicherungsvertrag handelt es sich um ein lang-
fristig kalkuliertes Produkt, bei dem schon bei Vertrags-
schluss eine garantierte Rente fiir den Versicherungsfall fest
zugesagt wird. Wir dirfen dieses Leistungsversprechen nur
unter Berlicksichtigung angemessener versicherungsmathe-
matischer Annahmen abgeben.

Beitrédge und Leistungen werden unter der Annahme berech-
net, dass der Vertrag nicht vorzeitig beendet wird. Die durch
eine Kindigung entstehenden Belastungen fur den Bestand
mussen daher von den kindigenden Versicherungsnehmern
getragen werden. Wirden diese Kosten dagegen allen Versi-
cherungsnehmern in Rechnung gestellt, kdnnte der Versiche-
rungsschutz nur ungleich teurer angeboten werden.

Wesentliches Kriterium ist schlieRlich der Gedanke der Risi-
kogemeinschaft. Dies bedeutet, dass wir sowohl bei der Pro-
duktkalkulation als auch bei Gestaltung und Durchfiihrung
des Vertrages stets darauf achten, dass die Belange der Ge-
samtheit der Versicherungsnehmer gewahrt werden.

Wenn Sie lhren Vertrag kiindigen oder beitragsfrei stellen,
kann das fir Sie Nachteile haben. Bei der Berechnung des
Auszahlungsbetrags bzw. der beitragsfreien Rente nehmen
wir den in den Versicherungsbedingungen vereinbarten Ab-
zug vor. Der Abzug ist zuldssig, wenn er angemessen ist.
Das ist im Zweifel von uns nachzuweisen. Wir halten den Ab-
zug fiur angemessen, weil bei seiner Kalkulation folgende
Umstande berticksichtigt werden:

Ausgleich fur Verwaltungsaufwand

Die Bearbeitung einer Kindigung ist fir uns mit Verwal-
tungsaufwand verbunden, der nicht in den Kostenanteilen
der von lhnen gezahlten Beitradge berlcksichtigt ist. Aus
diesem Grund behalten wir bei Riickkauf vom Deckungs-
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kapital einen pauschalen Abgeltungsbetrag fir diese Ver-
waltungsaufwendungen ein.

Veranderungen der Risikolage

Die Kalkulation von Versicherungsprodukten basiert da-
rauf, dass die Risikogemeinschaft sich gleichmafig aus
Versicherungen mit einem hohen und einem geringeren
Risiko zusammensetzt. In Form eines kalkulatorischen
Ausgleichs wird sichergestellt, dass der Risikogemein-
schaft durch vorzeitige Vertragskiindigungen, die ansons-
ten zu einer negativen Veranderung des kalkulatorischen
Gleichgewichts flihren wiirden, kein Nachteil entsteht.

Ausgleich fir kollektiv gestelltes Risikokapital

Wir bieten lhnen im Rahmen des vereinbarten Versiche-
rungsschutzes Garantien und Optionen. Dies ist mdglich,
weil ein Teil des dafiir erforderlichen Risikokapitals (Sol-
venzmittel) durch die Versicherungsnehmergemeinschaft
zur Verfigung gestellt wird. Bei Neuabschluss eines Ver-
trages partizipiert dieser an bereits vorhandenen Sol-
venzmitteln. Wahrend der Laufzeit muss der Vertrag da-
her Solvenzmittel zur Verfligung stellen. Bei Vertragskiin-
digung gehen diese Solvenzmittel dem verbleibenden Be-
stand verloren und mussen deshalb im Rahmen des Ab-
zugs ausgeglichen werden. Der interne Aufbau von Risi-
kokapital ist regelmaRig fur alle Versicherungsnehmer die
glinstigste Finanzierungsmoglichkeit von Optionen und
Garantien, da eine Finanzierung lber externes Kapital
wesentlich teurer wére.

Wenn Sie uns nachweisen, dass der aufgrund lhrer Kindi-
gung oder Beitragsfreistellung von uns vorgenommene Ab-
zug wesentlich niedriger liegen muss, wird er entsprechend
herabgesetzt. Wenn Sie uns nachweisen, dass der Abzug
Uberhaupt nicht gerechtfertigt ist, entfallt er.
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Besondere Bedingungen
fur Grundfahigkeits-Versicherungen
mit planmaRiger Erhohung nach dem Dynamikplan

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Aachen
Muinchener

©)

fur Grundfahigkeits-Versicherungen mit planmafiger Erhdhung nach dem Dynamikplan gelten zusatzlich die nach-
folgenden Bedingungen. Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen fiir die Grundféhigkeits-Versicherung (AVB) sinngemal Anwendung.

Inhaltsverzeichnis

Nach welchem Malstab erfolgt die planmaRige Erhéhung der Beitrage?

Wann und wie lange erhéhen sich Beitrége und Versicherungsleistungen?

Wonach errechnen sich die erhdhten Versicherungsleistungen?

Welche sonstigen Bestimmungen gelten fur die Erhéhung der Versicherungsleistungen?

Wann werden Erhéhungen ausgesetzt?
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Nach welchem Mafstab erfolgt die planmaRige
Erhéhung der Beitrage?

Der Beitrag (Tarifbeitrag) fur diese Versicherung erhdht
sich jahrlich jeweils um den vereinbarten Prozentsatz
des Beitrags des Vorjahres.

Die Beitragserhdhung bewirkt eine Erhéhung der Versi-
cherungsleistungen ohne erneute Gesundheitspriifung.

Wann und wie lange erhdhen sich Beitréage und
Versicherungsleistungen?

Die Erh6éhungen des Tarifbeitrags und der Versiche-
rungsleistungen erfolgen jeweils zu dem Jahrestag des
Versicherungsbeginns.

Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhdhungstermin eine
Mitteilung Uber die Erh6hung (Nachtrag zu lhrer Versi-
cherung). Der Versicherungsschutz aus der jeweiligen
Erhdéhung beginnt am Erh6hungstermin.

Die letzte Erhthung von Beitrag und Versicherungsleis-
tungen erfolgt

e zwei Jahre vor Ablauf der Beitragszahlungsdauer,
sofern diese mit der Versicherungsdauer Uberein-
stimmt bzw.

e ein Jahr vor Ablauf der Beitragszahlungsdauer, so-
fern diese gegeniber der Versicherungsdauer abge-
kirzt ist.

Wenn die jeweilige monatliche Grundfahigkeitsrente aller
bei unserer Gesellschaft bestehenden Vertrdge den Be-
trag von 3.000 € erstmals erreicht oder Uberschritten hat,
behalten wir uns vor, weitere Erhdhungen der Grundfé-
higkeitsrente vom Ergebnis einer wirtschaftlichen Ange-
messenheitsprufung abhangig zu machen. Grundféahig-
keits-, Berufsunfahigkeits- und Erwerbsunfahigkeitsren-
ten werden hierbei addiert.

w W W W W
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leistungen?

Die Versicherungsleistungen erhdéhen sich nicht im glei-
chen Verhéltnis wie die Tarifbeitrdge. Die Erhéhung der
Versicherungsleistungen errechnet sich nach dem am
Erhéhungstermin erreichten Alter der versicherten Per-
son, der restlichen Beitragszahlungsdauer und einem
eventuell vereinbarten Beitragszuschlag. Der zusétzliche
Beitrag wird fiir eine Erhdhungsversicherung verwendet.
Hierbei handelt es sich grundsétzlich um eine gleicharti-
ge Versicherung, deren Versicherungsdauer, Leistungs-
dauer bzw. Beitragszahlungsdauer jeweils gleich der
restlichen Versicherungsdauer, Leistungsdauer bzw.
Beitragszahlungsdauer der Grundversicherung ist (siehe
§ 1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die
Grundfahigkeits-Versicherung). Bei einer Erhéhungsver-
sicherung mit erhéhter Grundféhigkeitsrente bei Eintritt
einer Beeintrachtigung einer versicherten korperlichen
Grundfahigkeit in den ersten funf Jahren (Startervarian-
te) ist der Zeitpunkt, zu dem sich die versicherte Grund-
fahigkeitsrente verringert, identisch mit dem Termin bei
der Grundversicherung. Nach diesem Termin werden
Erhéhungen nach dem Dynamikplan mit einer konstan-
ten versicherten Grundféahigkeitsrente durchgefuhrt.

Nach einer Erhdhung der Versicherungsleistungen kén-
nen die garantierten Rickkaufswerte und die garantier-
ten beitragsfreien Grundfahigkeitsrenten nicht mehr der
Ubersicht in der Anlage zum Antrag entnommen werden.
Die aktualisierten Werte teilen wir lhnen in dem Nach-
trag zu lhrer Versicherung vor dem Erhdhungstermin
mit.

Die Bestimmungen zur Berechnung der Versicherungs-
leistungen in Absatz 1 kodnnen fir kinftige Dynamik-
erh6hungen geéndert werden, sofern ein unabhéngiger
Treuhander die Berechnungsgrundlagen und die sonsti-
gen Voraussetzungen fir die Anderung tberprift und
deren Angemessenheit bestétigt. Im Ubrigen bleiben die
Bestimmungen tber Anderungsvorbehalte in den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen unberihrt.
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84 Welche sonstigen Bestimmungen gelten fur die

1)

)

Erhéhung der Versicherungsleistungen?

Alle im Rahmen des Versicherungsvertrags getroffenen
Vereinbarungen, insbesondere die Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen fur die Grundféhigkeits-Ver-
sicherung (AVB) sowie die Bezugsrechtsverfliigung, er-
strecken sich auch auf die Erhéhungsversicherungen.
Entsprechende Anwendung finden die Bestimmungen in
den AVB ,Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?* und
.Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet?".

Die Erh6hungen der Versicherungsleistungen setzen die
in den AVB genannten Fristen bei Verletzung der vorver-
traglichen Anzeigepflicht nicht erneut in Lauf.

85
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Wann werden Erhéhungen ausgesetzt?

Die Erhéhung entféllt rickwirkend, wenn Sie ihr bis zum
Ende des ersten Monats nach dem Erh6hungstermin wi-
dersprechen oder den ersten erhdhten Beitrag nicht in-
nerhalb von zwei Monaten nach dem Erhéhungstermin
zahlen.

Sollten Sie mehr als zweimal hintereinander von der Er-
héhungsmadglichkeit keinen Gebrauch machen, so er-
lischt Ihr Recht auf weitere Erhéhungen.

Solange lhre Beitragszahlungspflicht wegen der Beein-

trachtigung einer korperlichen Fahigkeit ganz oder teil-
weise entfallt, werden keine Erhéhungen durchgefuhrt.
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Besondere Bedingungen
fur die fondsgebundene Uberschussbeteiligung
bei Grundfahigkeits-Versicherungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Aachen
Muinchener

©)

im Rahmen der Uberschussbeteiligung bieten wir Ihnen Versicherungsschutz unter unmittelbarer Beteiligung an
der Wertentwicklung eines oder mehrerer Sondervermégen (Anlagestock/Anlagestécke) entsprechend der mit
Ihnen getroffenen Vereinbarung. Die Anlagestdcke werden jeweils in einer gesonderten Abteilung unseres Siche-
rungsvermogens Uberwiegend in Wertpapieren (Fondsanteile) angelegt und in Anteileinheiten aufgeteilt. Eine
Ubersicht tber die zur Verfigung stehenden Fonds finden Sie in den Informationen fir den Versicherungsnehmer.

Inhaltsverzeichnis

Wie berechnet sich der Wert der auf Ihre Versicherung entfallenden Anteileinheiten?
Kdnnen Sie die Aufteilung der Anlagebetrage (Anlagesplitting) andern oder Fondsguthaben

Ubertragen (Fondswechsel)?

Was geschieht, wenn eine Fondsgesellschaft einen Fonds schliel3t und/oder die Ausgabe oder die

Rucknahme von Anteilscheinen einstellt?

Unter welchen Voraussetzungen kénnen Sie von der fondsgebundenen Uberschussbeteiligung Ihrer

w
N -

§ 4

Versicherung in eine nicht fondsgebundene Verwendungsform fiir die jahrlichen Uberschussanteile
wechseln?

§1
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Wie berechnet sich der Wert der auf Ihre Versiche-
rung entfallenden Anteileinheiten?

Die jahrlichen Uberschussanteile, die lhrer Versicherung
vor der Beeintrachtigung einer koérperlichen Fahigkeit
zugeteilt werden (siehe § 3 Abs. 4a AVB), rechnen wir
entsprechend der von lhnen gewdahlten prozentualen
Aufteilung in Anteileinheiten der zugehérigen Anlagesto-
cke der einzelnen Fonds um, soweit und solange diese
angeboten werden. Hierbei legen wir die am letzten
Stichtag vor der jeweiligen Falligkeit festgestellten Werte
der Anteileinheiten zugrunde. Bei der Umrechnung wird
kein Ausgabeaufschlag berechnet. Die auf lhre Versi-
cherung insgesamt entfallenden Anteileinheiten be-
zeichnen wir als Fondsguthaben lhrer Versicherung; die-
ses ist untergliedert in Teil-Fondsguthaben entsprechend
Ihrer Wahl der zugrunde liegenden Anlagestdcke.

Als Stichtag gilt der letzte Borsentag des betreffenden
Monats.

Der Wert einer Anteileinheit pro Anlagestock richtet sich
nach der Wertentwicklung des entsprechenden Anlage-
stocks. Den Wert einer Anteileinheit ermitteln wir
dadurch, dass der gesamte Geldwert des Anlagestocks
am jeweiligen Stichtag durch die Anzahl der zu diesem
Zeitpunkt vorhandenen Anteileinheiten des Anlagestocks
geteilt wird. Investmentfondsanteile werden mit dem
Rucknahmepreis angesetzt.

Die von den Fondsgesellschaften ausgeschitteten Er-
trdge aus den in den Anlagestdcken enthaltenen Ver-
mogenswerten flieRen unmittelbar den jeweiligen Anla-
gestécken zu und ergeben damit zuséatzliche Anteilein-
heiten. Diese schreiben wir den einzelnen Versicherun-
gen im Verhaltnis ihrer jeweiligen Fondsguthaben gut.

©)
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Den Geldwert des Fondsguthabens einer Versicherung
ermitteln wir dadurch, dass die Anzahl der hierauf entfal-
lenden Anteileinheiten mit dem zum Stichtag des Vor-
monats ermittelten Wert einer Anteileinheit des entspre-
chenden Anlagestocks multipliziert wird; § 2 Abs. 3 bleibt
unberihrt.

Endet Ihre Versicherung durch Ablauf oder Kundigung,
legen wir zur Ermittlung des Geldwertes des Fondsgut-
habens den Stichtag des letzten Versicherungsmonats
zugrunde. Ist der Wert des Fondsguthabens im Todesfall
zu ermitteln, wird der Stichtag des Monats herangezo-
gen, der diesem Zeitpunkt vorangegangen ist. In jedem
dieser Féalle behalten wir uns jedoch vor, den Wert des
Fondsguthabens erst dann zu ermitteln, nachdem wir
Vermogensgegenstande der zugrunde liegenden Anla-
gestocke an die Fondsgesellschaft verdu3ern kdnnen.
Eine entsprechende VeraufRerung nehmen wir — unter
Wahrung der Interessen aller unserer Versicherungs-
nehmer — unverzuglich vor.

Vertragliche Leistungen aus der Uberschussbeteiligung
erbringen wir in Geld. Auf Antrag des Bezugsberechtigten
erbringen wir diese bis zur Hohe des Fondsguthabens in
Wertpapieren der zugrunde liegenden Anlagestocke. Bei
Leistungen in Wertpapieren hat uns der Empfangsbe-
rechtigte ein Depot mitzuteilen, auf das wir die Anteile
Ubertragen koénnen. Bei einer Ubertragung von Wertpa-
pieren in Lander auflerhalb des Europdaischen Wirt-
schaftsraumes tragt die empfangsberechtigte Person die
damit verbundene Gefahr.

Da die Entwicklung der Vermdgenswerte der Anlagesto-
cke nicht vorauszusehen ist, kdnnen wir einen bestimm-
ten Geldwert der sich hieraus ergebenden Leistungen
nicht garantieren. Sie haben die Chance, bei Kurssteige-
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rungen der Wertpapiere der Anlagesttcke einen Wert-
zuwachs zu erzielen; bei Kursriickgdngen tragen Sie das
Risiko der Wertminderung. Das bedeutet, dass der Wert
des Fondsguthabens je nach Entwicklung der Vermo-
genswerte der Anlagestdcke héher oder niedriger ausfal-
len wird.

Konnen Sie die Aufteilung der Anlagebetrage (Anla-
gesplitting) &ndern oder Fondsguthaben tbertragen
(Fondswechsel)?

Zu jedem Zeitpunkt, an dem Uberschussanteile dem
Fondsguthaben zugefiihrt werden, kénnen Sie grund-
satzlich die prozentuale Aufteilung der kinftigen Anlage-
betrage auf die Investmentfonds — soweit und solange
diese angeboten werden — andern (Anderung des Anla-
gesplittings = Switch). Dabei kénnen Sie aus den zur
Verfligung stehenden Fonds insgesamt bis zu zehn die-
ser Fonds wahlen. Die Zahl der Anlagesttcke aus den
zur Verfugung stehenden Fonds, in die kiunftig Uber-
schussanteile angelegt werden oder in denen Anteilgut-
haben vorhanden ist, darf zu keinem Zeitpunkt mehr als
zehn betragen. Sind im Rahmen einer Anderung des An-
lagesplittings mehr als zehn Fonds (vor und nach Ande-
rung des Anlagesplittings) beteiligt, muss deshalb vor
oder gleichzeitig mit der Anderung des Anlagesplittings
ein Fondswechsel im Sinne von Absatz 2 durchgefihrt
werden. Ist ein Fondswechsel erst nach einem Zufuh-
rungszeitpunkt gewinscht oder — aufgrund des frihest-
mdglichen Termins gemaf Absatz 2 — mdglich, wird die
Anderung des Anlagesplittings erst zur nachsten auf den
Fondswechsel folgenden Uberschusszuteilung durchge-
fuhrt. FUr das Anlagesplitting sind alle ganzzahligen Pro-
zentsatze, mindestens 10 % pro gewahltem Fonds, zu-
lassig.

Dartber hinaus kénnen Sie jederzeit die zugrunde zu le-
genden — bei uns gefihrten — Anlagestocke neu be-
stimmen. Dazu wird der Geldwert des Fondsguthabens
entsprechend lhrer Festlegung ganz oder teilweise auf
die neu bestimmten Anlagesttcke — soweit und solange
hierfir Fondsanteile verfigbar sind - (bertragen
(Fondswechsel = Shift) und in Anteileinheiten der neu
bestimmten Anlagestocke umgerechnet. Bei einem
Fondswechsel darf die Zahl der Anlagesttcke aus den
zur Verfugung stehenden Fonds, in die kinftig Uber-
schussanteile angelegt werden oder in denen Anteilgut-
haben vorhanden ist, zu keinem Zeitpunkt mehr als ins-
gesamt zehn betragen (Absatz 1). Die teilweise oder
vollstandige Ubertragung von Anteilguthaben auf Anla-
gestdcke, die lhrer Versicherung bereits zugrunde lie-
gen, gilt ebenfalls als Fondswechsel. Bei einem Fonds-
wechsel bleiben die Daten zu lhrer Versicherung (Be-
ginn, Ablauf, Beitrag, garantierte Leistungen) unveran-
dert. Wir behalten uns jedoch vor, einen Fondswechsel
erst dann durchzufihren, wenn wir Vermdgensgegen-
stande der zugrunde liegenden Anlagestocke an die
Fondsgesellschaft veraufBern koénnen. Eine entspre-
chende Verauerung nehmen wir — unter Wahrung der
Interessen aller unserer Versicherungsnehmer — unver-
zuglich vor.

Sowohl bei der Ermittlung des Geldwertes des zu Uber-
tragenden Fondsguthabens als auch bei der Ermittlung
der Anzahl der Anteileinheiten des neu bestimmten An-
lagestocks (der neu bestimmten Anlagestdcke) legen wir
abweichend von § 1 als Stichtag grundsétzlich den von
Ihnen gewinschten Termin fur den Fondswechsel, je-
doch frihestens den zweiten Bodrsentag zugrunde, der
auf den Eingang lhres Antrags auf Fondswechsel bei
uns, der AachenMunchener Lebensversicherung AG,
folgt.

Anderungen des Anlagesplittings sowie Fondswechsel
werden kostenlos durchgefiihrt.

Investmentfonds, die bei Vertragsabschluss noch nicht
zur Auswahl standen, kénnen auf lhren Wunsch ebenfalls
in das Anlagesplitting oder in Fondswechsel einbezogen
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werden. Voraussetzung dabei ist, dass lhnen diese Fonds
fur Ihren Vertrag zur Verfligung stehen und dass hierfur
bei uns Anlagesttcke gefiihrt werden. Die jeweils aktuelle
Liste der Fonds, die Sie Ihrem Versicherungsvertrag zu-
grunde legen kdnnen, kénnen Sie jederzeit kostenlos bei
uns anfordern.

Was geschieht, wenn eine Fondsgesellschaft einen
Fonds schliefldt und/oder die Ausgabe oder die
Rucknahme von Anteilscheinen einstellt?

Beabsichtigt eine Fondsgesellschaft einen lhrem Versi-
cherungsvertrag zugrunde liegenden Fonds zu schlie-
Ren und/oder die Ausgabe oder Riucknahme von Anteil-
scheinen eines Fonds auszusetzen oder endgultig ein-
zustellen und kiindigt sie dies rechtzeitig vorher an, wer-
den wir Sie hierliber sowie Uber den geplanten Termin
mindestens vier Wochen vorher schriftlich informieren.
Gleichzeitig werden wir Sie bitten, einen Ersatzfonds fur
eine kostenlose Anpassung des Anlagesplittings und ei-
nen Fondswechsel im Sinne von 8 2 Abs. 1 und 2 fest-
zulegen. Die jeweils aktuelle Liste der Fonds, die fir Ih-
ren Vertrag in Frage kommen, ist bei uns jederzeit er-
haltlich. Erhalten wir vor dem Termin, zu dem die
Fondsgesellschaft die Ausgabe oder die Ricknahme
von Anteilscheinen aussetzt oder einstellt, von lhnen
keine Nachricht, werden wir geméaR nachstehendem Ab-
satz 2 verfahren.

Wenn eine Fondsgesellschaft einen lhrem Versiche-
rungsvertrag zugrunde liegenden Fonds schlief3t
und/oder die Ausgabe bzw. Riucknahme von Anteil-
scheinen eines Fonds aussetzt oder endgliltig einstellt,
ohne dies vorher anzukiindigen, sind wir berechtigt, den
betroffenen Fonds nach billigem Ermessen durch einen
anderen mdoglichst gleichartigen, dem bisherigen Anla-
geprofil entsprechenden Fonds zu ersetzen. Dies gilt
auch fur den Fall einer kurzfristigen Ankindigung, so
dass eine vorherige Information nach Absatz 1 nicht
mehr rechtzeitig moglich ist.

Wenn eine Fondsgesellschaft einen Fonds auflést und
mit einem anderen Fonds zusammenlegt (Fondsfusion),
werden wir Sie hierlber schriftlich informieren. In diesem
Fall gilt der aufnehmende Fonds als Ersatzfonds.

Die Ersetzung des Fonds gemaR Absatz 1, 2 oder 3 ist
fur Sie kostenlos. Der neue Fonds (Ersatzfonds) in Ih-
rem Vertrag wird sowohl fur die Umrechnung kunftiger
Anlagebetrage (Anderung des Anlagesplittings) als auch
fur die notwendige Umschichtung der Anteileinheiten
des Fondsguthabens des betroffenen Fonds (Fonds-
wechsel) verwendet. Den Ersatzfonds und den Stichtag
der Umschichtung werden wir lhnen schriftlich mitteilen.

Sie konnen stattdessen innerhalb von vier Wochen nach
Erhalt unseres Schreibens kostenlos einen anderen
Fondswechsel geméaR § 2 Abs. 2 sowie eine andere An-
passung des Anlagesplittings gemaf § 2 Abs. 1 vorneh-
men. Die jeweils aktuelle Liste der Fonds, die fur lhren
Vertrag in Frage kommen, ist bei uns jederzeit erhéltlich.

Wir behalten uns in jedem Fall jedoch vor, den Wert des
Fondsguthabens des zu ersetzenden Fonds erst dann
zu ermitteln und einen Fondswechsel erst dann durchzu-
fuhren, wenn wir Vermégensgegenstande des betreffen-
den Anlagestocks an die Fondsgesellschaft verauRern
kdnnen. Eine entsprechende Verauf3erung nehmen wir —
unter Wahrung der Interessen aller unserer Versiche-
rungsnehmer — unverziglich vor.

Sofern und solange nach der Schliefung eines Fonds
oder der Einstellung der Ausgabe von Anteilscheinen ei-
nes Fonds keine Anderung des Anlagesplittings geman
Absatz 1 oder 2 vorgenommen wurde, kénnen wir die
auf den betreffenden Fonds entfallenden Anlagebetrage
geman § 1 Abs. 1 sowie evtl. Ertragsausschittungen der
Fondsgesellschaften gemaf? § 1 Abs. 4 mit dem zum je-
weiligen Zeitpunkt geltenden Zinssatz fur die Berech-
nung der garantierten Deckungsriickstellung neu abzu-
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(8)

9)

§4

1)

2

schlielBender Versicherungsvertrdge verzinslich ansam-
meln.

Uber sonstige Veranderungen bei den Investmentfonds,
wie beispielsweise Anderungen des Fondsnamens, wer-
den wir Sie im Rahmen unserer jahrlichen Mitteilung
Uber den Stand Ihrer Versicherung unterrichten.

AuBer bei den in Absatz 1, 2 und 3 genannten Anlassen
werden wir Fondswechsel auf unsere Initiative hin nicht
durchfihren.

Unter welchen Voraussetzungen kénnen Sie von
der fondsgebundenen Uberschussbeteiligung lhrer
Versicherung in eine nicht fondsgebundene Ver-
wendungsform fir die jahrlichen Uberschussanteile
wechseln?

Sie kénnen durch schriftliche Erklarung mit Frist von ei-
nem Monat zum Monatsende von der fondsgebundenen
Uberschussbeteiligung Ihrer Versicherung in die Ver-
wendungsform ,verzinsliche Ansammlung“ der Uber-
schussanteile wechseln.

In diesem Fall wird das vorhandene Fondsguthaben
nicht mehr in Anteileinheiten der Anlagestdcke in geson-

®)

(4)
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derten Abteilungen unseres Sicherungsvermdgens ge-
fihrt, sondern in unserem sonstigen Sicherungsvermo-
gen angelegt und verzinst. Dazu wird der Geldwert des
vorhandenen Fondsguthabens ermittelt, indem die An-
zahl der hierauf entfallenden Anteileinheiten mit dem
zum Stichtag des Monats des Wechsels ermittelten Wert
einer Anteileinheit des entsprechenden Anlagestocks
multipliziert wird. Wir behalten uns jedoch vor, den Wert
des Fondsguthabens erst dann zu ermitteln, nachdem
wir Vermdgensgegensténde der zugrunde liegenden An-
lagestdcke an die Fondsgesellschaft verauf3ern kénnen.
Eine entsprechende VeréduRerung nehmen wir — unter
Wahrung der Interessen aller unserer Versicherungsneh-
mer — unverziglich vor.

Ferner werden die kunftigen auf lhre Versicherung ent-
fallenden jahrlichen Uberschussanteile (siehe §3
Abs. 4a AVB) nicht mehr geméaR § 1 dieser Besonderen
Bedingungen in Anteileinheiten umgerechnet, sondern
stattdessen verzinslich angesammelt.

Statt dieser ,Besonderen Bedingungen fiir die fondsge-
bundene Uberschussbeteiligung bei Grundfahigkeits-
Versicherungen® gelten dann die Regelungen in §3
Abs. 4a AVB zur verzinslichen Ansammlung der Uber-
schussanteile.
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Allgemeine Informationen
1. Werist Ihr Vertragspartner?

Ihr Versicherer ist die AachenMiinchener Lebensversicherung AG
mit Sitz in Aachen, Registergericht Aachen — HR B 722.

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Giovanni Liverani

Vorstand: Christoph Schmallenbach (Vorsitzender),
Helmut Gaul, Peter Heise

Hausanschrift: AachenMiinchener-Platz 1, 52064 Aachen

Postanschrift: 52054 Aachen

Internet: www.amv.de

2. Was ist unsere Hauptgeschaftstatigkeit, und welche
Aufsichtsbehdérde ist fir lhre Versicherung zustandig?

Unsere Hauptgeschaftstatigkeit ist der Betrieb aller Arten der
Lebensversicherung. Die fiir lhre Versicherung zustandige
Aufsichtsbehodrde ist die

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht

— Bereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht —
Hausanschrift: Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Postanschrift: Postfach 12 53, 53002 Bonn

3. Sind Ihre Versicherungsanspriiche abgesichert?

Zur Absicherung der Anspriiche aus einer Lebensversiche-
rung besteht ein gesetzlicher Sicherungsfonds, der bei der
Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstr. 43 /43 G,
10117 Berlin, www.protektor-ag.de, errichtet ist. Im Siche-
rungsfall wird die Aufsichtsbehdrde die Vertrage auf den
Sicherungsfonds Ubertragen. Durch den Fonds sind die An-
spriiche der Versicherungsnehmer, der versicherten Perso-
nen, der Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem Ver-
sicherungsvertrag begunstigter Personen geschltzt. Die
AachenMiinchener Lebensversicherung AG gehoért dem Si-
cherungsfonds an.

4. Welche Bedingungen gelten fur lhr Versicherungs-
verhaltnis?

Eine Ubersicht {ber die fiir Ihr Versicherungsverhéltnis gel-
tenden Bedingungen finden Sie in der Anlage zum Antrag fir
eine GrundfahigkeitsPolice (nachfolgend ,Antrag“ genannt).
Hierzu gehdren insbesondere die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen einschlieBlich der Tarifbestimmungen. Alle
Bedingungswerke, die wir fiir Sie auf einer CD gespeichert
haben, werden lhnen vor Antragstellung ausgehandigt. Der in
den Versicherungsbedingungen verwendete Begriff des Ver-
lusts einer Grundfahigkeit stimmt nicht mit dem Begriff der Be-
rufsunfahigkeit oder der Erwerbsminderung im sozialrechtli-
chen Sinne und nicht mit dem Begriff der Berufsunfahigkeit im
Sinne der Versicherungsbedingungen in der Krankentage-
geldversicherung uberein. Er stimmt auch nicht mit dem Be-
griff der Dienstunfahigkeit eines Beamten bzw Richters oder
der Dienstunfahigkeit eines Soldaten gemaR den jeweiligen
entsprechenden gesetzlichen Regelungen lberein.

5. Welche Versicherungsleistungen sichern wir [hnen
zu, in welcher Héhe sind sie garantiert und wann
werden sie fallig?

Art und Falligkeit unserer Versicherungsleistungen haben wir
in den fiir lhren Vertrag mafRgebenden Allgemeinen und Be-
sonderen Versicherungsbedingungen festgelegt.

Die individuellen Leistungsangaben zu lhrer Versicherung und
die weiteren flr Ihren Vertrag maRgeblichen Daten kénnen
Sie dem Antrag entnehmen. Dort geben wir auch an, welche
Leistungen fur die gesamte Vertragsdauer garantiert sind.
Hierzu gehért insbesondere die versicherte Grundfahigkeits-
rente, die wir zahlen, solange die Leistungsvoraussetzungen
gegeben sind.

Zu diesen garantierten Leistungen konnen noch Leistungen
aus der Uberschussbeteiligung hinzukommen, oder es kén-
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nen sich die von lhnen zu zahlenden Beitrdge — soweit ver-
einbart — durch die Uberbeteiligung erméRigen. Die Héhe der
Uberschusszuteilungen ist von uns vorab aber nicht angeb-
bar, da sie von der zukiinftigen Uberschussentwicklung unse-
res Unternehmens abhéngen. Sobald wir allerdings lhrer Ver-
sicherung Uberschussanteile einzelvertraglich zugeteilt ha-
ben, um sie ggf. verzinslich anzusammeln oder nach Eintritt
des Leistungsfalls zur Rentenerhéhung zu verwenden, sind
auch die Leistungen hieraus garantiert.

Falls Sie die ,fondsgebundene Uberschussbeteiligung® ge-
wahlt haben, legen wir die laufenden Uberschussanteile in
den mit Ihnen vereinbarten Investmentfonds an. Hierdurch
sind Sie unmittelbar an der Wertentwicklung eines oder meh-
rerer besonderer Vermdgen beteiligt. Diese Vermdgenswerte
werden bei unserer Gesellschaft getrennt vom Ubrigen Ver-
mogen Uberwiegend in Wertpapieren (Fondsanteile) angelegt
und in Anteileinheiten aufgeteilt. Der Fachbegriff fur diese be-
sonderen Vermdgen lautet ,Anlagestécke”. Die auf lhre Versi-
cherung insgesamt entfallenden Anteileinheiten bilden das
Fondsguthaben |hrer Versicherung. Da die Entwicklung dieser
Wertpapiere nicht vorauszusehen ist, kbnnen wir die Hoéhe
der sich hieraus ergebenden Leistungen nicht garantieren:
Diese sind bei einer guten Fondsentwicklung héher als bei ei-
ner weniger guten Fondsentwicklung.

6. Wie hoch ist der Beitrag zu lhrer Versicherung, und
fallen fur Sie zusétzliche Kosten an?

Im Antrag nennen wir den tariflichen Beitrag zu lhrer Versi-
cherung. In dem Fall, dass wir Uberschussanteile auf den ta-
rifichen Beitrag anrechnen, geben wir darliber hinaus auch
den anfanglich zu zahlenden, reduzierten Beitrag an. Zusatz-
liche Kosten entstehen lhnen nicht.

7. Was miussen Sie Uber die Beitragszahlung wissen?

Vereinbarungsgemafl zahlen Sie lhren Beitrag monatlich,
vierteljahrlich, halbjahrlich oder jahrlich bis zum Ablauf der
Beitragszahlungsdauer, l&ngstens jedoch bis zum Schluss der
Versicherungsperiode, in der die versicherte Person stirbt.

Ihr Erstbeitrag wird sofort nach Abschluss lhres Versicherungs-
vertrags fallig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beitrage sind
zu Beginn einer jeden Versicherungsperiode zu zahlen.

Sofern Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, bu-
chen wir die Beitrdge von dem uns angegebenen Konto ab.

8. Wann beginnen lhre Versicherung und Ihr Versiche-
rungsschutz, und wie lange dauert die Frist, wah-
rend der wir Ihren Antrag annehmen kénnen?

Den Beginn |hrer Versicherung finden Sie im Antrag.

lhr Versicherungsschutz beginnt, sobald wir lhren Versiche-
rungsschein ausgestellt haben, friilhestens jedoch zu dem
vereinbarten Versicherungsbeginn. Bitte beachten Sie jedoch,
dass wir grundséatzlich erst dann zu einer Leistung verpflichtet
sind, wenn wir Ihren Erstbeitrag erhalten haben.

Wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat fiir die Beitrage er-
teilt haben, gilt Ihr Erstbeitrag zum Falligkeitstermin (Abschluss
des Versicherungsvertrags) als gezahlt, wenn zum Abbu-
chungstermin Deckung auf dem Konto vorhanden ist. Uber den
Abbuchungstermin informieren wir Sie in unserem Anschreiben
zum Versicherungsschein. Hat unser Abbuchungsversuch kei-
nen Erfolg, so gilt der Erstbeitrag als nicht gezahlt.

Folgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung des Erstbeitrags

Zahlen Sie lhren Erstbeitrag nicht rechtzeitig, beginnt unsere
Leistungspflicht friihestens zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den
Beitrag zahlen. Falls also vor diesem Zeitpunkt ein Versiche-
rungsfall eintreten sollte, haben Sie keinen Anspruch auf un-
sere Leistung. Gleichwohl sind wir bereits ab dem vereinbar-
ten Versicherungsbeginn zur Leistung verpflichtet, wenn Sie
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uns nachweisen, dass Sie die nicht rechtzeitige Beitragszah-
lung nicht zu vertreten haben.

Sollten Sie lhren Erstbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kénnen
wir auch vom Vertrag zurlicktreten, solange Sie die Zahlung
nicht bewirkt haben. Unser Rucktrittsrecht ist allerdings aus-
geschlossen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten haben.

Annahmefrist fir Ihren Antrag

Ihren Antrag kénnen wir innerhalb von sechs Wochen an-
nehmen. Diese Annahmefrist beginnt mit lhrer Antragsunter-
zeichnung, jedoch nicht vor dem Tag einer eventuell erforder-
lichen arztlichen Untersuchung.

9. Konnen Sie |hre Vertragserklarung nach dem Ver-
tragsabschluss noch widerrufen?

Sie kénnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 30 Tagen oh-
ne Angabe von Grinden in Textform (z. B. durch Brief, Fax
oder E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, wenn Sie die Versi-
cherungsbedingungen, das Produktinformationsblatt, die vorlie-
genden Informationen fir den Versicherungsnehmer, die Be-
lehrung Uber das Widerrufsrecht und die Folgen eines Wider-
rufs im Antrag sowie den Versicherungsschein erhalten haben.
Um die Frist zu wahren, genugt es, wenn Sie lhren Widerruf
rechtzeitig absenden. Der Widerruf ist zu richten an die
AachenMinchener Lebensversicherung AG, Sachsenring 91,
50677 KéIn bzw. — bei einem Widerruf per Fax — an die Tele-
fax-Nummer 0221/33 95 78 28.

Widerrufsfolgen

Sobald Ihr Widerruf wirksam wird, sind Sie nicht mehr an lhren
Versicherungsantrag gebunden. Sollten wir lhnen zu diesem
Zeitpunkt bereits Versicherungsschutz geboten haben, endet
dieser. Den Teil lhres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang
des Widerrufs entfallt, kdnnen wir einbehalten (pro Tag 1/360
des auf ein Jahr entfallenden Beitrags); dafiir zahlen wir lhnen
einen gegebenenfalls vorhandenen Riickkaufswert einschliel3-
lich Uberschussbeteiligung. Dies gilt jedoch nur, wenn Sie zu-
gestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der
Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht
erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf
der Widerrufsfrist, erstatten wir lhnen Ihren gesamten Beitrag.
Wir zahlen den lhnen jeweils zustehenden Betrag unverziglich,
spatestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.

10. Welche Laufzeit hat Ihr Versicherungsvertrag?

Ihre Grundfahigkeits-Versicherung endet grundsatzlich zum
vereinbarten Ablauf der Versicherungsdauer oder wenn die
versicherte Person vorher stirbt. Haben Sie mit uns eine Uber
die Versicherungsdauer hinausgehende Leistungsdauer ver-
einbart und verliert die versicherte Person wahrend der Versi-
cherungsdauer eine versicherte Grundfahigkeit, ohne dass sich
dieser Zustand andert, besteht die Grundfahigkeits-Versiche-
rung bis zum Ablauf der Leistungsdauer fort. Alle Laufzeiten
und Fristen zur Versicherung haben wir fir Sie im Antrag do-
kumentiert.

11. Kénnen Sie vorzeitig lhren Versicherungsvertrag
beenden oder Ihre Beitragszahlung einstellen?

Sofern wir keine Leistung aus der Grundfahigkeits-Ver-
sicherung erbringen, kénnen Sie Ihren Versicherungsvertrag
ganz oder teilweise kindigen; die maRgeblichen Termine
hierzu finden Sie in dem zugehdrigen Paragrafen der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen. Fir den Fall einer teil-
weisen Kindigung nennen wir dort auch die Mindestbetrage,
welche die verbleibende beitragspflichtige Grundfahigkeits-
rente und |hr verbleibender Tarifbeitrag noch erreichen mis-
sen.

Anstelle einer Kiindigung kénnen Sie zum gleichen Zeitpunkt
auch verlangen, dass wir lhre Versicherung, sofern sie noch
beitragspflichtig ist, in eine beitragsfreie Versicherung um-
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wandeln. Dadurch vermindert sich verstandlicherweise der
Versicherungsschutz. Voraussetzung fir eine Beitragsfreistel-
lung ist allerdings, dass die in dem zugehorigen Paragrafen
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen genannte bei-
tragsfreie Grundfahigkeitsrente nicht unterschritten wird.

Bitte beachten Sie, dass die Kiindigung oder die eventuelle
Beitragsfreistellung lhrer Versicherung fiir Sie mit Nachteilen
verbunden sein kénnen. Informationen zur Héhe der Rick-
kaufswerte und der beitragsfreien Grundfahigkeitsrenten er-
halten Sie unter der nachfolgenden Nr. 17.

12. Welches Recht ist auf Ihren Versicherungsvertrag
anwendbar, und welches Gericht ist fir eventuelle
Klagen aus dem Vertrag zustéandig?

Auf |hren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung, u. a. das Versicherungsvertragsge-
setz (VVG).

Dem Paragrafen ,Wo ist der Gerichtsstand?“ in den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen kdnnen Sie entnehmen, wel-
ches Gericht jeweils zustéandig ist, falls Sie oder wir eine Kla-
ge aus dem Versicherungsvertrag erheben.

13. In welcher Sprache sind die Vertragsbedingungen
und Kundeninformationen verfasst, und in welcher
Sprache kommunizieren wir mit lhnen wahrend der
Laufzeit des Vertrags?

Wir teilen Ihnen alle Vertragsbedingungen und Kundeninfor-
mationen in deutscher Sprache mit. Auch wahrend der Ver-
tragslaufzeit verstéandigen wir uns mit lhnen in Deutsch.

14. An wen kdénnen Sie sich bei Fragen oder Beschwer-
den wenden?

Bei Fragen oder Beschwerden zu lhrer Versicherung wenden
Sie sich bitte an Ihren Vermogensberater. Er (oder sie) ist
gerne bereit, Ihnen behilflich zu sein.

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Inrem Anliegen oder lhrer
Beschwerde direkt bei Ihrer Kundenservice-Direktion. Die Ad-
resse und Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben
zu Ihrem Versicherungsschein. Dariiber hinaus kénnen Sie
sich auch Uber unsere Internetseite an uns wenden:

www.amv.de/LobundKritik

Sollte lhr Problem auf diesem Wege nicht zu l6sen sein,
schreiben Sie bitte unserem Vorstand:

Vorstand der
AachenMinchener Lebensversicherung AG
52054 Aachen

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit lhnen lhr Anliegen
oder lhre Beschwerde klaren werden.

Wenn Sie aber mit unserer Entscheidung nicht einverstanden
sind, kdnnen Sie als unabhangigen und neutralen Schlichter
den Versicherungsombudsmann ansprechen:

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

Weitere Kontaktwege und Informationen hierzu finden Sie auf
www.versicherungsombudsmann.de.

Der Ombudsmann flr Versicherungen ist eine unabhangige
Schlichtungsstelle. Er Uberprift neutral, schnell und unbiro-
kratisch die Entscheidungen der Versicherer. Fir Sie als Ver-
braucher arbeitet er kostenfrei.
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Sie kdnnen lhre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Bereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,

53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre
Entscheidung in einzelnen Streitfallen nicht verbindlich.

Ihre Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hier-
von unberihrt.

Wir méchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kunden-
service ist ausgezeichnet — lhre Anliegen nehmen wir sehr
ernst.

Besondere Informationen bei Grundfahigkeits-
Versicherungen

15. Welche Kosten sind in lhren Beitrag eingerechnet
und welche kénnen zuséatzlich entstehen?

Die Abschlusskosten sowie die Gbrigen Kosten (Verwaltungs-
kosten) haben wir bei der Kalkulation lhres Tarifbeitrags bzw.
des von lhnen zu zahlenden Beitrags bereits beriicksichtigt.
Weitere Angaben, auch zu méglichen sonstigen Kosten, ent-
halt Nr. 3 im Produktinformationsblatt, das Sie vor Antragsun-
terzeichnung erhalten.

16. Welche Berechnungsgrundsatze und MaRstéabe gel-
ten fir die Uberschussermittlung und Uberschuss-
beteiligung bei Grundfahigkeits-Versicherungen?

Der Versicherungsschutz, den wir lhnen fiir die gesamte Ver-
tragslaufzeit zusagen, erfordert von uns eine vorsichtige Ta-
rifkalkulation. Wir muissen insbesondere fiir eine unglinstige
Entwicklung der versicherten Risiken und fiir Kostensteige-
rungen ausreichend Vorsorge treffen. Unsere vorsichtigen
Annahmen hierzu filhren zu Uberschiissen, an denen wir Sie
und die anderen Versicherungsnehmer beteiligen. Dies gilt
ggf. auch fiir die Ertrage, die wir aus den Kapitalanlagen er-
zZielen.

Bei der Wahl der fondsgebundenen Uberschussbeteiligung
flieBen die von den Fondsgesellschaften ausgeschitteten
Ertrage, die sie aus den Vermdgenswerten der Anlagesto-
cke erzielen, unmittelbar den jeweiligen Anlagestdcken zu.
Diese ergeben zusatzliche Anteileinheiten fiir Ilhr Fondsgut-
haben.

Wie entstehen die Uberschiisse?

Uberschiisse erzielen wir in der Regel aus dem Risiko- und
dem Kostenergebnis. Die Uberschisse sind umso groRer, je
weniger Versicherungsfélle eintreten und je sparsamer wir
wirtschaften. Gegebenenfalls kdnnen weitere Uberschisse
aus dem Kapitalanlageergebnis hinzukommen.

¢ Risikoergebnis

Bei der Tarifkalkulation haben wir vorsichtige Annahmen Uber
den Eintritt von Versicherungsféllen zugrunde gelegt. Dadurch
wird sichergestellt, dass die vertraglichen Leistungen langfris-
tig auch dann noch erfillt werden kénnen, wenn sich die ver-
sicherten Risiken unguinstig entwickeln. Ist der Risikoverlauf
dagegen in der Realitat gunstiger als kalkuliert, entstehen Ri-
sikoliberschisse.

o Kostenergebnis

Ebenso haben wir auch Annahmen Uber die zukiinftige Kos-
tenentwicklung getroffen. Wirtschaften wir sparsamer als kal-
kuliert, entstehen Kosteniiberschusse.

o Kapitalanlageergebnis
Damit wir unsere Verpflichtungen aus den Versicherungsver-

tragen jederzeit erfiillen kobnnen, missen wir eine Deckungs-
rickstellung bilden und Mittel in entsprechender Hohe anle-
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gen (z.B. in festverzinslichen Wertpapieren, Hypotheken,
Darlehen, Aktien und Immobilien). Dies Uberwachen unser
Verantwortlicher Aktuar und unser Treuhander des Siche-
rungsvermogens. Bei der Berechnung der Deckungsriickstel-
lung wird ein Zinssatz von 0,9 % p. a. zugrunde gelegt. Dies
bedeutet, dass sich die Vermdgenswerte mindestens in dieser
Hohe verzinsen missen. In der Regel Ubersteigen die Kapi-
talertrage diesen Mindestzins und es entstehen Zinsiiber-
schisse.

Ubersteigt der Marktwert der Kapitalanlagen den Wert, mit
dem diese in unserer Bilanz ausgewiesen sind, entstehen
Bewertungsreserven. Diese bilden einen Puffer, um kurzfristi-
ge Ausschlage an den Kapitalmarkten auszugleichen. Weitere
Erlduterungen hierzu finden Sie im Paragrafen ,Wie erfolgt
die Uberschussbeteiligung?“ der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen.

Wie werden die Uberschiisse ermittelt und festgestellt?

Die Uberschiisse werden nach den Vorschriften des Han-
delsgesetzbuches ermittelt und jahrlich im Rahmen unseres
Jahresabschlusses festgestellt. Der Jahresabschluss wird von
einem unabhangigen Wirtschaftsprifer geprift und ist unserer
Aufsichtsbehdrde einzureichen.

Wie beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer an den
Uberschiissen, und wie erfolgt die Uberschussbeteiligung
Ihres Vertrags?

Die von uns erwirtschafteten Uberschiisse kommen zum ganz
Uberwiegenden Teil den Versicherungsnehmern zugute. Der
ubrige Teil wird an die Aktiondre ausgeschittet bzw. den
Ricklagen des Unternehmens zugefuhrt. Uber die Grundsat-
ze und MaRstabe fir die Uberschussbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer gibt Ihnen der zugehoérige Abschnitt des Para-
grafen ,Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?” der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen Auskunft.

Da die verschiedenen Versicherungsarten in unterschiedli-
chem Umfang zum Uberschuss beitragen, fassen wir gleich-
artige Versicherungen zu Bestandsgruppen zusammen. Krite-
rien fUr die Bildung einer solchen Gruppe sind die Art der Ka-
pitalanlage und das versicherte Risiko. Danach werden z. B.
Risiko-Lebensversicherungen,  Berufsunfahigkeits- sowie
Grundfahigkeits-Versicherungen und Rentenversicherungen
jeweils eigenen Gruppen zugeordnet. Dartiber hinaus haben
wir nach engeren Gleichartigkeitskriterien innerhalb der Be-
standsgruppen Untergruppen gebildet; diese werden Gewinn-
verbande genannt. Ihre Versicherung erhalt Anteile an den
Uberschiissen des in Ihrem Versicherungsschein genannten
Gewinnverbandes innerhalb der dort ebenfalls aufgefihrten
Bestandsgruppe.

Solange noch kein Verlust einer Grundfahigkeit eingetreten
ist, teilen wir lnrem Vertrag — soweit vereinbart — zu jeder Bei-
tragsfalligkeit Uberschussanteile zu und rechnen sie direkt auf
Ihren Beitrag an. Stattdessen besteht aber auch die Méglich-
keit, dass wir die Uberschussanteile jeweils am Ende eines
Versicherungsjahres zuteilen und entweder verzinslich an-
sammeln oder in Investmentfonds anlegen (siehe Nr. 5). Die
von lhnen gewunschte Art der Uberschussverwendung haben
wir in dem Abschnitt ,Malgebende Versicherungsbedingun-
gen / Zuséatzliche Vereinbarungen® dargelegt. Nach Verlust
einer Grundféhigkeit erhédlt lhr Vertrag ebenfalls jahrliche
Uberschussanteile, die wir dann zur Erhéhung lhrer Grundfa-
higkeitsrente verwenden. Bei Ablauf der Versicherungsdauer
oder bei einer vorzeitigen Beendigung Ihres Vertrags kénnen
eventuell vorhandene Bewertungsreserven hinzukommen.

Die Héhe der Uberschussanteil-Satze wird jedes Jahr vom
Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verant-
wortlichen Aktuars festgelegt. Wir veroffentlichen die Uber-
schussanteil-Satze in unserem Geschéftsbericht. Den Ge-
schaftsbericht kdnnen Sie bei uns jederzeit anfordern. Sie fin-
den ihn auch auf unserer Internetseite: www.amv.de.

Die Hohe der kiinftigen Uberschussbeteiligung ist nicht
garantiert.
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17. Wie hoch ist der Rickkaufswert und die beitrags-
freie Grundfahigkeitsrente im Falle einer Kiindigung
bzw. Beitragsfreistellung, und inwieweit sind diese

Leistungen bei Vertragsabschluss garantiert?

Unter Nr. 11 haben wir bereits auf die grundsatzlichen Vo-
raussetzungen hingewiesen, unter denen Sie lhren Vertrag
kiindigen oder beitragsfrei stellen konnen.

Bei einer vollstandigen Kiindigung erhalten Sie — soweit vor-
handen — den Rickkaufswert, vermindert um einen Abzug,
ggf. erhdht um Leistungen aus der Uberschussbeteiligung.
Der Ruckkaufswert orientiert sich an dem Deckungskapital Ih-
rer Versicherung zum mafRgebenden Kindigungstermin. Ist
Ihre Versicherung beitragspflichtig, setzen wir im Falle einer
Beitragsfreistellung die versicherte Grundfahigkeitsrente nach
den in den Versicherungsbedingungen beschriebenen Regeln
herab.

Der Auszahlungsbetrag bei Rickkauf und die beitragsfreie
Grundféhigkeitsrente erreichen mindestens die bei Vertrags-
abschluss vereinbarten Garantiebetrage. Eine Ubersicht die-
ser Garantiewerte ist in der Anlage zum Antrag abgedruckt.

Werden die Versicherungsleistungen aufgrund des Dynamik-
plans erhoht, so erhéhen sich im Allgemeinen auch die Ga-
rantiewerte. Die aktualisierten Werte teilen wir Ihnen jeweils in
einem Nachtrag zu lhrer Versicherung mit.

18. Welche Fonds stehen Ihnen bei der fondsgebunde-
nen Uberschussbeteiligung zur Verfiigung, und wie
lauten ihre Anlagegrundsétze, -ziele und -risiken?

Die Beschreibungen der Anlagegrundsatze, -ziele und -risiken
der im Folgenden aufgefiihrten Fonds wurden mit den jeweili-
gen Verwaltungsgesellschaften der Fonds zum Zeitpunkt der
Erstellung dieser Informationen abgestimmt (Stand Februar
2018). Hierfir sind diese Gesellschaften alleine verantwort-
lich. Weitergehende Informationen, insbesondere auch Uber
die mit den jeweiligen Investmentanlagen verbundenen Risi-
ken, kénnen Sie den aktuellen Verkaufsprospekten der Ge-
sellschaften, erganzt durch den jeweiligen letzten gepriften
Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, entneh-
men. Fir deren Vollstandigkeit und Richtigkeit haftet der je-
weilige Herausgeber. Bitte beachten Sie, dass im Hinblick auf
alle diesbezuglichen Informationen der aktuelle Verkaufs-
prospekt allein mafigeblich ist, den Sie bei uns oder den
Fonds-Verwaltungsgesellschaften in elektronischer oder ge-
druckter Form anfordern kdénnen. Diesen finden Sie auch auf
der Internetseite der jeweiligen Fonds-Verwaltungsgesell-
schaft. In den Verkaufsprospekten finden Sie auch Angaben
dartber, in welcher Hbhe die Fonds-Verwaltungsgesell-
schaften Kosten firr die Verwaltung der Fonds berechnen. Die
Fonds-Verwaltungsgesellschaften zahlen aus den von ihr in
die Fonds eingerechneten Kosten wiederkehrend Vergutun-
gen in Héhe von monatlich umgerechnet bis zu 0,09 % des
jeweiligen Fondsvermdgens an uns oder an unsere Koopera-
tionspartner fir die Vermittlung und Betreuung von Versiche-
rungen. Die Verglitung bezieht sich auf die jeweils in unseren
Anlagestécken vorhandenen Vermdgenswerte der einzelnen
Fonds. Die Héhe der Vergiitung zu einem bestimmten Fonds
werden wir lhnen auf Nachfrage mitteilen. Eine uns von den
Fonds-Verwaltungsgesellschaften gezahlte Vergiitung erhoht
die Uberschisse, an denen Sie beteiligt werden.

Die einzelnen Fonds unterscheiden sich hinsichtlich ihrer An-
lageziele und der damit verbundenen Chancen und Risiken.
Angaben hierzu enthalten die nach gesetzlichen Vorgaben
gestalteten ,Wesentlichen Anlegerinformationen der Fonds-
Verwaltungsgesellschaften. Hierbei handelt es sich um ein In-
formationsblatt, in dem in Ubersichtlicher und verstandlicher
Form Anlageziele, Kosten und Wertentwicklung sowie Risiko-
und Ertragsprofil eines Investmentfonds dargestellt werden.
Danach wird jeder Investmentfonds auf einer Risiko-Skala
von 1 (geringeres Risiko bei typischerweise geringerem Er-
trag) bis 7 (hoheres Risiko bei typischerweise hdherem Er-
trag) nach folgender Systematik eingestuft:
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Risiko- und Ertragsprofil
<—— Typischerweise geringerer Ertrag
<—— Geringeres Risiko

Typischerweise hoherer Ertrag —»
Hoheres Risiko —»

[+ [ 2 | 3 ] 4[5 [ 6 |7

Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf his-
torischen bzw. simulierten Daten. Dieser Risikoindikator un-
terliegt Veranderungen; die Einstufung des Fonds kann sich
im Laufe der Zeit verandern und kann nicht garantiert werden.
Auch ein Fonds, der in die niedrigste Risikoklasse 1 eingestuft
wird, stellt keine vdllig risikolose Anlage dar.

Zu jedem der folgenden Fonds ist die Risikoklasse angege-
ben, in welche der Fonds gemal dieser Risiko-Skala einge-
stuft ist.

Die ,Wesentlichen Anlegerinformationen® finden Sie auf der
Internetseite der jeweiligen Fonds-Verwaltungsgesellschaft.

Details zu jedem einzelnen Fonds kénnen Sie ferner den von
den Fonds-Verwaltungsgesellschaften verdffentlichten ,Fonds-
fakten“ entnehmen. Auch diese finden Sie auf der Internetseite
der jeweiligen Fonds-Verwaltungsgesellschaft sowie auf un-
serer Internetseite: www.amv.de/fondsauswahl.

Deutsche Asset Management
Garantiefonds:

DWS Funds Global Protect 90
WKN DWS1TH - ISIN LU0828003284
Risikoklasse 3

Investmentgesellschaft:
DWS Funds SICAV (Luxemburg)

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

Garantiefonds mit einer 90 %igen Garantie des hdchsten bis-
her erreichten Anteilwertes

Die Deutsche Asset Management S.A. garantiert, dass der
Anteilwert des Fonds zuziglich etwaiger Ausschittungen
nicht unter 90 % des hdchsten erreichten Netto-Inventarwer-
tes liegt. Sollte der Garantiewert nicht erreicht werden, wird
die Deutsche Asset Management S.A. den Differenzbetrag
aus eigenen Mitteln in das Fondsvermdgen einzahlen.

Der Garantiewert wird taglich ermittelt:

Der Garantiewert entspricht 90 % des hochsten Netto-Inven-
tarwertes. Dadurch wird die Héhe der gegebenen Garantie
auf jeweils 90 % des hdchsten Netto-Inventarwertes kontinu-
ierlich nach oben nachgezogen. Mit dem jeweils zusatzlichen
Erreichen einer weiteren ,Lock-In“-Schwelle kdnnen so nach-
einander verschiedene Garantiewerte erreicht werden, an de-
nen alle Anteilinhaber partizipieren, so dass die Gleichbe-
handlung aller Anteilinhaber gewahrleistet ist und der Anteil-
inhaber an dem héchsten erreichten Garantiewert partizipiert.

Sofern steuerliche Anderungen innerhalb des Garantiezeit-
raums die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflussen,
ermafigt sich die Garantie um den Betrag, den diese Diffe-
renz einschlieRlich entgangener markt- und laufzeitgerechter
Wiederanlage pro Anteil ausmacht.

Einzelheiten zu der Garantie und zu dem aktuellen Garantie-
niveau kénnen bei der Deutschen Asset Management In-
vestment GmbH, Mainzer Landstral’e 11 - 17, 60329 Frank-
furt am Main, oder bei der Deutschen Asset Manage-
ment S.A., Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg,
erfragt werden. Sie finden auRerdem Erwahnung in den Jahr-
es- und Halbjahresberichten des Fonds.

Bei der beschriebenen Garantiezusage der Deutschen
Asset Management S.A. zu dem Garantiefonds DWS
Funds Global Protect 90 handelt es sich nicht um eine
Garantiezusage der AachenMinchener Lebensversiche-
rung AG. Die AachenMiunchener Lebensversicherung AG
haftet nicht bei Nichterfillung der Garantiezusage der
Deutschen Asset Management S.A. Bei der DWS Funds
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SICAV und der Deutschen Asset Management S.A. han-
delt es sich um Investment- bzw. Verwaltungsgesell-
schaften nach luxemburgischem Recht, die anderen auf-
sichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegen als deut-
sche Lebensversicherer.

Aus der Garantiezusage der Deutschen Asset Manage-
ment S.A. im Rahmen des Garantiefonds DWS Funds Global
Protect 90 resultiert ein bestimmter Mindestwert je Anteilein-
heit des auf den Garantiefonds entfallenden Fondsguthabens
Ihres Versicherungsvertrags. Inhalt und Umfang der Garan-
tiezusage der Deutschen Asset Management S.A. ergeben
sich aus deren vorstehender Beschreibung sowie aus dem
Verkaufsprospekt der DWS Funds SICAV.

Die Garantiezusage der Deutschen Asset Management S.A.
bezieht sich nicht auf eine absolute Héhe des auf den Garan-
tiefonds DWS Funds Global Protect 90 entfallenden Fonds-
guthabens und auch nicht auf eine bestimmte Anzahl von An-
teileinheiten. Insbesondere bleibt die tarifiche Entnahme von
Anteileinheiten aus dem Fondsguthaben flr vorgezogene
Teilrenten bzw. Teilkapitalabfindungen von der Garantiezusa-
ge der Deutschen Asset Management S.A. unberihrt. Diese
Entnahme kann dazu fiihren, dass das auf den Garantiefonds
DWS Funds Global Protect 90 entfallende Deckungskapital
nur noch wenige Anteileinheiten umfasst und der Geldwert
des Deckungskapitals trotz des garantierten Mindestwertes je
Anteileinheit im Verhaltnis zu den Anlagebetragen gering aus-
fallt.

Sollte der garantierte Mindestwert je Anteileinheit nicht er-
reicht werden, wird die Deutsche Asset Management S.A. den
Differenzbetrag aus eigenen Mitteln in das Fondsvermdgen
einzahlen (vgl. vorstehende Fondsbeschreibung). Kommt die
Deutsche Asset Management S.A. dennoch ihren Verpflich-
tungen nicht nach, haftet die AachenMiinchener Lebensversi-
cherung AG nicht. Sie wird in diesem Fall auch keine Zahlun-
gen ubernehmen, soweit sie sich aus dem von der Deutschen
Asset Management S.A. erbrachten Betrag nicht ergeben.

Dachfonds:

Champions Select Balance VC
WKN DWS 2W3 — ISIN DEOOODWS2W30
Risikoklasse 3

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Champions Select Balance strebt langfristig eine mdglichst
hohe Wertentwicklung in Euro an. Wesentliche Schwerpunkte
bei der Umsetzung der Anlagestrategie kdnnen dabei liegen
auf

a) Anlagen mit hohem Wertsteigerungspotenzial, die typi-
scherweise auch erhohten Wertschwankungen unterliegen
und

b) Anlagen mit weniger hohem Wertsteigerungspotenzial, die
typischerweise nur begrenzten Wertschwankungen unter-
liegen.

Grundlage des Anlageprozesses bildet eine langfristig ausge-
richtete strategische Allokation. Die Umsetzung dieser Alloka-
tion kann Uber Zielfonds von DWS und anderen Anbietern er-
folgen. Das Fondsvermdgen kann dariiber hinaus in allen an-
deren zuldssigen Vermdgenswerten angelegt werden. Im
Rahmen des Selektionsprozesses sollen dabei solche Ziel-
fonds (,Champions®) ausgewahlt werden, die liber besonders
attraktive Merkmale verfigen. Hierzu zahlen beispielsweise
der langfristiger Anlageerfolg, ein konsistenter Investmentpro-
zess und gute externe Fondsratings renommierter Ratingan-
bieter. Aufgrund seiner Anlageschwerpunkte kann der Cham-
pions Select Balance kapitalmarktbedingt Wertschwankungen
unterliegen. Der Verkaufsprospekt stellt die allein verbindliche
Grundlage fiir den Kauf von Fondsanteilen dar.
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Champions Select Dynamic VC
WKN DWS 2W1 - ISIN DEOOODWS2W14
Risikoklasse 3

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Champions Select Dynamic strebt langfristig eine mdglichst
hohe Wertentwicklung in Euro an. Ein wesentlicher Schwer-
punkt bei der Umsetzung der Anlagestrategie kann dabei auf
Anlagen mit hohem Wertsteigerungspotential liegen, die typi-
scherweise auch erhéhten Wertschwankungen unterliegen.
Grundlage des Anlageprozesses bildet eine langfristig ausge-
richtete strategische Allokation. Die Umsetzung dieser Alloka-
tion kann Uber Zielfonds von DWS und anderen Anbietern er-
folgen. Das Fondsvermdgen kann darlber hinaus in allen an-
deren zulassigen Vermdgenswerten angelegt werden. Im
Rahmen des Selektionsprozesses sollen dabei solche Ziel-
fonds (,Champions®) ausgewahlt werden, die Uber besonders
attraktive Merkmale verfigen. Hierzu zahlen beispielsweise
der langfristiger Anlageerfolg, ein konsistenter Investmentpro-
zess und gute externe Fondsratings renommierter Ratingan-
bieter. Aufgrund seiner Anlageschwerpunkte kann der Cham-
pions Select Dynamic kapitalmarktbedingt Wertschwankun-
gen unterliegen. Der Verkaufsprospekt stellt die allein ver-
bindliche Grundlage fir den Kauf von Fondsanteilen dar.

Deutsche Multi Opportunities LD
WKN DWS 12A — ISIN LU0989117667
Risikoklasse 4

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

Der Dachfonds Deutsche Multi Opportunities strebt als Anlage-
ziel einen maglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Der Dach-
fonds investiet zu mindestens 51 % des Netto-Fondsver-
maogens in Zielfonds. Fir den Fonds kénnen Anteile an in- und
auslandischen Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds,
Wertpapierrentenfonds und geldmarktnahen Wertpapierfonds
erworben werden. Daneben kann das Fondsvermdgen u.a. in
Aktien, fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktienzer-
tifikaten sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden.
Dabei wird auf eine internationale Streuung geachtet.

Aktienfonds (TRC — Trend Risk Control):

DWS TRC Deutschland
WKN DWS 08N — ISIN DEOOODWSO08N1
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Mindestens 85 % des Wertes des Sondervermégens werden
in Anteilen des Masterfonds DWS Deutschland (WKN:
849 096) angelegt. Daruber hinaus wird eine Kombination ge-
eigneter Anlageinstrumente zur teilweisen Absicherung des
Aktienmarktrisikos des Masterfonds eingesetzt. Bis zu 80 %
des Aktienmarktrisikos des Masterfonds kdnnen so in Abhan-
gigkeit von der Markteinschatzung abgesichert werden.

DWS TRC Global Growth
WKN DWS 1W8 — ISIN DEO0OODWS1W80
Risikoklasse 4

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Mindestens 85 % des Wertes des Sondervermégens werden
in Anteilen des Masterfonds DWS Global Growth (WKN:
515 244) angelegt. Daruber hinaus wird eine Kombination ge-
eigneter Anlageinstrumente zur teilweisen Absicherung des
Aktienmarktrisikos des Masterfonds eingesetzt. Bis zu 80 %
des Aktienmarktrisikos des Masterfonds kdnnen so in Abhan-
gigkeit von der Markteinschatzung abgesichert werden.
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DWS TRC Top Asien
WKN DWS 08Q - ISIN DEO0OODWS08Q4
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Mindestens 85 % des Wertes des Sondervermdgens werden
in Anteilen des Masterfonds DWS Top Asien LC
(WKN 976 976) angelegt. Dariber hinaus wird eine Kombina-
tion geeigneter Anlageinstrumente zur teilweisen Absicherung
des Aktienmarktrisikos des Masterfonds eingesetzt. Bis zu
80 % des Aktienmarktrisikos des Masterfonds kdnnen so in
Abhangigkeit von der Markteinschatzung abgesichert werden.

DWS TRC Top Dividende
WKN DWS 08P — ISIN DEO0OODWS08P6
Risikoklasse 4

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Mindestens 85 % des Wertes des Sondervermdgens werden
in Anteilen des Masterfonds DWS Top Dividende (WKN:
984 811) angelegt. Darliber hinaus wird eine Kombination ge-
eigneter Anlageinstrumente zur teilweisen Absicherung des
Aktienmarktrisikos des Masterfonds eingesetzt. Bis zu 80 %
des Aktienmarktrisikos des Masterfonds kénnen so in Abhan-
gigkeit von der Markteinschatzung abgesichert werden.

Aktienfonds:

Deutsche Invest | Top Euroland LD
WKN 552 517 — ISIN LU0145647052
Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

Mindestens 75 % des Teilfondsvermégens werden in Aktien
von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europai-
schen Wirtschafts- und Wahrungsunion (EWU) investiert. Bei
der Suche nach den Marktfihrern von heute und morgen
kann das Fondsmanagement sowohl Large als auch Small
und Mid Caps berlicksichtigen, der Schwerpunkt liegt dabei
auf hoch kapitalisierten Werten. Es werden rund 40 bis 60 Ak-
tien in das Portfolio genommen, die nach Einschatzung des
Fondsmanagements uberdurchschnittliches Gewinnpotenzial
aufweisen.

Deutsche Invest Il European Top Dividend LD
WKN DWS 1D9 - ISIN LU0781237705
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden
Ertrag. Das Management investiert vorrangig in Aktien hoch-
kapitalisierter europaischer Unternehmen, die neben einer
Uberdurchschnittlichen Dividendenrendite auch ein prognosti-
ziertes Dividendenwachstum sowie eine angemessene Aus-
schittungsquote (Anteil der Dividendenausschiittung am Jah-
restberschuss) aufweisen. Das alles reicht aber noch nicht
aus, auch Fundamentaldaten wie Bilanzqualitdt und Ge-
schéftsmodell missen stimmen. Erst wenn diese Prifung po-
sitiv ausgefallen ist, hat eine Aktie die Chance, in das Portfolio
aufgenommen zu werden.

DWS Akkumula LC
WKN 847 402 — ISIN DE0008474024
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Den Klassiker unter den DWS-Aktienfonds zeichnet eine fle-
xible, nicht starr an Index-Gewichtungen orientierte Anlagepo-
litik aus — die Titelauswahl ist Stock Picking pur nach funda-
mentalem Ansatz. Das Fondsmanagement konzentriert sich
auf Standardwerte, so genannte Blue Chips, rund um den
Globus und achtet dabei auf eine der Marktlage angemesse-
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nen Mischung substanzstarker und wachstumsorientierter Un-
ternehmen.

DWS Aktien Strategie Deutschland LC
WKN 976 986 — ISIN DE0009769869
Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Der Fonds investiert vorwiegend in deutschen Standardwer-
ten (Blue Chips) und wachstumsstarken mittleren (Mid Caps)
und kleineren Werten (Small Caps). Die zugrundeliegende
Benchmark ist der HDAX.

DWS Deutschland LC

WKN 849 096 — ISIN DE0008490962

Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Der Fonds investiert in substanzstarke deutsche Standard-
werte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimi-
schung ausgewahlter Small Caps und Mid Caps.

DWS Emerging Markets Typ O ND
WKN 977 301 — ISIN DE0009773010
Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Aktien von Unternehmen in Emerging Markets, die nach Ein-
schatzung der Fonds-Verwaltungsgesellschaft Uber eine star-
ke Marktposition und Uberdurchschnittlich gute Wachstums-
perspektiven verfigen. Zu den Risiken einer Anlage in
Schwellenlandern vgl. Verkaufsprospekt.

DWS European Opportunities LD
WKN 847 415 — ISIN DE0008474156

Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Ausgewahlte europaische Unternehmen mit mittlerer (Mid
Caps), daneben mit kleiner Marktkapitalisierung (Small Caps).

DWS Eurovesta
WKN 849 084 — ISIN DE0008490848
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

DWS Eurovesta investiert hauptsachlich in europaische Ak-
tien.

DWS Global Growth
WKN 515 244 — ISIN DE0005152441
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

DWS Global Growth ist der Fonds fiir Wachstumswerte — Ak-
tien von Unternehmen, die ein Uberdurchschnittich hohes
strukturelles Wachstum aufweisen und, was wichtiger ist,
nach Einschatzung des Fondsmanagements Uberdurch-
schnittlich gute Wachstumsperspektiven haben. Die Aktien-
auswahl erfolgt nach strenger fundamentaler Analyse. Das
Fondsmanagement kann zusatzlich, je nach Markteinschat-
zung, flexibel Titel aus Schwellenlandern dem Portfolio beimi-
schen.
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DWS Global Value LD
WKN 939 853 — ISIN LU0133414606
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

DWS Global Value bietet dem Anleger eine Selektion von
nach Einschatzung der Fonds-Verwaltungsgesellschaft giins-
tig bewerteten Aktien rund um den Globus, die Nachholpoten-
zial bieten konnten. Das Fondsmanagement konzentriert sich
auf Titel, deren Kursniveau von anderen Marktteilnehmern als
zu niedrig eingeschatzt wird und bei deren Bewertung die Ak-
teure einen zu kurzen Horizont zugrunde legen. DWS Global
Value — das ist Stock Picking mit Langfrist-Charakter und
Schwerpunkt auf nach Einschatzung der Fonds-Verwaltungs-
gesellschaft unterbewerteten Aktien.

DWS Investa LD
WKN 847 400 — ISIN DE0008474008
Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index.

DWS Osteuropa
WKN 974 527 — ISIN LU0062756647
Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

Aktien ausgewahlter Unternehmen Mittel- und Osteuropas
sowie Russlands und der Tirkei. Zu den Risiken aufgrund der
Spezialisierung auf einen bestimmten geografischen Bereich
vgl. Verkaufsprospekt.

DWS Top Asien LC
WKN 976 976 — ISIN DE0009769760

Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Aktien von Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raums
inkl. Japan, die sich nach Einschatzung der Fonds-
Verwaltungsgesellschaft durch eine solide Finanzbasis, lang-
fristige Ertragsstarke, starke Marktstellung und gute Wachs-
tumsperspektiven auszeichnen.

DWS Top Dividende LD
WKN 984 811 — ISIN DE0009848119
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

DWS Top Dividende bietet eine Aktienanlage mit Chance auf
laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Ak-
tien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine héhere Divi-
dendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.

DWS Top Europe LD
WKN 976 972 — ISIN DE0009769729

Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Aktien von europaischen Unternehmen mit nach Einschat-
zung der Fonds-Verwaltungsgesellschaft wertorientierter Un-
ternehmensfiihrung, solider finanzieller Basis, starker Markt-
stellung und guten Perspektiven.
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DWS Top World
WKN 976 979 — ISIN DE0009769794
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Aktien von Unternehmen weltweit, die sich nach Einschatzung
der Fonds-Verwaltungsgesellschaft durch gute Positionierung
hinsichtlich der globalen Wachstumstrends — verandertes
Konsumverhalten, innovative Technologien, steigender Ener-
gieverbrauch — auszeichnen.

DWS US Growth
WKN 849 089 — ISIN DE0008490897

Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Das Fondsmanagement investiert vorrangig in groRe und mit-
telgroe US-amerikanische Aktien mit guten Wachstumsper-
spektiven. Aktien kanadischer und mexikanischer Unterneh-
men kénnen beigemischt werden.

DWS Vermoégensbildungsfonds | LD
WKN 847 652 — ISIN DE0008476524

Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Mit DWS Vermdgensbildungsfonds | beteiligen Sie sich an
aussichtsreichen Branchen und Unternehmen rund um den
Globus. Der Fonds wird aktiv gemanagt — in Form hochwerti-
gen Stock Pickings ohne starre Index-Orientierung. Das gibt
dem Fondsmanagement den notwendigen Freiheitsgrad, um
performancetrachtige Anlageideen umsetzen zu kénnen.

Aktienfonds (Themenfonds):

Deutsche Invest | Global Infrastructure LD
WKN DWS OTN - ISIN LU0363470237
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

Deutsche Invest | Global Infrastructure investiert vordergrun-
dig in Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruk-
tursektor. Dazu gehoren folgende Segmente: Transport
(Stralen, Flug- und Seehafen sowie Schienenverkehr), Ener-
gie (Gas- und Stromubertragung, -vertrieb und -erzeugung),
Wasser (Bewasserung, Trinkwasser und Abwasser) und
Kommunikation (Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten,
Glasfaser- und Kupferkabel).

Deutsche Invest | Gold and Precious Metals Equities LD
WKN DWS OTP — ISIN LU0363470401
Risikoklasse 7

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

Anlage in Aktien aussichtsreicher Unternehmen weltweit mit
Geschéftsfeld im Edelmetallsektor.

DWS Global Natural Resources Equity Typ O

WKN 847 412 — ISIN DE0008474123

Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Aktien, Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen der
Rohstoffbranche.
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DWS Zukunftsressourcen
WKN 515 246 — ISIN DE0005152466
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Aktien ausgewahlter Unternehmen der Sektoren Wasser, Ag-
rochemie und erneuerbare Energien.

Gemischte Fonds:

DWS Balance
WKN 847 419 — ISIN DE0008474198
Risikoklasse 4

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Mindestens 35 % des Wertes des Sondervermdgens missen
in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Davon mis-
sen mindestens 51 % der entsprechenden Investmentquote in
auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wert-
papiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt
ihres Erwerbs Uber einen Investment-Grade Status verfligen.
Bis zu 65 % des Wertes des Sondervermogens kénnen in Ak-
tien angelegt werden. Bis zu 10 % des Wertes des Sonder-
vermogens durfen in Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoff-
indizes angelegt werden.

DWS Defensiv
WKN DWS 1UR - ISIN DEOOODWS1UR7
Risikoklasse 3

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Mindestens 65 % des Wertes des Sondervermdgens missen
in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Davon mus-
sen mindestens 51 % der entsprechenden Investmentquote in
auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wert-
papiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt
ihres Erwerbs Uber einen Investment-Grade Status verfligen.
Bis zu 35 % des Wertes des Sondervermogens dirfen in Ak-
tien sowie Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes an-
gelegt werden.

DWS Sachwerte
WKN DWS 0W3 — ISIN DEO0ODWS0W32
Risikoklasse 4

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Der Fonds investiert vor allem in Aktien einschlieBlich Immo-
bilienaktien, inflationsindexierte Anleihen, Anleihen mit variab-
lem Zinssatz sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes.

DWS Top Portfolio Offensiv
WKN 984 801 — ISIN DE0009848010
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines moglichst
hohen Wertzuwachses. Mindestens 60 % des Sondervermé-
gens mussen in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten
angelegt werden. Bis zu 40 % des Sondervermdgens durfen
in verzinslichen Wertpapieren wie zum Beispiel Staatsanlei-
hen, Unternehmensanleihen beziehungsweise Wandelanlei-
hen in- und auslandischer Aussteller, in Zertifikaten auf Ren-
ten beziehungsweise Rentenindizes oder in Rentenfonds an-
gelegt werden. Bis zu 10 % des Sondervermégens dirfen in
Zertifikate auf Rohstoffe und Rohstoffindizes investiert wer-
den.

-33-

DWS Vermdégensmandat-Balance
WKN DWS ONL — ISIN LU0309483435
Risikoklasse 4

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

DWS Vermdgensmandat-Balance investiert je nach Borsensi-
tuation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifika-
ten/Derivaten auf Uberwiegend europaischer Basis. Je nach
Marktlage werden 30 % bis 70 % des Fondsvermdgens in
wertstabile Anlageformen (z. B. Staatsanleihen) investiert. Bis
zu 70 % des Fondsvermdgens werden in chancenreiche und
schwankungsintensive Anlageformen (z. B. Aktienanlagen,
Emerging Markets, Alternative Investments) angelegt.

DWS Vermoégensmandat-Defensiv
WKN DWS ONK — ISIN LU0309482544
Risikoklasse 4

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

DWS Vermodgensmandat-Defensiv investiert je nach Borsen-
situation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifika-
ten/Derivaten auf Uberwiegend europaischer Basis. Mindes-
tens 70 % des Fondsvermogens werden dabei in wertstabile
Anlageformen (z. B. Staatsanleihen) angelegt. Der Fonds
strebt eine Uber Geldmarkt liegende Zielrendite an. Je nach
Marktlage werden bis zu 30 % des Fondsvermdégens in chan-
cenreichen Anlageformen investiert.

DWS Vermégensmandat-Dynamik
WKN DWS ONM — ISIN LU0309483781
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

DWS Vermdgensmandat-Dynamik investiert je nach Borsen-
situation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifika-
ten/Derivaten auf Uberwiegend europaischer Basis. Mindes-
tens 50 % des Fondsvermdgens werden dabei in chancenrei-
che und schwankungsintensivere Anlageformen (z. B. Aktien-
anlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) inves-
tiert.

Rentenfonds:

Deutsche Invest | Emerging Markets Corporates LDH
WKN DWS 00B — ISIN LU0507269834
Risikoklasse 3

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

Global investierender  Emerging-Market-Unternehmens-
anleihenfonds. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen
aus Schwellenlandern. Investitionen erfolgen sowohl in Anlei-
hen mit Investment-Grade-Rating als auch in High-Yield-
Anleihen. Der Fonds investiert vornehmlich in USD-
denominierte Anleihen.

Deutsche Invest | ESG Euro Bonds (Short) LD
WKN 551 874 — ISIN LU0145656475
Risikoklasse 2

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

Euroland-Rentenfonds mit Fokus auf Anleihen mit einer
durchschnittlichen Laufzeit von null bis drei Jahren. Der
Fonds investiert dabei in Staatsanleihen, Anleihen staatsna-
her Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind z. B.
Anlagen in Unternehmensanleihen, Financials, Nachrangan-
leihen und Anleihen aus Schwellenlandern mdoglich. Der
Fonds investiert ausschlie8lich in Euro-denominierte Anlagen.
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Deutsche Invest | Global Bonds LD
WKN DWS 045 — ISIN LU0616845144
Risikoklasse 2

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

Weltweit investierender Rentenfonds. Der Fonds investiert in
Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Cover-
ed Bonds. Des Weiteren sind z. B. Anlagen in Unterneh-
mensanleihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen
aus Schwellenlandern méglich. Aktives Durations- und Lauf-
zeitenmanagement.

Deutsche Invest | Global Bonds High Conviction RC
WKN DWS 2TM — ISIN LU1717102278
Risikoklasse 3

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

Ziel der Anlagepolitik des Deutsche Invest | Global Bonds
High Conviction ist die Erwirtschaftung einer Uberdurch-
schnittlichen Rendite fir den Teilfonds. Der Begriff ,High
Conviction® bezieht sich auf das Fondskonzept. ,High Convic-
tion (deutsch ,hohe Uberzeugung®) impliziert, dass — auf der
Grundlage der Anlageentscheidung des Portfoliomanage-
ments — Renten- und Wahrungsstrategien mit héheren Ge-
wichtungen und geringerer Diversifizierung umgesetzt werden
als bei einem Produkt, das sich an einer Benchmark orientiert.

DWS Covered Bond Fund LD
WKN 847 653 — ISIN DE0008476532
Risikoklasse 2

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europaische Covered
Bonds. Der Fonds investiert z. B. in deutsche Pfandbriefe,
spanische Cedulas und franzésische Obligations Fonciéres.
Der Fonds investiert ausschlief3lich in Euro-denominierte An-
lagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.

DWS Euroland Strategie (Renten) LD
WKN 847 403 — ISIN DE0008474032
Risikoklasse 2

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Euroland-Rentenfonds. Der Fonds investiert in Staatsanlei-
hen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds.
Des Weiteren sind z. B. Anlagen in Unternehmensanleihen,
Financials, Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellen-
landern moglich. Der Fonds investiert ausschlieBlich in Euro-
denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenma-
nagement.

DWS Eurorenta
WKN 971 050 — ISIN LU0003549028

Risikoklasse 3

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

Europaischer Rentenfonds mit Fokus auf europaische Staats-
anleihen. Des Weiteren sind z. B. Anlagen in Unternehmens-
anleihen, Covered Bonds und Anleihen aus Schwellenlandern
moglich. Flexibles Wahrungsmanagement unter Ausnutzung
der europaischen Devisenmarkte und der Zinskonvergenz.
Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.

DWS Inter-Renta LD
WKN 847 404 — ISIN DE0008474040

Risikoklasse 3

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Weltweit investierender Rentenfonds mit dem Fokus auf
Staatsanleihen. Des Weiteren sind z. B. Anlagen in Unter-
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nehmensanleihen, Financials, Covered Bonds und Anleihen
aus Schwellenlandern méglich. Flexibles Wahrungsmanage-
ment unter Ausnutzung der weltweiten Devisenmarkte. Akti-
ves Durations- und Laufzeitenmanagement.

DWS Vermégensbildungsfonds R LD
WKN 847 651 — ISIN DE0008476516
Risikoklasse 3

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt Euroland. Der Fonds in-
vestiert in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten
und Covered Bonds. Des Weiteren sind unter anderem Anla-
gen in Unternehmensanleihen (z. B. sogenannte Financials),
Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenlandern mdog-
lich. Der Fonds investiert ausschlieRlich in Euro-denominierte
Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.

DWS Zinseinkommen
WKN DWS 037 — ISIN LU0649391066
Risikoklasse 2

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

Ausschuttungsorientierter Euroland-Rentenfonds. Der Fonds
investiert in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten
und Covered Bonds. Des Weiteren sind Anlagen in Unter-
nehmens- und Finanzanleihen, Nachranganleihen und ABS
moglich. Der Fonds investiert in auf Euro lautende oder gegen
den Euro abgesicherte Wertpapier. Aktives Durations- und
Laufzeitenmanagement.

Absolute-Return-Fonds:

DWS Concept Kaldemorgen SCR
WKN DWS K45 — ISIN LU1254423079
Risikoklasse 4

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

DWS Concept Kaldemorgen ist ein Multi-Asset-Fonds mit in-
tegriertem Risikomanagement. Durch die flexible Allokation
von Aktien und Anleihen in Verbindung mit dem Einsatz von
Wahrungs- und Absicherungsstrategien soll die risikoadjus-
tierte Rendite langfristig maximiert werden. Das Fondsma-
nagement strebt eine angemessene Beteiligung an steigen-
den Markten und einen gewissen Schutz des Kapitals bei fal-
lenden Markten an. Die Schwankungsbreite des Fondsan-
teilswertes und mdgliche Verluste in einem Kalenderjahr sol-
len im einstelligen Prozentbereich gehalten werden (keine
Garantie).

Kurzlaufende Rentenfonds
(Geldmarkt-/geldmarktnahe Fonds):

Deutsche Floating Rate Notes LC
WKN 971 730 — ISIN LU0034353002
Risikoklasse 1

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management S.A. (Luxemburg)

Anlageziel ist eine von Zins- und Wahrungsschwankungen
weitgehend unabhangige geldmarktnahe Wertentwicklung in
Euro. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabelver-
zinsliche Anleihen sowie Kurzlaufer und Termingelder. Akti-
ves Laufzeitenmanagement im kirzeren Segment. Zinses-
zinseffekt durch Thesaurierung der Ertrage.
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DWS Flexizins Plus
WKN 847 423 — ISIN DE0008474230
Risikoklasse 1

Verwaltungsgesellschaft:
Deutsche Asset Management Investment GmbH

Euro-Geldmarktinstrumente, inklusive Asset Backed Securi-
ties (ABS). Konzentration auf gute und sehr gute Emittenten-
Bonitat (AAA bis A). Durch kurze durchschnittliche Zinsbin-
dung (in der Regel ein bis drei Monate) nur geringes Zinsan-
derungsrisiko.

Generali Investments

Dachfonds:

Generali Komfort Balance
WKN 921 700 — ISIN LU0100842029
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Generali Investments Luxembourg S.A. (Luxemburg)

Der gemischte Dachfonds Generali Komfort Balance strebt
als Hauptziel der Anlagepolitik die Erwirtschaftung eines mog-
lichst hohen Wertzuwachses an, wobei Ausgewogenheit und
Substanzerhalt hierbei im Vordergrund stehen. Die Dach-
fondsmittel werden in der Regel in Aktien- und Rentenfonds
angelegt, die je nach Marktlage héher bzw. niedriger gewich-
tet werden konnen. Daneben kann der Dachfonds Generali
Komfort Balance auch Anteile an gemischten Wertpapier-
fonds und Geldmarktfonds erwerben. Je nach Marktlage kann
auch vollstandig in einen der vorgenannten Fondstypen ange-
legt werden. Der Dachfonds richtet sich an Anleger, die eine
ausgewogene Anlage suchen, welche Stabilitdt und laufende
Zinszuflisse aus Rentenfonds mit den Chancen aus Aktien-
fonds kombiniert. Die Anlagen in Aktien- und Rentenfonds
sollen in der Regel in einem etwa ausgewogenen Gleichge-
wicht (Balance) gehalten werden. Dabei ist den Anlegern eine
breite Diversifikation durch die Anlage in Renten- und Aktien-
fonds renommierter internationaler Fondsgesellschaften so-
wie eine Fokussierung auf den Euro-Raum wichtig. Das Anla-
geergebnis hangt stark von der Entwicklung der Aktienmarkte
ab. Bei negativer Marktentwicklung sind auch Verluste még-
lich.

Generali Komfort Dynamik Europa
WKN 921 702 — ISIN LU0100847093
Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft:
Generali Investments Luxembourg S.A. (Luxemburg)

Der Uberwiegend in europaische Aktienfonds investierende
Dachfonds Generali Komfort Dynamik Europa strebt als
Hauptziel der Anlagepolitik die Erwirtschaftung eines mog-
lichst hohen Wertzuwachses an. Im Vordergrund stehen hier-
bei die Chancen, die der europaische Wirtschaftsraum bietet,
wobei in besonderem Male solche Aktienfonds beriicksichtigt
werden sollen, die innerhalb des europaischen Rahmens von
Wachstumstrends in Branchen, wie beispielsweise Medien
und Telekommunikation, profitieren. Daneben kann der Dach-
fonds auch Anteile an Rentenfonds, gemischten Wertpapier-
fonds und Geldmarktfonds erwerben. Je nach Marktlage kann
auch vollstandig in einen der vorgenannten Fondstypen ange-
legt werden. Der Dachfonds wendet sich an Anleger, die von
den Chancen des zusammenwachsenden Europaischen
Wirtschaftsraums sowie von weltweiten Wachstumstrends
durch Anlagen an den européischen Aktienmarkten profitieren
wollen. Das Anlageergebnis hangt stark von der Entwicklung
der Aktienmarkte ab. Bei negativer Marktentwicklung sind
auch Verluste mdglich.
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Generali Komfort Dynamik Global
WKN 921 705 — ISIN LU0100847929
Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft:
Generali Investments Luxembourg S.A. (Luxemburg)

Der an den Chancen der internationalen Aktienmarkte ausge-
richtete Dachfonds Generali Komfort Dynamik Global strebt
als Hauptziel der Anlagepolitik die Erwirtschaftung eines mog-
lichst hohen Wertzuwachses an. Der Fokus richtet sich hier-
bei auf international anlegende Fonds, die erfolgreich interes-
sante Themen und Trends aufgreifen und in die jeweils flih-
renden internationalen Unternehmen investieren. Daneben
kann der Dachfonds auch Anteile an Rentenfonds, gemisch-
ten Wertpapierfonds und Geldmarktfonds erwerben. Je nach
Marktlage kann auch vollstandig in einen der vorgenannten
Fondstypen angelegt werden. Dieser Dachfonds wendet sich
an Anleger, die von den weltweiten Chancen der grofRen
Wachstumstrends und der internationalen Aktienmarkte profi-
tieren wollen. Das Anlageergebnis hangt stark von der Ent-
wicklung der Aktienmarkte ab. Bei negativer Marktentwicklung
sind auch Verluste moglich.

Generali Komfort Wachstum
WKN 921 701 — ISIN LU0100846798
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Generali Investments Luxembourg S.A. (Luxemburg)

Der an den Chancen der Aktienmarkte, jedoch mit einer substan-
tiellen Beimischung von Rentenfonds ausgerichtete Dachfonds
Generali Komfort Wachstum strebt als Hauptziel der Anlagepoli-
tik die Erwirtschaftung eines mdglichst hohen Wertzuwachses
an. Der Fokus richtet sich hierbei auf die wirtschaftlichen Wachs-
tumstrends innerhalb des zusammenwachsenden Euro-Raumes,
wobei der Anteil an Aktienfonds — je nach Marktlage — in der Re-
gel hoher als der Anteil an Rentenfonds ist. Daneben kann der
Dachfonds auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds und
Geldmarktfonds erwerben. Je nach Marktlage kann auch voll-
standig in einen der vorgenannten Fondstypen angelegt werden.
Anleger in diesen Dachfonds suchen eine wachstumsorientierte
Anlage, die die mit Anlagen in Aktienfonds verbundenen Rendi-
techancen mit der Stabilitdt und den laufenden Zinszufliissen aus
Anlagen in Rentenfonds kombiniert. Das Verhéltnis der Anlagen
Aktien- und Rentenfonds soll von einem héheren Anteil an Akti-
enfonds und einem geringeren Anteil an Rentenfonds bestimmt
sein. Dabei ist den Anlegern eine breite Diversifikation durch die
Anlage in Renten- und Aktienfonds renommierter internationaler
Fondsgesellschaften sowie eine Fokussierung auf den Euro-
Raum wichtig. Das Anlageergebnis hangt stark von der Entwick-
lung der Aktienmarkte ab. Bei negativer Marktentwicklung sind
auch Verluste moglich.

Generali Smart Funds Best Managers Conservative EX
WKN A2D N31- ISIN LU1580345228
Risikoklasse 3

Verwaltungsgesellschaft:
Generali Investments Luxembourg S. A. (Luxemburg)

Generali Smart Funds Best Managers Conservative ist ein
Teilfonds des Generali Smart Funds Dachfondskonzeptes.
Der Fonds strebt als Hauptziel der Anlagepolitik die Erwirt-
schaftung eines mdglichst hohen Wertzuwachses an, wobei
Ausgewogenheit und Substanzerhalt im Vordergrund stehen.
Der Fonds legt u.a. in gemischte Wertpapierfonds, Absolute-
Return- oder Total-Return-Fonds an, die je nach Marktlage
héher bzw. niedriger gewichtet werden koénnen. Daneben
konnen auch Fonds berticksichtigt werden, die Anteile an Ak-
tien-, Renten- oder Geldmarktfonds sowie als Beimischung an
Immobilienfonds, Rohstofffonds, Zertifikatefonds oder Zertifi-
kate erwerben. Je nach Marktlage kann auch vollstédndig in
eine der vorgenannten Fondstypen angelegt werden. Zur Ab-
sicherung des Marktrisikos kann der Fonds Derivate, insbe-
sondere jedoch Futures auf Finanzindizes einsetzen. Die An-
lage kann in Vermogenswerten, die auf Euro oder andere
Wahrungen lauten, erfolgen. Das Teilfondsvermdgen darf
auch aus Investitionen in einer einzigen dieser Wahrungen
bestehen. Um das Wahrungsrisiko zu reduzieren, kdénnen
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Vermogenswerte, die nicht auf die Teilfondswahrung lauten,
gegen die Teilfondswahrung abgesichert werden. Der Fonds
richtet sich an Anleger, die eine konservative Anlage suchen,
welche im Rahmen gemischter Wertpapierfonds Stabilitat und
laufende Zinszuflisse aus Rentenanlagen mit den Chancen
aus Aktienmarktanlagen kombiniert. Bezogen auf das Ge-
samtportfolio Generali Smart Funds Best Managers Conser-
vative sollen die Rentenanlagen in der Regel héher gewichtet
sein als die Aktienanlagen. Dabei ist den Anlegern eine breite
Diversifikation durch die Anlage in Misch- und Absolute-
Return- oder Total-Return-Fonds renommierter internationaler
Fondsgesellschaften sowie eine internationale Ausrichtung
wichtig. Anleger in diesen Teilfonds streben eine langerfristige
Anlage von mindestens 5 Jahren oder langer an.

Generali Smart Funds Best Selection EX
WKN A2D N4D - ISIN LU1580346895
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Generali Investments Luxembourg S. A. (Luxemburg)

Generali Smart Funds Best Selection ist ein Teilfonds des
Generali Smart Funds Dachfondskonzeptes. Der Fonds ist
grundsatzlich an den Chancen der Aktienméarkte ausgerichtet,
nutzt dabei jedoch auch eine substantielle Beimischung an
Rentenfonds. Generali Komfort Best Selection strebt als
Hauptziel der Anlagepolitik die Erwirtschaftung eines mog-
lichst hohen Wertzuwachses an. Das Anlagespektrum ist
hierbei global ausgerichtet, wobei der Anteil an Aktienfonds —
je nach Marktlage — in der Regel hdher als der Anteil an Ren-
tenfonds ist. Dabei deckt der Fonds ein breites Spektrum an
Marktsegmenten ab, fur die jeweils die in der aktuellen Markt-
lage aussichtsreichsten Fonds selektiert werden. Hierbei kon-
nen auch Fonds bertcksichtigt werden, die auf den Geld-
markt, Immobilien oder Rohstoffe ausgerichtet sind. Je nach
Marktlage kann auch zeitweise vollstdndig in Aktien- oder
Rentenfonds investiert werden. Dabei ist den Anlegern eine
breite Diversifikation durch die Anlage in Renten- und Aktien-
fonds renommierter internationaler Fondsgesellschaften so-
wie eine breite weltweite Facherung der Anlagen wichtig. Das
Anlageergebnis hangt stark von der Entwicklung der Aktien-
markte ab. Bei negativer Marktentwicklung sind auch Verluste
moglich.
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Gemischte Fonds:

Generali AktivMix Ertrag
WKN 415 630 — ISIN DE0004156302
Risikoklasse 2

Verwaltungsgesellschaft:
Generali Investments Europe S.p.A.

Der Fonds Generali AktivMix Ertrag strebt als Anlageziel eine
mittel- bis langfristig moglichst stetige Wertentwicklung sowie
unabhangig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in
jedem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung
Uber der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen. Hierzu legt
der Fonds hauptsachlich in Geldmarkttitel und festverzinsliche
Wertpapiere, in bdérsengehandelte Immobilienaktien (REITs)
aus dem Euro-Raum sowie erganzend in Aktien von Unter-
nehmen an, die Uberwiegend im Euro-Raum ansassig sind.
Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapie-
re liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und
europaischen Pfandbriefen. Je nach Marktsituation kann das
Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios aktiv veran-
dern. Der Fonds kann Derivatgeschaft tatigen, um Vermo-
genspositionen abzusichern oder in der Absicht, hdhere
Wertzuwachse zu erzielen. Dadurch erhéhte Chancen gehen
mit erhéhten Verlustrisiken einher. Dieser Fonds eignet sich
fur Anleger mit mittelfristigem Anlagehorizont.

Rentenfonds:

Generali Geldmarkt Euro
WKN 531 770 — ISIN DE0005317705
Risikoklasse 1

Verwaltungsgesellschaft:
Generali Investments Europe S.p.A.

Dieser Fonds investiert mindestens 85 % seines Wertes in
Geldmarktinstrumente erstklassiger Aussteller bzw. Schuld-
ner, Geldmarktfondsanteile sowie Bankguthaben. Als Anlage-
ziel strebt er dabei einen langfristig attraktiven Wertzuwachs
an. Der Fonds richtet sich an Anleger, die eine sicherheitsori-
entierte Anlage suchen und bietet die Méglichkeit, bei markt-
gerechter Verzinsung eine jederzeit verfligbare Liquiditatsre-
serve zu halten. Anleihen und Geldmarktinstrumente bieten
eine laufende Verzinsung, Kurschancen und geringe Wert-
schwankungen. Bei negativer Marktentwicklung sind auch
Verluste nicht ausgeschlossen. Die Gesellschaft darf fiir das
Sondervermdgen auch Schuldverschreibungen, Namens-
schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel
erwerben. Aktien durfen nicht fir das Sondervermdgen er-
worben werden.
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Fondsibersicht mit den Anlageschwerpunkten und der Wertentwicklung der Fonds in den letzten Jahren

Um lhnen einen Eindruck zu geben, mit welchen Chancen und Risiken die Entwicklung des Fondsguthabens lhrer Versicherung
verbunden ist, haben wir nachfolgend die Wertentwicklung der Fonds jeweils zum Jahresende dargestellt. Dabei haben wir die
letzten zehn Jahre bzw. die — grundsétzlich vollen — Jahre seit Auflage des Fonds beriicksichtigt. Fonds ohne Angaben zur
Wertentwicklung wurden erst vor einiger Zeit aufgelegt. Deshalb kdnnen wir hierzu noch keine Angaben zur Wertentwicklung
eines vollstandigen Kalenderjahres machen.

Die Wertentwicklung fir die einzelnen Jahre wurde nach der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investment-
Gesellschaften e. V. (BVI-Methode) errechnet. Sie beruht auf der Annahme eines einmalig angelegten Betrags ohne Bertick-
sichtigung eines Ausgabeaufschlags. Ertragsausschittungen werden zum Anteilwert am Ausschiittungstag wiederangelegt. Die
Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen fiir die Zukunft. Selbstverstandlich besteht das Risiko, dass
zukiinftig auch héhere Verluste entstehen konnen — aber auch die Chance auf bessere Ergebnisse. Hierbei ist zu berlicksichti-
gen, dass sich Wertverluste, aber auch Gewinne am Ende des Ansparvorganges starker auswirken als zu Beginn, da sie das
gesamte angesparte Fondsguthaben beeinflussen.

Alle wichtigen Fondsdaten und die aktuelle Wertentwicklung der fir Ihren Vertrag gewahlten Investmentfonds haben wir auf un-
serer Homepage www.amv.de fir Sie zusammengestellt.

Fonds / Fondskirzel | Anlageschwerpunkt Wertentwicklung in Prozent fir das Jahr
2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

Garantiefonds

DWS Funds Global |WK| Garantiefonds mit einer 90 %igen Garan- +43| +1,2| +0,1] +0,7
Protect 90 tie des hochsten bisher erreichten Anteil-

wertes
Dachfonds

Champions Select |[XA | Schwerpunkt auf Anlagen mit hohem und
Balance VC Anlagen mit weniger hohem Wertsteige-
rungspotenzial

Champions Select [XB | Schwerpunkt auf Anlagen mit hohem
Dynamic VC Wertsteigerungspotenzial

Deutsche Multi WP | Multi-Asset-Dachfonds, weltweit +14,0, -0,3| +6,3] -0,9
Opportunities LD

Generali Komfort AH | Euro-Wahrungsraum; ca. 50 % Renten-/ | -21,9|+ 16,5 +2,2| -6,8|+14,0|+11,6| +4,5| +55| +0,1 +54
Balance 50 % Aktienfonds mit Fokus auf den
Euro-Wahrungsraum

Generali Komfort AJ | Europa; ca. 100 % europaische Aktien- -453|+33,2|+16,4| -13,7|+18,5|+17,5| +4,3|+12,6| -1,9|+10,7
Dynamik Europa fonds mit einer Beimischung von

Themenfonds
Generali Komfort AK | global; ca. 100 % internationale Aktien- -42,8/+30,2(+17,2| -10,4|+ 11,9|+19,5|+15,9| +9,2| +4,1| +6,7
Dynamik Global fonds mit einer Beimischung von

Themenfonds

Generali Komfort Al | Euro-Wahrungsraum; ca. 30 % Renten-/ | - 31,0|+21,8| +3,4| -11,8|+18,2|+15,5| +3,3| +7,2| -0,6| +7,6
Wachstum 70 % Aktienfonds mit Fokus auf den
Euro-Wahrungsraum

Generali Smart AX | global, Anlage u. a. in gemischte Wertpa- +1,0
Funds pierfonds, Absolute-Return- oder Total-

Best Managers Return-Fonds

Conservative EX

Generali Smart AW/| globale Aktienmarkte mit Beimischung +6,0/+13,1/+10,4| +6,9| +7,2
Funds von Rentenfonds; ggf. auch auf Geld-

Best Selection EX markt, Immobilien oder Rohstoffe ausge-

richtete Fonds

Aktienfonds (TRC — Trend Risk Control)

DWS TRC WB | mindestens 85 % des Fondsvermdgens +254|+225 -20| +53| +6,3|+159
Deutschland in Anteilen des DWS Deutschland

DWS TRC WN | mindestens 85 % des Fondsvermdgens +72 +1,2| +4,6| +838
Global Growth in Anteilen des DWS Global Growth

DWS TRC WC | mindestens 85 % des Fondsvermdgens +6,4| -54| +6,9| +1,7| +4,0/+19,7
Top Asien in Anteilen des DWS Top Asien LC

DWS TRC WD | mindestens 85 % des Fondsvermoégens +2,1| +4,7/+10,7| +55| +5,7| -0,5
Top Dividende in Anteilen des DWS Top Dividende LD
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Fonds / Fondskiirzel

Anlageschwerpunkt

Wertentwicklung in Prozent fir das Jahr
2008| 2009| 2010| 2011] 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

Aktienfonds

Deutsche Invest | WL | Europaische Wirtschafts- und Wahrungs- | - 44,4(+ 30,8 + 14,3| - 18,1|+ 27,8|+ 26,7| +1,7({+14,9| -3,0|/+ 10,0

Top Euroland LD union

Deutsche Invest Il | WS| Aktien Europa dividendenorientiert +24,4) +5,7| +6,6| +29| +83

European Top

Dividend LD

DWS Akkumula LC |EL | Weltweite Aktienanlage, flexible -31,9|+28,1 +4,1-10,1|+11,2|+17,8/+20,9|+13,2| +54| +84
Rentenbeimischung

DWS Aktien Strate- |Gl | Aktien aus dem HDAX-Index -46,3|+31,2(+30,6| -17,5|+32,7(+ 37,8/ +59|+294| +0,6/+21,2

gie Deutschland LC

DWS Deutschland | WF| Deutsche Standardwerte (Blue Chips) -34,7|+ 33,8/ +25,6| - 16,4|+ 36,9+ 30,3| +4,2|+15,6| +7,5/+18,9

LC aus dem DAX-Index

DWS Emerging EZ | Aktien in Emerging Markets -569,9(+79,3|+228|-21,5|+12,1| -6,3|+10,6| -3,0/+12,6|+21,4

Markets Typ O ND

DWS European El | Mittlere europaische Unternehmen mit -58,9|+429(+241| -17,7|+27,4|+ 29,4+ 10,8|+21,9] +0,1|+ 19,0

Opportunities LD Schwerpunkt Deutschland

DWS Eurovesta EH | Europaische ,Blue Chips*, Orientierung -52,9(+42,7|+15,7| -19,3|+18,4|+21,5| +2,9|+13,4| -24|+ 11,1
am DOW JONES STOXX 50

DWS Global Growth | WI | Wachstumswerte, Beimischung flexibler | - 39,6|+ 33,7|+ 24,3| -5,6|+ 14,2|+ 154/ + 15,3| +8,0| +5,9|+ 10,6
Titel aus Schwellenlandern

DWS Global Value |ES | Aktienfonds fiir die globale -41,5/+33,8/+16,4| -7,9| +9,4(+253[+23,1| +94|+11,8| +3,3

LD substanzorientierte Anlage

DWS Investa LD EG | Deutsche Aktien ,Blue Chips* -44,0(+34,6|+17,3| -19,2|+32,1|+ 34,6 +2,6|/+18,1| +2,7|+ 14,6

DWS Osteuropa GH | Ausgewahlte Unternehmen Mittel- und -69,2|+87,3|+34,1| -23,6|+17,3| -5,3|-23,7| -10,9|+ 27,0 +6,2
Osteuropas, Russlands sowie der Turkei

DWS Top Asien LC | EF | ausgewahlte Aktien aus dem asiatisch- -444|1+48,8/+21,5| -16,9|+12,9| +3,8|+14,1| +7,2| +6,7|+22,0
pazifischen Raum

DWS Top Dividende | GJ | Aktien von Unternehmen mit hoher -35,5|+299|+16,4| +51| +7,5/+12,5|+17,7|+12,7| +7,3| +0,6

LD Marktkapitalisierung (,Blue Chips®)

DWS Top Europe ED | ausgewahlte europaische Unternehmen | - 45,1|+ 32,8| + 22,0| - 15,6|+ 23,2|+ 20,0| +6,3|+ 13,0 -1,5/+11.2

LD mit ,wertorientiertem Management*”

DWS Top World EE | ausgewahlte ,Qualitatstitel, die von glo- | - 38,3|+ 30,4+ 13,0 -6,4| +9,8/+16,7|+20,7[+ 10,0 +6,3| +9,2
balen Trends profitieren

DWS US Growth GA | GroRRe US-amerikanische Werte -39,6|+31,2[+232] -1,6/+11,1(+29,1/+27,4|+11,0] +9,5| +8,1

DWS Vermodgens- EK | Internationale Aktien, -31,4|+23,1| +8,8{-11,0{+11,1|+16,8/+19,9|+ 11,6] +58 +9,3

bildungsfonds | LD vorwiegend Standardwerte

Aktienfonds (Themenfonds)

Deutsche Invest | WV| Aktien von Emittenten aus dem globalen +31,9(+22,1| -11,3| +4,6| +9,0/+349| -6,0{+11,1f -0,3

Global Infra- Infrastruktursektor

structure LD

Deutsche Invest | WA | Aktien weltweit aussichtsreicher Unter- -30,3|+48,2|+51,4| -20,5| -12,4| -51,8| -2,8| -19,8/+61,0 -7,2

Gold and Precious nehmen mit Geschéftsfeld im Edelmetall-

Metals Equities LD sektor

DWS Global Natural | GL | Aktien, Wandel- und Optionsanleihen von | - 53,3|+ 78,5|+ 23,8| - 29,8| -0,5| -22,2| +5,4|-10,8/+21,9| +0,4

Resources Equity Unternehmen der Rohstoffbranche

Typ O

DWS Zukunfts- GZ | Aktien ausgewahlter Unternehmen der -44,5/+248|+11,3| -17,5|+11,4|+19,4] +1,6|+12,8| +1,4|+10,5

ressourcen Sektoren Wasser, Agrochemie und er-
neuerbare Energien
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Fonds / Fondskiirzel

Anlageschwerpunkt

Wertentwicklung in Prozent fir das Jahr

2008| 2009| 2010| 2011] 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017

Gemischte Fonds
DWS Balance GK | mindestens 35 % in verzinsliche Wertpa- | - 22,2|+ 14,6| +5,7| -51| +7,4| +7,8/+10,5| +3,3] +1,9| +43

piere, Rentenzertifikate, Rentenfonds;

bis zu 65 % in Aktien, Aktienfonds bzw.

Aktienzertifikate; bis zu 10 % in Zertifikate

auf Rohstoffe und Rohstoffindizes
DWS Defensiv WM| mindestens 65 % in verzinsliche Wertpa- +76| +14| +0,5| +2,2

piere, Rentenzertifikate, Rentenfonds;

bis zu 35 % in Aktien, Aktienfonds, Akti-

enzertifikate sowie Zertifikate auf Rohstof-

fe und Rohstoffindizes
DWS Sachwerte GU| Sachwerte +10,1f -6,1| +1,3| +23| +9,9| +2,8| +3,0/ +3,8
DWS Top Portfolio |WO| mindestens 60 % in Aktien, Aktienzertifi- | - 40,6|+ 27,6+ 13,2| +6,8|+ 17,0+ 14,1|+13,8| +53| +3,2| +5,8
Offensiv katen, Aktienfonds; bis zu 40 % in ver-

zinsliche Wertpapiere; bis zu 10 % in Zer-

tifikate auf Rohstoffe und Rohstoffindizes
DWS Vermogens- GR| je nach Marktlage 30 % bis 70 % in wert- | - 12,5| +9,2| +1,7| -3,9| +6,0| +7,2|{+10,2| +3,1] +1,7| +3,7
mandat-Balance stabile Anlageformen; bis zu 70 % in

chancenreiche und schwankungsintensi-

ve Anlageformen
DWS Vermdgens- |WR| mindestens 70 % in wertstabile Anlage- -5,00 +52| +1,3| +0,3| +51| +23| +16| -2,5| +14| +04
mandat-Defensiv formen; je nach Marktlage bis zu 30 % in

chancenreiche Anlageformen investiert
DWS Vermégens- |GS | mindestens 50 % in chancenreiche und -22,4/+18,1| +53| -7,8| +6,2|+11,6/+12,6| +53| +2,8 +45
mandat-Dynamik schwankungsintensivere Anlageformen
Generali AL | Anlage in den klassischen wertstabilen +1,1] +6,3| +1,9| -19| +36| +1,5| +1,9| +1,1] +0,3| +0,9
AktivMix Ertrag Anlagesegmenten Renten, Geldmarkt

und immobilienorientierte Wertpapiere
Rentenfonds
Deutsche Invest | GX| Fondsinvestitionen in Unternehmensan- +3,7/+17,5| -2,5| +3,3| -2,3|+11,8] +6,8
Emerging Markets leihen aus Schwellenlandern
Corporates LDH
Deutsche Invest | GW!| Euroland-Rentenfonds mit Fokus auf An- | +2,7| +5,5| +0,6| +1,9| +6,9| +3,4| +12| -0,3| +1,0| +04
ESG Euro Bonds leihen mit einer durchschnittlichen Lauf-
(Short) LD zeit von bis zu drei Jahren
Deutsche Invest | WQ| weltweit investierender Rentenfonds -1,01 +0,7| +0,7
Global Bonds LD
Deutsche Invest | WZ | Weltweit investierender Rentenfonds
Global Bonds High
Conviction RC
DWS Covered Bond |GM | Staatsanleihen und 6ffentliche Pfandbrie- | + 3,7 +4,8| -1,0| +1,5|+11,4| +3,3| +9,5| -0,2| +1,6/ +£0,0
Fund LD fe
DWS Euroland GN | Euro-Rentenwerte guter Bonitat -57(+13,7| +3,3| -1,1| +7,5| +2,9| +2,2| -06| +14| +0,8
Strategie (Renten)
LD
DWS Eurorenta EM | Marktbreiter europaischer Rentenfonds -46( +9,1| +26| +1,3] +9,3| -05/+11,8/ +1,8| +3,7| -0,2
DWS Inter-Renta LD | EO | Weltweite Anlage in Renten-Werten +2,6| +6,2[ +82 +9,0| +52| -16| +2,1] +19| +6,9| -14
DWS Vermogens- EN | Euro-Anleihen vorwiegend europaischer +29| +7,00 +1,5| +2,5|+134| +1,7|+11,9] +0,0| +3,5| +0,7
bildungsfonds R LD Emittenten
DWS Zinseinkom- WG| Auf Euro lautende oder gegen den Euro +49| +2,0| +2,5| -0,8] +1,5| +04
men abgesicherte verzinsliche Wertpapiere:

Staatsanleihen, Unternehmensanleihen

und Covered Bonds
Generali Geldmarkt | AM| Geldmarktinstrumente +09| +19| +04| +16| +2,0] +0,3| +0,0{ +0,0/ -0,2| -05
Euro
Absolute-Return-Fonds
DWS Concept WU| Aktien internationaler Aussteller, fest- +8,8 +1,1
Kaldemorgen SCR sowie variabel verzinsliche Wertpapiere

und Geldmarktinstrumente
Kurzlaufende Rentenfonds (Geldmarkt-/geldmarktnahe Fonds)
Deutsche Floating |GY | Variabel verzinsliche Anleihen sowie +42| +1,2( +05 +1,1 +14| +0,7| +0,5| -0,2| +0,7{ +0,3
Rate Notes LC Kurzlaufer und Termingelder
DWS Flexizins Plus | GP | Euro-Geldmarktinstrumente -0,5 -0,7 +0,6| +1,00 +0,6/ +0,8/ +0,6| +0,2| +2,2| -0,

-39-
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19. Welche Steuerregelungen gelten allgemein fir
Grundfahigkeits-Versicherungen?

Die nachstehenden Angaben Uber die Steuerregelungen gel-
ten insoweit, als das deutsche Steuerrecht Anwendung findet.
Letzteres setzt grundsatzlich voraus, dass der Versiche-
rungsnehmer seinen Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt
in Deutschland hat.

Bei den Ausfiihrungen handelt es sich lediglich um allge-
meine Angaben. Verbindliche Auskinfte Giber die steuerliche
Behandlung von Beitrdgen oder Versicherungsleistungen
dirfen lhnen aufler dem zusténdigen Finanzamt nur die im
Steuerberatungsgesetz bezeichneten Personen (insbeson-
dere Steuerberater) erteilen. Unsere Vermittler sind nicht be-
fugt, Sie steuerlich zu beraten. Fur die Richtigkeit und Voll-
standigkeit dieser Informationen sowie fir Angaben von
Vermittlern zu steuerlichen Fragen Ubernehmen wir keine
Haftung.

Die Ausfiihrungen entsprechen dem Stand Juni 2018 der
Steuergesetzgebung. Die Anwendung der Steuerregelungen
auf den jeweiligen Vertrag kann sich auch wahrend der Lauf-
zeit des Vertrags noch andern. Insbesondere kann sich aus
der Anderung von Gesetzen, Verordnungen und Verwal-
tungsanweisungen oder auch der Rechtsprechung wahrend
der weiteren Vertragslaufzeit sowie durch einvernehmliche
Vertragsanderungen eine abweichende steuerliche Behand-
lung ergeben.

A Einkommensteuer
(1) Grundfahigkeits-Versicherungen
Beitrdge zu Grundfahigkeits-Versicherungen werden in § 10

des Einkommensteuergesetzes (EStG) nicht als abzugsfahige
Sonderausgaben genannt.

-40 -

Renten aus Grundfahigkeits-Versicherungen sind als zeitlich
begrenzte Leibrenten mit dem Ertragsanteil aus § 55 EStDV
(Einkommensteuer-Durchfiihrungsverordnung) zu versteuern.
Nachfolgend sind fir einige mégliche Laufzeiten der Grundfa-
higkeitsrente die zugehdérigen Ertragsanteile beispielhaft an-
gegeben:

Laufzeit (inJahren) | 1 | 2 | 3|6 ]9 [12]15]18] 21
Ertragsanteil in%) [0 [ 1 [ 2| 7 [10[14[16] 1922

(2) Erhoéhungsversicherungen zu Grundféhigkeits-
Versicherungen nach dem Dynamikplan

PlanmaBige Erhéhungen nach dem Dynamikplan zu Grund-
fahigkeits-Versicherungen unterliegen den gleichen Steuerre-
gelungen wie die Grundversicherung.

B  Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer)

Anspriiche oder Leistungen aus Grundfahigkeits-Versiche-
rungen unterliegen der Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer),
wenn sie aufgrund einer Schenkung des Versicherungsneh-
mers oder bei dessen Tod als Erwerb von Todes wegen (z. B.
aufgrund eines Bezugsrechts oder als Teil des Nachlasses)
erworben werden.

Erhalt der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung,
ist sie weder erbschaft- noch schenkungsteuerpflichtig.

C  Versicherungsteuer

Nach unserer Einschatzung sind die Beitrdge zu der von uns
angebotenen Grundfahigkeits-Versicherung in Deutschland
nach §4 Nr.5 Versicherungsteuergesetz von der Versiche-
rungsteuer befreit.
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Ubersicht der sonstigen Kosten

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

neben den in den maligebenden Versicherungsbedingungen zu bestimmten vertraglichen Gestaltungs-
moglichkeiten explizit aufgefuhrten Kosten stellen wir lhnen in folgenden Fallen pauschal zusatzliche
Kosten gesondert in Rechnung, sofern dies in den Versicherungsbedingungen vorgesehen oder nach
gesetzlichen Vorschriften zulassig ist:

Mahnung bei Nichtzahlung von Folgebeitragen 4,00 €
Rucklaufer im Lastschriftverfahren (ab 2. Rucklaufer innerhalb von 6 Monaten) 6,40 €
Durchflihrung von Vertragsanderungen (z. B. Daueranderungen, Terminverschiebungen) 25,00 €
Bearbeitung von Abtretungen und Verpfandungen 8,00 €
Anschriftermittiung 0,00 €
Ausstellung eines Ersatz-Versicherungsscheins 4,00 €
Versicherungsnehmerwechsel 8,00 €
Wiederinkraftsetzung 4,00 €
Einrichtung und Abbrechen des Ablaufmanagements, Fonds-Einstiegsmanagements oder 6,00 €

Fonds-Ausstiegsmanagements

Erbringung einer Kapital-Versicherungsleistung in Goldbarren anstatt eines Geldbetrags
(nur mdglich, soweit die Wertentwicklung des Versicherungsvertrags vereinbarungsgemaf
an die Wertentwicklung von Gold gekoppelt war und eine Lieferung von Gold in den Ver-
tragsbedingungen als Option vorgesehen ist):

— Herstellungskosten der auszuliefernden Goldbarren

— je Goldbarren zu 1.000 g 18,90 €

— je Goldbarren zu 500 g 16,40 €

— je Goldbarren zu 250 g 13,80 €

— je Goldbarren zu 100 g 10,70 €

— je Goldbarren zu 50 g 9,50 €
— Verpackungs- und Versandkosten der Goldbarren an eine Anschrift in Deutschland

— bei einem Goldwert bis 25.000 € 66,65 €

Bei einem hoheren Goldwert erhdhen sich die Verpackungs- und Versandkosten ent-
sprechend der Anzahl der erforderlichen Teillieferungen. Bei einer Lieferung ins Aus-
land — sofern eine solche Gberhaupt moglich ist — fallen hdhere Versandkosten an. Bitte
fragen Sie uns bei Bedarf hierzu konkret an.

Die Hohe der Kosten kann sich wahrend der Laufzeit des Versicherungsvertrags dndern. Eine Ubersicht
Uber die jeweils aktuellen Kosten kdnnen Sie bei uns anfordern.
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Datenschutzhinweise

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie Uber die Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten durch die AachenMinchener Lebensversi-
cherung AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden
Rechte.

Verantwortlicher fiir die Datenverarbeitung

AachenMinchener Lebensversicherung AG
AachenMdunchener-Platz 1

52064 Aachen

Telefon: 0241 456-0

Fax: 0241 456-4510

E-Mail: service@amv.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter
der o.g. Adresse mit dem Zusatz Datenschutzbeauftragter oder per
E-Mail unter:

datenschutzbeauftragter@amv.de

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten |hre personenbezogenen Daten unter Beachtung
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesda-
tenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie
aller weiteren maRgeblichen Gesetze. Dariber hinaus hat sich unser
Unternehmen auf die ,Verhaltensregeln fir den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft*
(Code of Conduct Datenschutz) verpflichtet, die die oben genannten
Gesetze fiir die Versicherungswirtschaft prazisieren. Diese kdnnen Sie
im Internet unter https://www.amv.de/datenschutz abrufen.

Fordern Sie Informationen z. B. zu unserem Unternehmen oder zu
Produkten oder Leistungen unseres Unternehmens an, bendtigen wir
die von lhnen hierbei gemachten Angaben fiir die Bearbeitung lhres
Anliegens. Falls Sie eine Beratung wunschen, bendtigen wir lhre An-
gaben zur Weitergabe an unseren Vertriebspartner.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, bendtigen wir die
von lhnen hierbei gemachten Angaben fir den Abschluss des Ver-
trages und zur Einschatzung des von uns zu ibernehmenden Risikos.
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese
Daten zur Durchfiihrung des Vertragsverhaltnisses, z. B. zur Policie-
rung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Leistungsfall benétigen
wir etwa, um prifen zu kdnnen, ob ein Versicherungsfall eingetreten
und wie hoch der Schaden ist.

Die Bearbeitung lhres Anliegens bzw. der Abschluss und die
Durchfihrung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbei-
tung lhrer personenbezogenen Daten nicht méglich.

Daruber hinaus benétigen wir lhre personenbezogenen Daten zur Er-
stellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. fir die Ent-
wicklung neuer Tarife oder zur Erfullung aufsichtsrechtlicher Vorgaben.

Rechtsgrundlage fir diese Verarbeitungen personenbezogener Daten
fur vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.
Soweit dafiir besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B.
lhre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungs-
vertrages) erforderlich sind, holen wir lhre Einwilligung nach Art. 9
Abs. 2 a)i. V.m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen
Datenkategorien, geschieht dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j)
DSGVOIi. V. m. § 27 BDSG. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden. Dies gilt auch fiir den Widerruf von Einwilligungs-
erklarungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der DSGVO, also vor
dem 25.05.2018, uns gegenuber erteilt worden sind.

lhre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein:

— zur Gewabhrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

— zur Werbung fiir unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie flr
Markt- und Meinungsumfragen,
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— zur Verhinderung und Aufklarung von Straftaten; insbesondere
nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf
Versicherungsmissbrauch hindeuten kénnen.

Dariiber hinaus verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten zur
Erflllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage fir die Verarbei-
tung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen
i. V.m. Art. 6 Abs. 1 ¢c) DSGVO.

Sollten wir lhre personenbezogenen Daten fiir einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen darlber zuvor informieren.

Kategorien von Empféangern der personenbezogenen Daten

Ruckversicherer:

Von uns Ubernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Ruckversicherer). Dafiir kann es erforderlich sein,
Ihre Vertrags- und ggf. Leistungsfalldaten an einen Ruickversicherer zu
Ubermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild Uber das Risiko oder
den Versicherungsfall machen kann. Dariiber hinaus ist es mdglich,
dass der Riickversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner be-
sonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungspriifung sowie bei
der Bewertung von Verfahrensablaufen unterstiitzt. Wir Gbermitteln
Ihre Daten an den Rickversicherer nur soweit dies fiir die Erflllung
unseres Versicherungsvertrages mit lhnen erforderlich ist bzw. im zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.
Nahere Informationen kénnen Sie von unseren Riickversicherern

— Generali Deutschland AG, Adenauerring 7, 81737 Miinchen
— General Reinsurance AG, Theodor-Heuss-Ring 11, 50668 Koéln

— Minchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft
in Minchen, KéniginstraRe 107, 80802 Miinchen

— Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland, Arabella-
stralRe 30, 81925 Miinchen

erhalten.

Vermittler/Vermogensberater:

Soweit sich im Rahmen der Bearbeitung Ihres Anliegens die Notwen-
digkeit zur Einbeziehung eines Vermittlers/\Vermdgensberaters ergibt,
verarbeitet Ihr Vermittler/Vermogensberater die zum Abschluss und
zur Durchfiihrung des Vertrages benétigten Antrags- und Vertrags-
daten. Gleiches gilt, wenn Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsver-
trage von einem Vermittler/Vermogensberater betreut werden. Auch
Ubermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden
Vermittler/Vermdgensberater, soweit diese die Informationen zu Ihrer
Betreuung und Beratung in lhren Versicherungs- und Finanzdienst-
leistungsangelegenheiten bendétigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unterneh-
mensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben fiir
die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. So-
weit ein Versicherungsvertrag zwischen lhnen und einem oder
mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, kdnnen lhre Da-
ten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, fir den
telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbei-
tung, fur In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung
zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden.
In unserer Dienstleisterliste auf der CD bzw. in den Unterlagen,
die Sie vor Antragstellung erhalten haben, sowie in der jeweils
aktuellen Version im Internet unter https://www.amv.de/datenschutz
finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverar-
beitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfullung unserer vertraglichen und gesetz-
lichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der
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von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen
nicht nur voriibergehende Geschaftsbeziehungen bestehen, knnen
Sie der Ubersicht auf der CD bzw. in den Unterlagen, die Sie vor
Antragstellung erhalten haben, sowie in der jeweils aktuellen Version
auf unserer Internetseite unter https://www.amv.de/datenschutz
entnehmen.

Weitere Empfanger:

Darliber hinaus kdnnen wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere
Empfanger Gbermitteln, wie etwa an Behdrden zur Erfiillung gesetz-
licher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungstrager, Finanzbe-
hérden oder Strafverfolgungsbehorden).

Dauer der Datenspeicherung

Wir 16schen lhre personenbezogenen Daten sobald sie fiir die oben
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten fir die Zeit aufbewahrt
werden, in der Anspriiche gegen unser Unternehmen geltend gemacht
werden kénnen (gesetzliche Verjahrungsfrist von drei oder bis zu dreiRig
Jahren). Zudem speichern wir lhre personenbezogenen Daten, soweit
wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und
Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Han-
delsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwéaschegesetz.
Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Betroffenenrechte

Sie kénnen unter der o. g. Adresse Auskunft Uber die zu lhrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Dariiber hinaus kénnen Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Léschung lhrer
Daten verlangen. lhnen kann weiterhin ein Recht auf Einschrankung
der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von
lhnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gangigen und
maschinenlesbaren Format zustehen.
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Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer personenbezo-
genen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interes-
sen, kdnnen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich
aus lhrer besonderen Situation Griinde ergeben, die gegen die
Datenverarbeitung sprechen.

Beschwerderecht

Sie haben die Mdglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehdrde zu wenden. Die fir uns zustandige Datenschutzauf-
sichtsbehérde ist:

Landesbeauftragte fir Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Dusseldorf

Datenaustausch mit Ihrem fritheren Versicherer

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. bei
Eintritt des Versicherungsfalls ggf. zu tUberprifen und bei Bedarf zu er-
ganzen, kénnen wir im dafir erforderlichen Umfang personenbezogene
Daten mit dem von Ihnen benannten friiheren Versicherer austauschen.

Datenubermittlung in ein Drittland

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister auRerhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums (EWR) ubermitteln, dann tun wir dies
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes
Datenschutzniveau bestatigt wurde oder andere angemessene Daten-
schutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutz-
vorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.
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Verhaltensregeln fur den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die
deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)

I. EINLEITUNG

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. Thm gehdéren Uber 450 Mitgliedsunternehmen an.
Diese bieten als Risikotrager Risikoschutz und Unterstitzung sowohl
fur private Haushalte als auch fiir Industrie, Gewerbe und 6ffentliche
Einrichtungen. Der Verband setzt sich fiur alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und fiir ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erflllung ihrer
Aufgaben ermdglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in
grolem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschatzen, die
Leistungspflicht zu prifen und Versicherungsmissbrauch im Interesse
der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen kénnen
dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Da-
tenverarbeitung erfllen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz
der Privatsphare sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind fur
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der
Versicherten zu gewabhrleisten. Alle Regelungen mussen nicht nur im
Einklang mit den Bestimmungen der Europaischen Datenschutzricht-
linie, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und aller bereichs-
spezifischen Vorschriften Uber den Datenschutz stehen, sondern die
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten
sich darlber hinaus, den Grundsatzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenvermeidung und -spar-
samkeit in besonderer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunter-
nehmen die folgenden Verhaltensregeln fir den Umgang mit den
personenbezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen
fur die Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards
und férdern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen.
Die fur die Mitgliedsunternehmen zustandigen Aufsichtsbehdrden
haben den Verhaltensregeln zugestimmt. Daraufhin sind sie dem Ber-
liner Beauftragten fiir Datenschutz und Informationsfreiheit als fur den
GDV zustandige Aufsichtsbehérde nach § 38 a Bundesdatenschutz-
gesetz unterbreitet und von ihm als mit dem geltenden Datenschutz-
recht vereinbar erklart worden. Die Mitgliedsunternehmen des GDV,
die diesen Verhaltensregeln geman Artikel 30 beitreten, verpflichten
sich damit zu deren Einhaltung.

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Unter-
nehmen die Gewahr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und
Dienstleistungen berticksichtigt werden. Der GDV versichert seine
Unterstltzung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen
weisen ihre Fiihrungskréfte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte
werden Uber die Verhaltensregeln informiert.

Darliber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zuséatzliche Einwilli-
gungen mdglichst entbehrlich gemacht werden. Grundsatzlich sind
solche nur noch flr die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten
personenbezogener Daten — wie Gesundheitsdaten — sowie fir die
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung
oder der Markt- und Meinungsforschung erforderlich. Fir die Verar-
beitung von besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten
— wie Gesundheitsdaten — hat der GDV gemeinsam mit den zustan-
digen Aufsichtsbehdrden Mustererklarungen mit Hinweisen zu deren
Verwendung erarbeitet. Die beigetretenen Unternehmen sind von den
Datenschutzbehorden aufgefordert — angepasst an ihre Geschafts-
ablaufe —, Einwilligungstexte zu verwenden, die der Musterklausel
entsprechen.
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Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergénzen die
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes fiir die Versicherungs-
branche. Als Spezialregelungen flr die beigetretenen Mitgliedsunter-
nehmen des GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personen-
bezogener Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit
der Begriindung, Durchflihrung, Beendigung oder Akquise von Ver-
sicherungsvertragen sowie zur Erfillung gesetzlicher Verpflichtungen
vornehmen.

Da die Verhaltensregeln geeignet sein missen, die Datenverarbeitung
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie moglichst allge-
meinglltig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz-
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Dartiber
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. fir besonders sensible Daten
wie Gesundheitsdaten oder flr die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche
besonders datenschutzfreundlichen Regelungen getroffen oder be-
stehen mit den zustéandigen Aufsichtsbehdrden spezielle Vereinba-
rungen oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfah-
rensweisen, behalten diese selbstverstandlich auch nach dem Beitritt
zu diesen Verhaltensregeln ihre Gliltigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberihrt bleiben die Vorschriften
zu Rechten und Pflichten von Beschéftigten der Versicherungswirt-
schaft.

Il. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Fir die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes. Darliber hinaus sind:

Unternehmen:

die diesen Verhaltensregeln beigetretenen Mitgliedsunternehmen des
GDV, soweit sie das Versicherungsgeschaft als Erstversicherer be-
treiben,

Versicherungsverhaltnis:
Versicherungsvertrag einschlieRlich der damit im Zusammenhang ste-
henden rechtsgeschéftsahnlichen Schuldverhaltnisse,

Betroffene:

Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschaft
verarbeitet werden,

Versicherte:
= Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-
nehmens,

= versicherte Personen einschlielich der Teilnehmer an Gruppenver-
sicherungen,

Antragsteller:

Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhangig davon,
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen:

auBerhalb des Versicherungsverhaltnisses stehende Betroffene, wie Ge-
schadigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten das Unterneh-
men im Zusammenhang mit der Begriindung, Durchfiihrung oder Been-
digung eines Versicherungsverhaltnisses erhebt, verarbeitet und nutzt,

Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten Uber die Betroffenen,

Datenverarbeitung:
Speichern, Verandern, Ubermitteln, Sperren und Léschen personen-
bezogener Daten,
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Datennutzung:
jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um
Verarbeitung handelt,

Automatisierte Verarbeitung:
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten un-
ter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Stammdaten:

die allgemeinen Kundendaten der Versicherten: Name, Adresse, Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Versicherungsnummer(n)
und vergleichbare Identifikationsdaten sowie Kontoverbindung,
Telekommunikationsdaten, Werbesperren, Werbeeinwilligung und
Sperren fir Markt- und Meinungsforschung,

Dienstleister:
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben fiir das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragnehmer:
andere Unternehmen oder Personen, die weisungsgebunden im Auf-
trag des Unternehmens personenbezogene Daten erheben, verarbei-
ten oder nutzen,

Vermittler:

selbststandig handelnde natirliche Personen (Handelsvertreter) und
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter oder -makler im
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungs-
vertrage vermitteln oder abschlieRen.

1l. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Art. 1 Geltungsbereich

(1) Die Verhaltensregeln gelten fiir die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Ver-
sicherungsgeschaft durch die Unternehmen. Dazu gehort neben dem
Versicherungsverhaltnis die Erflllung gesetzlicher Anspriiche, auch
wenn ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder
nicht mehr besteht.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschrif-
ten des Bundesdatenschutzgesetzes.

Art. 2 Grundsatz

(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener
Daten erfolgt grundsatzlich nur, soweit dies zur Begriindung, Durch-
fihrung oder Beendigung eines Versicherungsverhaltnisses erforder-
lich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines Antrags, zur Beurteilung
des zu versichernden Risikos, zur Erfiillung der Beratungspflichten
nach § 6 VVG, zur Prifung einer Leistungspflicht und zur internen
Priifung des fristgerechten Forderungsausgleichs. Sie erfolgt auch
zur Missbrauchsbekampfung oder zur Erflllung gesetzlicher Ver-
pflichtungen oder zu Zwecken der Werbung sowie der Markt- und
Meinungsforschung.

(2) Die personenbezogenen Daten werden grundsatzlich im Rahmen
der den Betroffenen bekannten Zweckbestimmung verarbeitet oder
genutzt. Eine Anderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung er-
folgt nur, wenn sie rechtlich zuléssig ist und die Betroffenen darliber
informiert wurden oder wenn die Betroffenen eingewilligt haben.

Art. 3 Grundséatze zur Qualitat der Datenerhebung, -verarbeitung
und -nutzung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen Daten
in rechtmaRiger und den schutzwirdigen Interessen der Betroffenen
entsprechender Weise zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.

(2) Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung richtet sich an
dem Ziel der Datenvermeidung und Datensparsamkeit aus, insbeson-
dere werden die Moglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudony-
misierung genutzt, soweit dies mdglich ist, und der Aufwand nicht
unverhaltnismaRig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei ist
die Anonymisierung der Pseudonymisierung vorzuziehen.

(3) Die verantwortliche Stelle tragt dafiir Sorge, dass die vorhandenen
personenbezogenen Daten richtig und auf dem aktuellen Stand ge-
speichert sind. Es werden angemessene MalRnahmen dafir getroffen,
dass nicht zutreffende oder unvollstandige Daten berichtigt, geléscht
oder gesperrt werden.

(4) Die MaRnahmen nach Absatz 3 Satz 2 werden dokumentiert.
Grundséatze hierfir werden in das Datenschutzkonzept der Unterneh-
men aufgenommen (Artikel 4 Absatz 2).
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Art. 4 Grundséatze der Datensicherheit

(1) Zur Gewahrleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen
technisch-organisatorischen MaRnahmen entsprechend dem Stand
der Technik getroffen. Dabei sind MalRnahmen zu treffen, die geeignet
sind zu gewahrleisten, dass

1.  nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen
kénnen (Vertraulichkeit),

2. personenbezogene Daten wahrend der Verarbeitung unversehrt,
vollstandig und aktuell bleiben (Integritat),

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfligung stehen und
ordnungsgemaf verarbeitet werden kdnnen (Verflgbarkeit),

4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet
werden koénnen (Authentizitat),

5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen
Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revisionsfahigkeit),

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten vollsténdig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, dass
sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden kénnen (Transparenz).

Das sind insbesondere die in der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG enthal-
tenen MaRnahmen.

(2) Die in den Unternehmen veranlassten MafRnahmen werden in ein
umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz- und

-sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird.

Art. 5 Einwilligung

(1) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten, insbesondere Daten Uber die Gesundheit, auf eine Ein-
willigung sowie — soweit erforderlich — auf eine Schweigepflichtentbin-
dungserklarung der Betroffenen gestitzt wird, stellt das Unternehmen
sicher, dass diese auf der freien Entscheidung der Betroffenen beruht,
wirksam und nicht widerrufen ist.

(2) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten von Minderjahrigen auf eine Einwilligung sowie — soweit
erforderlich — auf eine Schweigepflichtentbindungserklarung gestitzt
wird, werden diese Erklarungen von dem gesetzlichen Vertreter ein-
geholt. Frihestens mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden
diese Erklarungen bei entsprechender Einsichtsfahigkeit des Minder-
jahrigen von diesem selbst eingeholt.

(3) Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung kdnnen jeder-
zeit mit Wirkung flr die Zukunft widerrufen werden. Ist die Einwilligung
zur Durchfiihrung des Vertrages oder der Schadensabwicklung erfor-
derlich, ist ein Widerruf nach den Grundsatzen von Treu und Glauben
ausgeschlossen oder fiihrt dazu, dass die Leistung nicht erbracht
werden kann. Diese Beschrankung der Widerrufsmaglichkeit gilt nicht
fur mindlich erteilte Einwilligungen.

(4) Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einholende
Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die Betroffenen zuvor
Uber die verantwortliche(n) Stelle(n), den Umfang, die Form und den
Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung sowie die
Mdoglichkeit der Verweigerung und die Widerruflichkeit der Einwilli-
gung und deren Folgen informiert sind.

(5) Grundsatzlich wird die Einwilligung in Schriftform gemaR § 126 des
Birgerlichen Gesetzbuches eingeholt. Soll die Einwilligung zusam-
men mit anderen Erklarungen erteilt werden, wird sie so hervorgeho-
ben, dass sie ins Auge fallt. Im Falle besonderer Umstéande, z. B. in
Eilsituationen oder wenn der Kommunikationswunsch von den Betrof-
fenen ausgegangen ist, und wenn die Einholung einer Einwilligung auf
diesem Wege im besonderen Interesse der Betroffenen liegt, kann die
Einwilligung auch in anderer Form als der Schriftform, z. B. in Textform
oder mindlich erteilt werden.

(6) Wird die Einwilligung miindlich eingeholt, ist dies zu dokumentieren
und den Betroffenen mit der nachsten Mitteilung schriftlich oder in
Textform, wenn dies dem Vertrag oder der Anfrage des Betroffenen
entspricht, zu bestatigen. Wird die Bestatigung in Textform erteilt,
muss der Inhalt der Bestatigung unverandert reproduzierbar in den
Herrschaftsbereich des Betroffenen gelangt sein.

(7) Eine Einwilligung kann elektronisch erteilt werden, wenn der Erkla-
rungsinhalt schriftlich oder entsprechend Absatz 6 Satz 2 in Textform
bestatigt wird. Bei elektronischen Einwilligungen zum Zwecke der
Werbung kann die Bestatigung entfallen, wenn die Einwilligung pro-
tokolliert wird, die Betroffenen ihren Inhalt jederzeit abrufen kénnen
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und die Einwilligung jederzeit mit Wirkung fur die Zukunft widerrufen
werden kann. Bei sonstigen elektronischen Einwilligungen, insbeson-
dere zum Zwecke eines Vertragsabschlusses, kann die Bestatigung
entfallen, wenn die Abgabe der Erklarung protokolliert wird und der
Inhalt vor der Abgabe der Erklarung zum Vertragsschluss unverandert
reproduzierbar in den Herrschaftsbereich der Betroffenen gelangt ist,
zum Beispiel durch einen Download, und die Betroffenen unmittelbar
danach den Erhalt und die Lesbarkeit, etwa durch Anklicken eines
Feldes, versichert haben.

(8) Die Bestatigung der Einwilligung zu Werbezwecken in miindlicher
oder in elektronischer Form erfolgt spatestens mit der nachsten Mit-
teilung. Sonstige mundlich oder elektronisch erteilte Einwilligungen
werden zeitnah bestatigt.

Art. 6 Besondere Arten personenbezogener Daten

(1) Besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes (insbesondere Angaben Uber die Gesundheit)
werden grundsatzlich mit Einwilligung der Betroffenen nach Artikel 5
und - soweit erforderlich — aufgrund einer Schweigepflichtentbindung
erhoben, verarbeitet oder genutzt. In diesem Fall muss sich die Ein-
willigung ausdriicklich auf diese Daten beziehen.

(2) Darliber hinaus werden besondere Arten personenbezogener Daten
auf gesetzlicher Grundlage erhoben, verarbeitet oder genutzt. Dies ist
insbesondere dann zuldssig, wenn es zur Gesundheitsvorsorge bzw.
-versorgung im Rahmen der Aufgabenerfiillung der privaten Kranken-
versicherungsunternehmen erforderlich ist oder wenn es zur Geltend-
machung, Auslibung oder Verteidigung rechtlicher Anspriiche — auch
im Rahmen eines Rechtsstreits — erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwiirdige Interesse des Betroffenen
am Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Uberwiegt.

IV. DATENERHEBUNG

Art. 7 Datenerhebung bei den Betroffenen, Informationspflichten
und -rechte und Erhebung von Daten weiterer Personen

(1) Personenbezogene Daten werden grundsatzlich bei den Betrof-
fenen unter Berlicksichtigung von §§ 19, 31 VVG selbst erhoben.

(2) Die Unternehmen stellen sicher, dass die Betroffenen Uber die
Identitédt der verantwortlichen Stelle (Name, Sitz), die Zwecke der
Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung und die Kategorien von
Empfangern unterrichtet werden. Diese Informationen werden vor
oder spatestens bei der Erhebung gegeben, es sei denn, die Betrof-
fenen haben bereits auf andere Weise Kenntnis von ihnen erlangt.

(3) Die Betroffenen werden auf ihre in Abschnitt VIII festgelegten
Rechte hingewiesen.

(4) Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden nur erhoben, wenn dies zur Begriindung, Durch-
fuhrung oder Beendigung des Versicherungsverhaltnisses erforderlich
ist und keine Anhaltspunkte fir eine Beeintrachtigung Uberwiegender
schutzwirdiger Interessen dieser Personen bestehen.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen

(1) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 werden Daten nur dann ohne
Mitwirkung der Betroffenen erhoben, wenn dies zur Begriindung,
Durchfiihrung oder Beendigung des Versicherungsverhaltnisses
erforderlich ist oder die Erhebung bei den Betroffenen einen unver-
haltnismaRigen Aufwand erfordern wiirde und keine Anhaltspunkte
fur eine Beeintrachtigung Uberwiegender schutzwirdiger Interessen
der Betroffenen bestehen, insbesondere wenn der Versicherungs-
nehmer bei Gruppenversicherungen zulassigerweise die Daten der
versicherten Personen oder bei Lebensversicherungen die Daten der
Bezugsberechtigten angibt.

(2) Die Erhebung von Gesundheitsdaten bei Dritten erfolgt — soweit
erforderlich — mit wirksamer Schweigepflichtentbindungserklarung
der Betroffenen und nach Mallgabe des § 213 VVG.

(3) Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mitwirkung
der Betroffenen erhebt, stellt sicher, dass die Betroffenen anlasslich
der ersten Speicherung Uber diese, die Art der Daten, die Zweck-
bestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Iden-
titat der verantwortlichen Stelle informiert werden. Die Information
unterbleibt, soweit die Betroffenen auf andere Weise von der Speiche-
rung Kenntnis erlangt haben, wenn fir eigene Zwecke gespeicherte
Daten aus allgemein zugénglichen Quellen entnommen sind und eine
Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Falle unverhalt-
nismaRig ist oder wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder
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ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des Uberwiegenden rechtli-
chen Interesses eines Dritten, geheim gehalten werden mussen.

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Art. 9 Gemeinsame Verarbeitung von Daten innerhalb der Unter-
nehmensgruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsunternehmen angehdrt, kénnen die Stamm-
daten von Antragstellern und Versicherten sowie Angaben Uber die
Art der bestehenden Vertrdge zur zentralisierten Bearbeitung von
bestimmten Verfahrensabschnitten im Geschéftsablauf (z. B. Telefo-
nate, Post, Inkasso) in einem von Mitgliedern der Gruppe gemeinsam
nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren erhoben, verarbeitet oder
genutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und
organisatorischen Malnahmen den datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen entsprechen und die Einhaltung dieser Verhaltensregeln
(insbesondere der Artikel 21 und 22) durch die fir das gemeinsame
Verfahren verantwortliche Stelle gewahrleistet ist.

(2) Stammdaten weiterer Personen werden in gemeinsam nutzbaren
Datenverarbeitungsverfahren nur erhoben, verarbeitet und genutzt,
soweit dies fur den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Dies ist technisch
und organisatorisch zu gewahrleisten.

(3) Abweichend von Absatz 1 kdnnen die Versicherungsunternehmen
der Gruppe auch weitere Daten aus Antrédgen und Vertragen anderer
Unternehmen der Gruppe verwenden. Dies setzt voraus, dass dies
zum Zweck der Beurteilung des konkreten Risikos eines neuen Ver-
trages vor dessen Abschluss erforderlich ist. Die Betroffenen missen
auf das Vorhandensein von Daten in einem anderen Unternehmen der
Gruppe hingewiesen haben oder erkennbar vom Vorhandensein ihrer
Daten in einem anderen Unternehmen der Gruppe ausgegangen sein
sowie in den Datenabruf eingewilligt haben.

(4) Erfolgt eine gemeinsame Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
von Daten gemaf Absatz 1, werden die Versicherten darliber bei Ver-
tragsabschluss oder bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in
Textform informiert.

(5) Das Unternehmen halt eine aktuelle Liste aller Unternehmen der
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(6) Nimmt ein Unternehmen fiir ein anderes Mitglied der Gruppe
Datenerhebungen, -verarbeitungen oder -nutzungen vor, richtet sich
dies nach Artikel 21 oder 22 dieser Verhaltensrichtlinie.

Art. 10 Tarifkalkulation und Pramienberechnung

(1) Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von Statistiken
und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathematischer
Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versicherungs-
fallen sowie deren Schadenhdhe und entwickelt auf dieser Grundlage
Tarife. Dazu werten Unternehmen Daten aus Versicherungsverhaltnis-
sen ausschlieBlich in anonymisierter oder — soweit dies fir die vorge-
nannten Zwecke nicht ausreichend ist — pseudonymisierter Form aus.

(2) Eine Ubermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft, den Verband der privaten Kranken-
versicherung e.V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
menstubergreifender Statistiken oder zur Tarifkalkulation erfolgt nur in
anonymisierter oder — soweit erforderlich — pseudonymisierter Form.
Der Ruckschluss auf die Betroffenen ist auszuschlieRen.

(3) Zur Ermittlung der risikogerechten Pramie werden diese Tarife auf
die individuelle Situation des Antragstellers angewandt. Dariber hi-
naus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des Antragstellers
durch spezialisierte Risikopriifer, z. B. Arzte, in die Pramienermittlung
einflieBen. Hierzu werden auch personenbezogene Daten verwendet,
die im Rahmen dieser Verhaltensrichtlinie erhoben worden sind.

Art. 11 Scoring

Flr das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere
§ 28b BDSG.

Art. 12 Bonitatsdaten

Fir die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitatsdaten
gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Entscheidungen, die fir die Betroffenen eine negative recht-
liche oder wirtschaftliche Folge nach sich ziehen oder sie erheblich
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beeintrachtigen, werden grundsatzlich nicht ausschlieBlich auf eine
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestutzt, die
der Bewertung einzelner Personlichkeitsmerkmale dienen. Dies wird
organisatorisch sicher gestellt. Die Informationstechnik wird grund-
satzlich nur als Hilfsmittel fir eine Entscheidung herangezogen, ohne
dabei deren einzige Grundlage zu bilden. Dies gilt nicht, wenn einem
Begehren der Betroffenen in vollem Umfang stattgegeben wird.

(2) Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der Betroffenen
getroffen werden, wird dies den Betroffenen von der verantwortlichen
Stelle unter Hinweis auf das Auskunftsrecht mitgeteilt. Auf Verlangen
werden den Betroffenen auch der logische Aufbau der automatisier-
ten Verarbeitung sowie die wesentlichen Griinde dieser Entschei-
dung mitgeteilt und erlautert, um ihnen die Geltendmachung ihres
Standpunktes zu ermdglichen. Die Information Uber den logischen
Aufbau umfasst die verwendeten Datenarten sowie ihre Bedeutung
fur die automatisierte Entscheidung. Die Entscheidung wird auf dieser
Grundlage in einem nicht ausschlieRlich automatisierten Verfahren
erneut gepruft.

(3) Der Einsatz automatisierter Entscheidungshilfen wird dokumentiert.
Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)*

(1) Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft — mit
Ausnahme der privaten Krankenversicherer — nutzen ein Hinweis- und
Informationssystem (HIS) zur Unterstiitzung der Risikobeurteilung im
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklarung bei der Leistungsprifung
sowie bei der Bekdmpfung von Versicherungsmissbrauch. Der Be-
trieb und die Nutzung des HIS erfolgen nach den Regelungen des
Bundesdatenschutzgesetzes zur geschaftsmaligen Datenerhebung
und -speicherung zum Zweck der Ubermittlung (Auskuntftei).

(2) Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben. In
allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools ge-
trennt verarbeitet: in einem Datenpool fir die Abfrage zur Risikopri-
fung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool fir die Abfrage zur
Leistungsprifung (L-Pool). Die Unternehmen richten die Zugriffsbe-
rechtigungen fiir ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und Auf-
gaben getrennt ein.

(3) Die Unternehmen melden bei Vorliegen festgelegter Einmeldekrite-
rien Daten zu Personen, Fahrzeugen oder Immobilien an den Betreiber
des HIS, wenn ein erhéhtes Risiko vorliegt oder eine Auffalligkeit, die
auf Versicherungsmissbrauch hindeuten kdnnte. Vor einer Einmel-
dung von Daten zu Personen erfolgt eine Abwagung der Interessen
der Unternehmen und des Betroffenen. Bei Vorliegen der festgelegten
Meldekriterien ist regelméaRig von einem tberwiegenden berechtigten
Interesse des Unternehmens an der Einmeldung auszugehen. Beson-
dere Arten personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten,
werden nicht an das HIS gemeldet.

(4) Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits bei
Vertragsabschluss in allgemeiner Form lber das HIS unter Angabe
der verantwortlichen Stelle mit deren Kontaktdaten. Sie benachrich-
tigen anlasslich der Einmeldung die Betroffenen ber die Art der ge-
meldeten Daten, den Zweck der Meldung, den Datenempfanger und
den maoglichen Abruf der Daten.

(5) Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. Der Datenabruf ist nicht die
alleinige Grundlage fir eine Entscheidung im Einzelfall. Die Informa-
tionen werden lediglich als Hinweis dafiir gewertet, dass der Sach-
verhalt einer nadheren Prifung bedarf. Alle Datenabrufe erfolgen
im automatisierten Abrufverfahren und werden protokolliert fir
Revisionszwecke und den Zweck, stichprobenartig deren Berechti-
gung priifen zu kénnen.

(6) Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklarung erforderlich, kénnen
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem
abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu
der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwirdiges In-
teresse am Ausschluss der Ubermittlung hat. Der Datenaustausch
wird dokumentiert. Soweit der Datenaustausch nicht geman Artikel 15
erfolgt, werden die Betroffenen Uber den Datenaustausch informiert.
Eine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklarung des
Sachverhalts dadurch gefahrdet wiirde oder wenn die Betroffenen
auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) Die im HIS gespeicherten Daten werden spatestens am Ende des
4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung fir die Einmeldung
geldscht. Zu einer Verlangerung der Speicherdauer auf maximal
10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der reguldren Speicherzeit
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gemal Satz 1. Daten zu Antragen, bei denen kein Vertrag zustande
gekommen ist, werden im HIS spatestens am Ende des 3. Jahres nach
dem Jahr der Antragstellung geldscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklarung von Widersprichlichkeiten

(1) Ergeben sich bei oder nach Vertragsschluss fir den Versicherer
konkrete Anhaltspunkte dafirr, dass bei der Antragstellung oder bei
Aktualisierungen von Antragsdaten wahrend des Versicherungsver-
héltnisses unrichtige oder unvollstandige Angaben gemacht wurden
und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde oder dass falsche
oder unvollstandige Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines
entstandenen Schadens gemacht wurden, nimmt das Unternehmen
erganzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen vor,
soweit dies zur Aufklarung der Widerspruchlichkeiten erforderlich ist.

(2) Erganzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen
zur Uberpriifung der Angaben zur Risikobeurteilung bei Antragstellung
erfolgen nur innerhalb von funf Jahren, bei Krankenversicherungen in-
nerhalb von drei Jahren nach Vertragsschluss. Diese Frist kann sich
verlangern, wenn die Anhaltspunkte fiir eine Anzeigepflichtverletzung
dem Unternehmen erst nach Ablauf der Frist durch Prifung eines in
diesem Zeitraum aufgetretenen Schadens bekannt werden. Bestehen
konkrete Anhaltspunkte dafir, dass der Versicherungsnehmer bei der
Antragstellung vorsatzlich oder arglistig unrichtige oder unvollstandige
Angaben gemacht hat, verlangert sich dieser Zeitraum auf 10 Jahre.

(3) Ist die ergénzende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von be-
sonderen Arten personenbezogener Daten, insbesondere von Daten
Uber die Gesundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die Be-
troffenen entsprechend ihrer Erklarung im Versicherungsantrag vor
einer Datenerhebung nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und auf ihr
Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den Betroffenen wird zuvor
eine eigenstandige Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungs-
erklarung eingeholt.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern

(1) Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder
leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Absatz 1
vorgenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben
erforderlich sind:

1. bei der Risikoeinschatzung zur Uberpriifung von Schadenfrei-
heitsrabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der
Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung,

2. zur Ubertragung von Anspriichen auf Altersvorsorge bei Anbieter-
oder Arbeitgeberwechsel,

3. zur Ubertragung von Altersriickstellungen in der Krankenversi-
cherung auf den neuen Versicherer,

4. zur Erganzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller
oder Versicherten.

In den Féllen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum
Zweck der Risikoprifung nur zuldssig, wenn die Betroffenen bei
Datenerhebung im Antrag Uber den moglichen Datenaustausch
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. Nach einem
Datenaustausch zum Zweck der Leistungsprifung werden die Be-
troffenen Uber einen erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang
informiert. Artikel 15 bleibt unberihrt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern aufRerhalb der fir
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt dariiber hinaus, soweit dies zur
Priifung und Abwicklung gemeinsamer, mehrfacher oder kombinierter
Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Ubergangs einer Forde-
rung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Schaden
zwischen mehreren Versicherern liber bestehende Teilungs- und Re-
gressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass ein Uberwiegendes schutzwirdiges Interesse
des Betroffenen dem entgegen steht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

* Die AachenMiinchener Lebensversicherung AG beteiligt sich derzeit
nicht am HIS.
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Art. 17 Datentubermittlung an Rickversicherer

(1) Um jederzeit zur Erfullung ihrer Verpflichtungen aus den Versiche-
rungsverhaltnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsvertragen an Rickversicherer
weiter. Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fallen
diese Ruckversicherer ihrerseits weiterer Rlckversicherer. Zur ord-
nungsgemaflen Begrindung, Durchfilhrung oder Beendigung des
Rickversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder — soweit
dies flr die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist — pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder -verhaltnis,
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Hohe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschlage
weitergegeben.

(2) Personenbezogene Daten erhalten die Ruckversicherer nur, soweit
dies erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein
Uberwiegendes schutzwiirdiges Interesse des Betroffenen dem ent-
gegensteht. Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten
Riickversicherungsverhaltnisses die Ubermittlung personenbezo-
gener Daten an Rickversicherer aus folgenden Griinden erfolgt:

1. Die Ruckversicherer fiihren z. B. bei hohen Vertragssummen oder
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prifung und die Leistungsprifung durch.

2. Die Rickversicherer unterstlitzen die Unternehmen bei der
Risiko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von
Verfahrensablaufen.

3. Die Rickversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der
Ruckversicherungsvertrage einschlieRlich der Priifung, ob und
in welcher Hohe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind
(Kumulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen Uber den
Bestand der unter die Riickversicherung fallenden Vertrage.

4. Die Risiko- und Leistungspriifung durch den Erstversicherer wird
von den Ruckversicherern stichprobenartig kontrolliert zur Pri-
fung ihrer Leistungspflicht gegeniiber dem Erstversicherer.

(3) Die Unternehmen vereinbaren mit den Rickversicherern, dass
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zwecken verwendet werden. Soweit die Unternehmen einer
Verschwiegenheitspflicht gemal § 203 Strafgesetzbuch (StGB) unter-
liegen, verpflichten sie die Riickversicherer hinsichtlich der Daten, die
sie nach Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere
Rickversicherer sowie Stellen, die flr sie tatig sind, zur Verschwie-
genheit zu verpflichten.

(4) Besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, erhalten die Rickversicherer nur, wenn die Voraus-
setzungen des Artikels 6 erfullt sind.

VI. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FUR
VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGS-
FORSCHUNG

Art. 18 Verwendung von Daten fiir Zwecke der Werbung

Personenbezogene Daten werden fir Zwecke der Werbung nur auf
der Grundlage von § 28 Abs. 3 bis 4 BDSG und unter Beachtung von
§ 7 UWG erhoben, verarbeitet und genutzt.

Art. 19 Markt- und Meinungsforschung

(1) Die Unternehmen fiihren Markt- und Meinungsforschung unter
besonderer Berucksichtigung der schutzwirdigen Interessen der Be-
troffenen durch.

(2) Soweit die Unternehmen andere Stellen mit der Markt- und Mei-
nungsforschung beauftragen, ist die empfangende Stelle unter Nach-
weis der Einhaltung der Datenschutzstandards auszuwahlen. Vor der
Datenweitergabe sind die Einzelheiten des Forschungsvorhabens ver-
traglich nach den Vorgaben des Artikel 21 oder 22 zu regeln. Dabei ist
insbesondere festzulegen:

a) dass die Ubermittelten und zusatzlich erhobenen Daten friihest-
maoglich anonymisiert werden,

b) dass die Auswertung der Daten sowie die Ubermittlung der Er-
gebnisse der Markt- und Meinungsforschung an die Unternehmen
ausschlieBlich in anonymisierter Form erfolgen.

(3) Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum
Zweck der Markt- und Meinungsforschung verarbeiten oder nutzen,
werden die Daten frihestmdéglich anonymisiert. Die Ergebnisse wer-
den ausschlieB3lich in anonymisierter Form gespeichert oder genutzt.
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(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsforschung geschaft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzfor-
dernde AuRerungen erfolgen, richtet sich die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung personenbezogener Daten dafiir nach den in Artikel 18
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Datenubermittlung an selbststandige Vermittler

(1) Eine Ubermittliung personenbezogener Daten erfolgt an den betreuen-
den Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorbereitung oder Be-
arbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder zur ordnungsge-
maRen Durchfiihrung der Versicherungsangelegenheiten der Betroffenen
erforderlich ist. Die Vermittler werden auf ihre besonderen Verschwiegen-
heitspflichten wie das Berufs- oder Datengeheimnis hingewiesen.

(2) Vor der erstmaligen Ubermittiung personenbezogener Daten an
einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom be-
treuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versicherungsver-
treter informiert das Unternehmen die Versicherten oder Antragsteller
vorbehaltlich der Regelung des Absatz 3 vor der Ubermittlung ihrer
personenbezogenen Daten Uber den bevorstehenden Datentransfer,
die Identitdt (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr
Widerspruchsrecht. Eine Information durch den bisherigen Versiche-
rungsvertreter steht einer Information durch das Unternehmen gleich.
Im Falle eines Widerspruchs findet die Dateniibermittlung grundséatzlich
nicht statt. In diesem Fall wird die Betreuung durch einen anderen Versi-
cherungsvertreter oder das Unternehmen selbst angeboten.

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemafe
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhaltnisse
gefahrdet ist.

(4) Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern
dirfen an einen Versicherungsmakler Ubermittelt werden, wenn diese
dem Makler eine Maklervollmacht erteilt haben. Fir den Fall des
Wechsels des Maklers gilt Absatz 2 entsprechend.

(5) Eine Ubermittiung von Gesundheitsdaten durch das Unternehmen
an den betreuenden Vermittler erfolgt grundséatzlich nicht, es sei denn,
es liegt eine Einwilligung der Betroffenen vor. Gesetzliche Ubermitt-
lungsbefugnisse bleiben hiervon unberihrt.

VII. DATENVERARBEITUNG IM AUFTRAG UND FUNKTIONS-
UBERTRAGUNG

Art. 21 Pflichten bei der Datenerhebung und -verarbeitung im
Auftrag

(1) Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemaf

§ 11 BDSG im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen lasst (z. B.
Elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von Ein-
gangspost, Adressverwaltung, Schaden- und Leistungsbearbeitung
ohne selbststédndigen Entscheidungsspielraum, Sicherstellung der
korrekten Verbuchung von Zahlungseingdngen, Zahlungsausgang,
Inkasso ohne selbststéandigen Forderungseinzug, Entsorgung von
Dokumenten) wird der Auftragnehmer mindestens gemaR § 11 Abs. 2

BDSG vertraglich verpflichtet. Es wird nur ein solcher Auftragnehmer
ausgewahlt, der alle fur die Verarbeitung notwendigen technischen
und organisatorischen Anforderungen und Sicherheitsvorkehrungen
durch geeignete Malinahmen gewabhrleistet. Das Unternehmen (ber-
zeugt sich vor Auftragserteilung und sodann regelmaRig von der Ein-
haltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organi-
satorischen MaRnahmen und dokumentiert die Ergebnisse.

(2) Jede Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung ist nur im Rah-
men der Weisungen des Unternehmens zuléssig. Vertragsklauseln
sollen den Beauftragten fir den Datenschutz vorgelegt werden, die
bei Bedarf beratend mitwirken.

(3) Das Unternehmen halt eine aktuelle Liste der Auftragnehmer bereit.
Ist die systematische automatisierte Verarbeitung personenbezogener
Daten nicht Hauptgegenstand des Auftrags, kénnen die Auftragsda-
tenverarbeiter in Kategorien zusammengefasst werden unter Bezeich-
nung ihrer Aufgabe. Dies gilt auch fiir Auftragnehmer, die nur einmalig
tatig werden. Die Liste wird in geeigneter Form bekannt gegeben.
Werden personenbezogene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind
sie grundsatzlich bei Erhebung tber die Liste zu unterrichten.

Art. 22 Funktionsubertragung an Dienstleister

(1) Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfiillung erfolgt, soweit dies
fur die Zweckbestimmung des Versicherungsverhaltnisses mit den
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Betroffenen erforderlich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sach-
verstandige mit der Begutachtung eines Versicherungsfalls beauftragt
sind oder wenn Dienstleister zur Ausfihrung der vertraglich verein-
barten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung beinhalten,
eingeschaltet werden (sog. Assistance).

(2) Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
zur eigenverantwortlichen Erfillung von Datenverarbeitungs- oder
sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen, wenn dies zur Wahrung
der berechtigten Interessen des Unternehmens erforderlich ist und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein Uberwiegendes schutz-
wirdiges Interesse des Betroffenen dem entgegen steht. Das kann
z. B. der Fall sein, wenn Dienstleister Aufgaben tbernehmen, die der
Geschaftsabwicklung des Unternehmens dienen, wie beispielsweise
die Risikoprifung, Schaden- und Leistungsbearbeitung, Inkasso mit
selbstandigem Forderungseinzug oder die Bearbeitung von Rechts-
fallen und die Voraussetzungen der Absatze 4 bis 7 erflllt sind.

(3) Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
nach Absatz 1 und 2 unterbleibt, soweit der Betroffene dieser wider-
spricht und eine Prifung ergibt, dass das schutzwiirdige Interesse
des Betroffenen wegen seiner besonderen personlichen Situation das
Interesse des Ubermittelnden Unternehmens Uberwiegt. Die Betrof-
fenen werden in geeigneter Weise darauf hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schlie8t mit den Dienstleistern, die in seinem In-
teresse tatig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens
folgende Punkte enthalten muss:

— Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;

— Sicherstellung, dass die Ubermittelten Daten nur im Rahmen der
vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden;

—  Gewahrleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-
dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht;

— Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskinf-
te zu erteilen, die zur Erfiillung einer beim Unternehmen verblei-
benden Auskunftspflicht erforderlich sind oder dem Betroffenen
direkt Auskunft zu erteilen.

Diese Aufgabenauslagerungen werden im Verfahrensverzeichnis ab-
gebildet.

(5) Unternehmen und Dienstleister vereinbaren zusatzlich, dass Betrof-
fene, welche durch die Ubermittlung ihrer Daten an den Dienstleister
oder die Verarbeitung ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten
haben, berechtigt sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlan-
gen. Vorrangig tritt gegenliber den Betroffenen das Unternehmen fiir
den Ersatz des Schadens ein. Die Parteien vereinbaren, dass sie ge-
samtschuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden
kénnen, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen fiir den erlittenen
Schaden verantwortlich ist.

(6) Das Unternehmen halt eine aktuelle Liste der Dienstleister bereit,
an die Aufgaben im Wesentlichen Ubertragen werden. Ist die systema-
tische automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht
Hauptgegenstand des Vertrages konnen die Dienstleister in Katego-
rien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. Dies
gilt auch fiir Stellen, die nur einmalig tatig werden. Die Liste wird in
geeigneter Form bekannt gegeben. Werden personenbezogene Daten
bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsatzlich bei Erhebung
Uber die Liste zu unterrichten.

(7) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Auskunftsrechte der Be-
troffenen geman Artikel 23 durch die Einschaltung des Dienstleisters
nicht geschmalert werden.

(8) Besondere Arten personenbezogener Daten dirfen in diesem
Rahmen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn die
Betroffenen eingewilligt haben oder die Voraussetzungen des Arti-
kels 6 Absatz 2 vorliegen. Soweit die Unternehmen einer Verschwie-
genheitspflicht gemal § 203 StGB unterliegen, verpflichten sie die
Dienstleister hinsichtlich der Daten, die sie nach den Abséatzen 1 und 2
erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Dienstleister sowie
Stellen, die fir sie tatig sind, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

VIIl. RECHTE DER BETROFFENEN
Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene konnen schriftlich, telefonisch, mit Faxgerat oder elek-
tronischer Post Auskunft Uber die beim Unternehmen Uber sie ge-
speicherten Daten verlangen. lhnen wird dann entsprechend ihrer
Anfrage Auskunft dartber erteilt, welche personenbezogenen Daten
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welcher Herkunft Uber sie zu welchen Zwecken beim Unternehmen
gespeichert sind. Im Falle einer (geplanten) Ubermittlung wird den
Betroffenen auch uber die Dritten oder die Kategorien von Dritten, an
die seine Daten Ubermittelt werden (sollen), Auskunft erteilt.

(2) Eine Auskunft kann nur unterbleiben, wenn sie die Geschafts-
zwecke des Unternehmens erheblich gefahrden wiirde, insbesondere
wenn aufgrund besonderer Umstande ein Uberwiegendes Interesse
an der Wahrung eines Geschéftsgeheimnisses besteht, es sei denn,
dass das Interesse an der Auskunft die Gefahrdung lberwiegt oder
wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach,
insbesondere wegen des Uberwiegenden rechtlichen Interesses eines
Dritten, geheim gehalten werden mussen.

(3) Im Falle einer Ruckversicherung (Artikel 17) oder einer Funktions-
Ubertragung an Dienstleister (Artikel 22) nimmt das Unternehmen
die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch alle Auskiinfte, zu
denen der Ruckversicherer bzw. Dienstleister verpflichtet ist oder es
stellt die Auskunftserteilung durch diesen sicher.

Art. 24 Anspruche auf Berichtigung, Loschung und Sperrung

(1) Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als
unrichtig oder unvollstandig, werden diese berichtigt.

(2) Personenbezogene Daten werden unverziiglich geléscht, wenn
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzulassig war, die
Verarbeitung oder Nutzung sich aufgrund nachtraglich eingetretener
Umstande als unzulassig erweist oder die Kenntnis der Daten fur die
verantwortliche Stelle zur Erflillung des Zwecks der Verarbeitung oder
Nutzung nicht mehr erforderlich ist.

(3) Die Priifung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer L6-
schung nach Absatz 2 erfolgt in regelmaRigen Abstéanden, mindestens
einmal jahrlich.

(4) An die Stelle einer Loschung tritt eine Sperrung, soweit der Lo-
schung gesetzliche, satzungsmafige oder vertragliche Aufbewah-
rungspflichten entgegenstehen, Grund zu der Annahme besteht,
dass durch eine Léschung schutzwiirdige Interessen der Betroffenen
beeintrachtigt wirden oder die Loschung wegen der besonderen Art
der Speicherung nicht oder nur mit unverhaltnismaigem Aufwand
moglich ist. Personenbezogene Daten werden ferner gesperrt, soweit
ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder ihre
Richtigkeit noch ihre Unrichtigkeit feststellen lasst.

(5) Das Unternehmen benachrichtigt empfangende Stellen, insbeson-
dere Ruckversicherer und Versicherungsvertreter lber eine erforder-
liche Berichtigung, Léschung oder Sperrung der Daten.

(6) Soweit die Berichtigung, Léschung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Antrags der Betroffenen erfolgte, werden diese nach der
Ausfiihrung hiertiber unterrichtet.

IX. EINHALTUNG UND KONTROLLE
Art. 25 Verantwortlichkeit

(1) Die Unternehmen gewabhrleisten als verantwortliche Stellen, dass
die Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit be-
achtet werden.

(2) Beschaftigte, die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
personenbezogener Daten betraut sind, werden auf das Datenge-
heimnis gemal § 5 BDSG verpflichtet. Sie werden darlber unter-
richtet, dass VerstoRe gegen datenschutzrechtliche Vorschriften
auch als Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt
werden und Schadensersatzanspriiche nach sich ziehen kdnnen.
Verletzungen datenschutzrechtlicher Vorschriften, flir die einzelne
Beschaftigte verantwortlich gemacht werden kénnen, kénnen ent-
sprechend dem jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sank-
tionen nach sich ziehen.

(3) Die Verpflichtung der Beschaftigten auf das Datengeheimnis gilt
auch Uber das Ende des Beschaftigungsverhaltnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) Auf Anfrage werden die Angaben (ber die eingesetzten automa-
tisierten Datenverarbeitungsverfahren zuganglich gemacht, die der
Meldepflicht an die betrieblichen Beauftragten fir den Datenschutz
unterliegen und bei diesen im Verfahrensverzeichnis gespeichert sind
(§ 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 BDSG).

(2) Informationen nach Absatz 1 sowie Informationen Uber datenverar-
beitende Stellen, eingesetzte Datenverarbeitungsverfahren oder den
Beitritt zu diesen Verhaltensregeln, die in geeigneter Form bekannt
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zu geben sind (Artikel 9 Absatz 5, Artikel 21 Absatz 3, Artikel 22 Ab-
satz 6, Artikel 27 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 30
Absatz 1), werden im Internet verdffentlicht; in jedem Fall werden sie
auf Anfrage in Schriftform (Briefpost) oder einer der Anfrage entspre-
chenden Textform (Telefax, elektronische Post) zugesandt. Artikel 23
Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.

Art. 27 Beauftragte fur den Datenschutz

(1) Jedes Unternehmen benennt entsprechend den Vorschriften des
Bundesdatenschutzgesetzes einen Beauftragten fir den Datenschutz
als weisungsunabhangiges Organ, welches auf die Einhaltung der an-
wendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften
sowie dieser Verhaltensregeln hinwirkt. Das Unternehmen tragt der
Unabhangigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten Uberwachen die ordnungsgeméafe Anwendung
der im Unternehmen eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme
und werden zu diesem Zweck vor der Einrichtung oder nicht nur
unbedeutenden Veranderung eines Verfahrens zur automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig unterrichtet und
wirken hieran beratend mit.

(3) Dazu kénnen sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unternehmens-
leitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Datenschutz-
malnahmen veranlassen. Insoweit haben sie ungehindertes Kontroll-
recht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten fiir den Datenschutz machen die bei der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten tatigen
Personen durch geeignete Malnahmen mit den jeweiligen besonderen
Erfordernissen des Datenschutzes vertraut.

(5) Daneben konnen sich alle Betroffenen jederzeit mit Anregungen,
Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zusammenhang
mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit auch an die
Beauftragten fiir den Datenschutz wenden. Anfragen, Ersuchen und
Beschwerden werden vertraulich behandelt. Die fir die Kontaktaufnah-
me erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben.

(6) Die fur den Datenschutz verantwortlichen Geschéaftsfiihrungen der
Unternehmen unterstitzen die Beauftragten fir den Datenschutz bei
der Ausibung ihrer Tatigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauensvoll
zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und in-
ternationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln zu
gewahrleisten. Die Datenschutzbeauftragten kdnnen sich dazu jeder-
zeit mit der jeweils zustandigen datenschutzrechtlichen Aufsichtsbe-
hérde vertrauensvoll beraten.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei VerstdRen

(1) Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder
sonstigen Betroffenen wegen Verstoen gegen datenschutzrechtliche
Regelungen sowie diese Verhaltensregeln zeitnah bearbeiten und in-
nerhalb einer Frist von 14 Tagen beantworten oder einen Zwischen-
bescheid geben. Die fir die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten
werden in geeigneter Form bekannt gegeben. Kann der verantwort-
liche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat er sich umge-
hend an den Beauftragten fiir den Datenschutz zu wenden.

(2) Die Geschaftsfihrungen der Unternehmen werden bei begriinde-
ten Beschwerden so schnell wie méglich Abhilfe schaffen.

(3) Sollte dies einmal nicht der Fall sein, kdnnen sich die Beauftragten
fur den Datenschutz an die zusténdige Aufsichtsbehdrde fiir den Da-
tenschutz wenden. Sie teilen dies den Betroffenen unter Benennung
der zustandigen Aufsichtsbehérde mit.

Art. 29 Information bei unrechtméagiger Kenntniserlangung von
Daten durch Dritte

(1) Falls personenbezogene Daten unter den Voraussetzungen von
Absatz 2 unrechtmaRig Ubermittelt worden oder Dritten unrechtmaRig
zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen unverziglich
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die zustandige Aufsichtsbehoérde. Die Betroffenen werden benach-
richtigt, sobald angemessene Malinahmen zur Sicherung der Daten
ergriffen worden oder nicht unverziglich erfolgt sind und die Straf-
verfolgung nicht mehr gefahrdet wird. Wirde eine Benachrichtigung
unverhaltnismaRigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der
betroffenen Falle oder wenn eine Feststellung der Betroffenen nicht in
vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand mdglich
ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Offentlichkeit.

(2) Die Benachrichtigung erfolgt, wenn die personenbezogenen Daten

a) einem Berufsgeheimnis unterliegen, insbesondere Daten eines
Unternehmens der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung,
die nach § 203 StGB geschiitzt sind,

b) besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, sind,

c) sich auf strafbare Handlungen, z. B. des Versicherungsbetruges,
oder Ordnungswidrigkeiten, z. B. nach MaRgabe des Strallen-
verkehrsgesetzes, oder einen entsprechenden Verdacht beziehen
oder

d) Bank oder Kreditkartenkonten

betreffen und schwerwiegende Beeintrachtigungen fiir die Rechte
oder schutzwiirdigen Interessen der Betroffenen drohen. Davon ist in
der Regel auszugehen, wenn diesen Vermdgensschaden oder nicht
unerhebliche soziale Nachteile drohen.

(3) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsdatenverarbeiter nach
§ 11 BDSG, sie unverzlglich Uber Vorfélle nach den Absatzen 1 und
2 bei diesen zu unterrichten.

(4) Die Unternehmen erstellen ein Konzept fir den Umgang mit Vor-
fallen nach den Absatzen 1 und 2. Sie stellen sicher, dass diese der
Geschéftsleitung sowie dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten
zur Kenntnis gelangen.

X. FORMALIA
Art. 30 Beitrittserfordernis und Ubergangsvorschriften

(1) Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts.
Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekannt gegeben.

(2) Soweit zur Einhaltung dieser Verhaltensregeln technische Ande-
rungen der Datenverarbeitungsverfahren in den Unternehmen er-
forderlich sind, legen die Unternehmen der zustandigen Aufsichts-
behorde innerhalb eines Jahres nach Beitritt einen Zeitplan fir die
Umsetzung vor und melden die Fertigstellung nach Abschluss der
technischen Umsetzung bis zum Ende des zweiten Kalenderjahres
nach dem Beitrittsjahr.

(3) Versicherungsnehmer, deren Vertrage vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden (ber
das Inkrafttreten dieser Verhaltensregeln tber den Internetauftritt des
Unternehmens sowie spatestens mit der nachsten Vertragspost in
Textform informiert.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsanderung in Bezug auf diese, spatestens aber fiinf
Jahre nach dem Abschluss der Uberpriifung gemaR § 38 a Absatz 2
BDSG insgesamt evaluiert.
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Aachen
"%/ Minchener

Anlage zur Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklarung

Liste der Dienstleister

Die AachenMiinchener Lebensversicherung AG und die AachenMuinchener Versicherung AG (im folgenden AachenMiinchener genannt) arbeiten
unter Verwendung von Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschiitzter Daten derzeit mit den folgenden Stellen (Unternehmen/

Personen) zusammen:

Unternehmen/Dienstleister

AM Gesellschaft fiir betriebliche Altersversorgung mbH (AMbAV)

ATLAS Dienstleistungen fiir Vermdgensberatung GmbH

Central Krankenversicherung AG

Deutsche Bausparkasse Badenia AG

Europ Assistance Versicherungs-AG
Europ Assistance Services GmbH

GDV Dienstleistungs-GmbH

Generali Deutschland AG

Generali Deutschland Informatik Services GmbH
Generali Shared Services S.c.a.r.l., Zweigniederlassung Deutschland
Diverse IT-Dienstleister

Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH

Generali Deutschland Services GmbH

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)

informa HIS GmbH

Nicht zum Konzern gehérende Versicherungsunternehmen,
z. B. Allianz Lebensversicherungs-AG, AXA Lebensversicherung AG,
Wirttembergische Lebensversicherung AG
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Ubertragene Aufgaben

— Betriebliche Altersversorgung, z. B. versicherungsmathematische
Gutachten zu Pensionszusagen, Ausarbeitung Versorgungs-
ordnungen

— Dienstleistungen, z. B. Antragserfassung , Provisionsverteilung,
Abrechnung fiur die Deutsche Vermdgensberatung, IT-Betreuung

— Leistungsbearbeitung bei Krankentagegeld

- Immobilienkredite
- Sicherungsvermdgen
- Darlehensgeschaft

— Telefonischer Kundenservice
- Assistance-Leistungen
- Schaden- und Schriftgutbearbeitung

- Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern zur Erfullung
gesetzlicher Meldepflichten
- unterstltzende Tatigkeit im Rahmen des Unfallmeldedienstes

Erbringung von Leistungen, u. a.

- Konzernrevision

- Recht und Datenschutzbeauftragter
- Kundenmanagement & -marketing
— Fachliche Systementwicklung

- Controlling

- Rechnungswesen

Erbringung von IT- und Telekommunikations-Leistungen, u. a.
- Bereitstellung von Hard- und Software

- Betrieb eines Rechenzentrums

- Netzwerk-Betrieb

- Telekommunikation

- Beratung und Unterstiitzung

— Leistungsbearbeitung im Schadenfall
— Schadenmanagement

— Abwicklung Zahlungsverkehr

- Druck, Versand und Logistik einschliellich Scannen der Eingangs-
post

- Schriftverkehr mit Kunden und Vertriebspartnern

— Unterstiitzung beim Kundenservice

- Fuahren von Branchenstatistiken

- Melden und Abrufen von Daten in das/aus dem Hinweis- und Infor-
mationssystem (HIS) der Versicherungswirtschaft

— Konsortialgeschéaft federfihrend und nicht-federfihrend

— im Rahmen des Ubertragungsabkommens bAV
— im Rahmen des Versorgungsausgleichs
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Daruber hinaus arbeitet die AachenMiinchener mit folgenden Stellen zusammen, die Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschltzte
Daten erheben, verarbeiten und nutzen:

Stellen Tatigkeiten

Adressermittler — Berichtigung Adressbesténde

Akten- und Datenvernichter — Entsorgung von Akten und Datentragern

Arzte, Psychologen, Psychiater, Riickversicherer und allgemeine - (Sachverstandigen-)Gutachten bei Antragstellung, im Leistungs- und
Gutachter/Sachverstandige, Schaden-/Auf3enregulierer, Schadenfall

Schadenregulierung - medizinische Untersuchungen

- Vor-Ort-Schadenregulierung

Assistance-Leister - Telefonischer Kundenservice
- Assistance-Leistungen
- Schaden- und Schriftgutbearbeitung

Behdrden, z. B. Gericht, Finanzamt — Verfahren im Rahmen des Versorgungsausgleichs
- Abflihrung von Kapitalertragsteuer
- Bearbeitung von Rentenbezugsmitteilungen

Beratungsunternehmen — Unternehmensberatung

Inkasso-Unternehmen — Forderungseinzug

IT- und Telekommunikations-Unternehmen, IT-Berater — IT- und Telekommunikationsdienstleistungen
- Beratung

Letter-Shops, Post- und Paketdienste, Druckereien - Serienbrief-Erstellung

— Druck und Versand

Markt- und Meinungsforschungsunternehmen — Kundenzufriedenheitsbefragungen
- Markt- und Meinungsforschung
- Marketingaktivitaten

Rechtsanwalte — Anwaltliche Leistungen

Reha-Dienste, Dienstleister fur Hilfs- und Pflegeleistungen, — Assistance-Leistungen
Krankenhauser, Mobilitatsdienstleister

Ubersetzer — Ubersetzungen

Wirtschaftsauskunfteien — Einholung von Auskiinften bei Antragstellung und bei der
Leistungsbearbeitung

Wirtschaftspriifer — Buchfiihrung

TA 14 180125 _52.- TA 14 (07.18) /2



	GrundfähigkeitsPolice
	Versicherungsbedingungen und Informationen für den Versicherungsnehmer
	Allgemeine Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz
	Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Grundfähigkeits-Versicherung
	Besondere Bedingungen für Grundfähigkeits-Versicherungen mit planmäßiger Erhöhung nach dem Dynamikplan
	Besondere Bedingungen für die fondsgebundene Überschussbeteiligung �bei Grundfähigkeits-Versicherungen
	Informationen für den Versicherungsnehmer zur Grundfähigkeits-Versicherung GrundfähigkeitsPolice
	Übersicht der sonstigen Kosten
	Datenschutzhinweise
	Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)
	Anlage zur Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung Liste der Dienstleister



